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Vorwort

Als ich im Jahre 2021 mit meiner Familie das Real Monasterio de Santa Maria de Sijena
(nachfolgend Kloster Sijena) in Aragonien, im Norden Spaniens, besuchte, erzählte uns
die Kuratorin die tragische Geschichte des Klosters und der Entwendung vieler Gemälde
und Wandmalereien. Dies erfolgte während des Spanischen Bürgerkrieges (1936-1939).
Seitdem befinden sie sich im Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) in Barcelona
(Katalonien). Die Region Aragonien, unter deren Verwaltung das Kloster steht, hatte
mehrfach erfolglos die Rückgabe der Kulturgüter gefordert. Der Besuch regte mich zum
Nachdenken an. Warum können Malereien ohne Konsequenzen gestohlen werden? Gibt
es keine rechtliche Grundlage für eine Rückforderung?

Im Januar 2025 besuchte ich die Ausstellung Im Dialog mit Benin4 im Museum Rietberg
in Zürich. Die Ausstellung stellte die Benin Initiative Schweiz (BIS) vor und diskutier-
te eine mögliche Restitution der Benin-Bronzen aus dem heutigen Nigeria, die sich in
Zürich befinden. Da stellten sich mir erneut die Fragen der rechtlichen Notwendigkeit ei-
ner Restitution und die der moralisch-ethischen Verantwortung der Museen im Umgang
mit Kunstgütern, von denen sie die Provenienz (Herkunft) nicht kennen oder bewusst
leugnen. Beide Besuche zeigten mir, dass Restitutionsfragen in vielen Bereichen und aus
verschiedenen Konflikten entstehen können und unterschiedlich angegangen werden.

In dieser Maturitätsarbeit möchte ich verschiedene Restitutionsforderungen und -debatten
analysieren und auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede prüfen. Der Schutz und Erhalt
wie auch die Wiederherstellung des Eigentums sind einige der zentralen Elemente des
Eigentumsrechts. Die Eigentumsgarantie ist in unserer Bundesverfassung (Art. 26 BV)
verankert. Das Völkerrecht hat sich in Bezug auf den Schutz von Kulturgütern in den
letzten 200 Jahren sehr stark entwickelt. Es gibt eine Vielzahl von Abkommen, welche
diese Fragen beantworten. Sie gelten aber nicht für den Zeitraum der Plünderungen vor
1899, da sie nicht rückwirkend anwendbar sind. Deswegen ist eine Arbeit zu diesem wenig
fallspezifisch behandelten Thema sehr ergiebig.

Ein grosser Dank gilt Esther Tisa Francini, der Leiterin der Provenienzforschung am
Museum Rietberg, welche mir in einem Interview weitreichende Informationen rund um
die Benin-Bronzen und Restitutionen gab. Ohne die Hilfe, Ratschläge und Empfehlun-
gen meiner Betreuungslehrperson, Prorektorin Karin Hunkeler der Kantonsschule Uetikon
am See, wäre die Arbeit nicht so reichhaltig geworden. Für das Korrekturlesen, die vielen
Ratschläge, Informationen und Hinweise möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Eltern
und meinem Grossvater bedanken. Meinem anderen Grossvater möchte ich für die aktu-
ellsten Informationen und Quellen aus Zeitschriften zum Kloster Sijena danken. Einen
Dank möchte ich auch an das Museum Rietberg in Zürich richten, in welchem an der
Ausstellung Im Dialog mit Benin mein Interesse für Restitutionen geweckt wurde und
von welcher ich viele Informationen erhielt. Auch die Antworten der Parteienvertreterin-
nen und -vertreter der EDU, SVP, SP, CSP, AL und EVP des Kantons Zürich sowie der
Mitte der Stadt Zürich waren sehr wertvoll und hilfreich, um die Meinungen im Kan-
ton Zürich zu den Benin-Bronzen im Museum Rietberg festzuhalten. Der Einsatz von

4 Die Ausstellung fand vom 23. August 2024 bis zum 16. Februar 2025 statt. Weitere Informationen
unter https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin.
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künstlicher Intelligenz war in der Arbeit auf das Umformulieren von Sätzen, auf das Su-
chen nach Quellen und spezifischen Seiten in Dokumenten, wie Gerichtsurteilen, sowie auf
das Programmieren und Strukturieren der Arbeit auf der Schreibplattform Overleaf mit
dem Schreibprogramm LaTeX5 und dem Schreiben der Fussnoten für Quellen beschränkt.
Künstliche Intelligenz wurde an keiner Stelle der Arbeit für das direkte Schreiben der Ar-
beit verwendet.

5 Overleaf ist ein LaTeX-Editor, der für das Verfassen von wissenschaftlichen Dokumenten verwendet
wird. Weitere Informationen unter https://www.overleaf.com.
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3.3.5.2.2 Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit . . . . . 58
3.3.5.2.3 Affektionsinteresse . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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1 Einleitung

Viele Kunst-6 und Kulturgüter7 in europäischen Museen haben eine unklare oder mit der
Gewalt des Kolonialismus verbundene Vergangenheit. Durch Kriege, Plünderungen und
Diebstähle gelangten sie in die Museen.8 Auch die Schweiz, welche selbst keine Kolonien
hatte, hat vom kolonialen System profitiert und verfügt über Kunstwerke, welche in dieser
Zeit illegal verbracht9 wurden. Es stellt sich die Frage, ob Kulturgüter, die nachweislich
unrechtmässig entwendet wurden, zurückgegeben werden müssen. Das Thema der kolonia-
len Vergangenheit und der Restitution10 der Werke hat in Europa und in der Schweiz eine
Debatte ausgelöst, die in den letzten Jahren intensiver geführt wurde. Auch in Museen, in
denen sich gestohlene oder geplünderte Kunstgüter befinden, hat die Provenienzforschung
und die Frage der Restitution der Werke an Relevanz gewonnen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Restitution von Kulturgütern, die durch
Plünderungen, Diebstähle oder anderweitig ohne Zustimmung der Eigentümer verbracht
wurden. Die vorliegende Thematik ist als facettenreich zu betrachten, da rechtliche, moral-
isch-ethische Aspekte und politische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Feststel-
lung innehaben. Die Politik hat die Möglichkeit, die Thematik im Zuge der Durchsetzung
einer Restitution zu einer politischen und nicht mehr rechtlichen und moralisch-ethischen
Fragestellung zu machen. Restitutionsforderungen gibt es im Kontext der ehemaligen Ko-
lonialreiche, aber auch innerstaatlich (bspw. St. Galler Globus) und auch innereuropäisch
(bspw. NS-Raubkunst oder die Parthenon-Objekte). Bei diesen unterschiedlichen Kon-
stellationen sind die zu beachtenden Aspekte jeweils sehr unterschiedlich. Dies ermöglicht
einen fundierten Vergleich unterschiedlicher Fälle. Daraus ergibt sich die Fragestellung:

Müssen im Rahmen der Restitutionsdebatten die Benin-Bronzen im
Museum Rietberg in Zürich, die Parthenon-Objekte

”
Elgin-Marbles“ im

British Museum in London und die Gemälde des Klosters Sijena im Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) in Barcelona, die unter nicht

vollständig geklärten Umständen ihren Eigentümern entwendet wurden,
restituiert und zurückgegeben werden?

6 Als Kunstgüter werden künstlerisch ausgestaltete Gegenstände definiert.
7 Für den Begriff des Kulturgutes bezieht sich die vorliegende Arbeit auf die Definition von Kultur-

gut der UNESCO-Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgütern von 1970. Diese definiert
Kulturgüter als

”
[...] property which, on religious or secular grounds, is specifically designated by

each State as being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science. [...]“
(UNESCO o. J.[c], S. 1).

8 An dieser Stelle ist zu betonen, dass nicht alle Kulturgüter aus ehemaligen Kolonien unrechtmässig
angeignet wurden, sondern auch legal erworben werden konnten.

9 Als unrechtmässig oder illegal verbrachte Kulturgüter werden jene bezeichnet, die ohne Zustimmung
des Eigentümers aus seinem Besitz entwendet und weggebracht wurden.

10 Als Restitution wird im Kontext der Kulturgüter die Wiederherstellung des Eigentumsrechts an
die ursprünglichen Eigentümer der Werke bezeichnet. Eine Rückgabe ist demnach nicht mit einer
Restitution gleichzusetzen, meist werden aber eine Restitution und Rückgabe zugleich gefordert.

1



1 Einleitung 2

Aus dieser Fragestellung ergeben sich vier Unterfragen, welche bei der Beantwortung der
drei Fälle helfen sollen:

• Muss aus rechtlicher Sicht eine Restitution erfolgen?

• Muss aus moralisch-ethischer und politischer Sicht eine Restitution erfolgen?

• Wie kann eine Restitution durchgesetzt werden?

• Gibt es zwischen den drei Fällen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der rechtli-
chen Lage, den moralisch-ethischen Verpflichtungen, den politischen Haltungen und
der Durchsetzbarkeit von Restitutionen von Kulturgütern?

Die Arbeit befasst sich somit mit drei aktuellen oder neuartigen Fällen. Durch den Ver-
gleich der Fälle wird die Vielfältigkeit von Restitutionen aufgezeigt. Die Restitutionen
im Rahmen der NS-Raubkunst werden in dieser Arbeit nicht behandelt, da sie bereits
viel diskutiert und geregelt sind. Vielmehr geht es um aktuelle Forderungen, bei denen
noch keine Lösung gefunden wurde. Zudem sollen die behandelten Güter gewaltsam oder
unrechtmässig ihren Eigentümern entwendet worden sein. Rechtmässige und legale Eigen-
tumsübertragungen werden nicht thematisiert, da die oben genannten Aspekte bei diesen
weniger kontrovers sind. Die spezifische Geschichte einzelner Kunstwerke wird nur dann
dargestellt, wenn dies für die Lösung des Falls erforderlich ist. Andernfalls stützt sich die
Arbeit auf Fachliteratur statt auf eigene Provenienzforschung.

Die Kapitel zwei bis vier der Arbeit beschreiben den jeweiligen Fall, erläutern kurz die Aus-
gangslage, nennen die relevanten Rechtsquellen und Anspruchsgrundlagen, die moralisch-
ethischen Aspekte und behandeln die Frage der Durchsetzung einer allfälligen Restitution.
Nach jedem Fall folgt ein Zwischenfazit, welches die vier Unterfragen der Forschungsfrage
beantwortet. Für den moralisch-ethischen Aspekt werden – sofern dies realisierbar ist –
Interviews geführt oder direkte Aussagen der involvierten Parteien berücksichtigt. Im ers-
ten behandelten Fall werden die internationalen Abkommen betreffend der Kulturgüter
und Restitutionen, wie auch das Völkerrecht, welches für alle Fälle relevant ist, vorgestellt
und in den weiteren beiden Fällen referenziert. Diese Entscheidung wurde durch die Fest-
stellung begründet, dass nur eine geringe Anzahl rechtlicher Aspekte für alle Fälle relevant
ist. Aus diesem Grund wäre es nicht zielführend gewesen, ein gemeinsames Theoriekapitel
zu verfassen. Im rechtlichen Aspekt wird zunächst die Fachliteratur beschrieben und dann
auf den jeweiligen Fall angewendet. Dasselbe gilt für den moralisch-ethischen Aspekt. Im
fünften Kapitel folgt der Vergleich der drei Fälle in Bezug auf alle genannten Themen.
Im letzten Kapitel der Arbeit erfolgt eine Schlussfolgerung über alle drei Fälle sowie ein
kurzer Ausblick. Im Schlusswort erfolgt die persönliche Reflexion.



2 Benin-Bronzen im Museum Rietberg

2.1 Ausgangslage

Abbildung 4 : Karte Afrikas mit Nigeria und Benin-City sowie dem Nachbarstaat Benin11

1884 gründeten die Briten das Nigerküstenprotektorat und schlossen mit Oba Ovonram-
wen, dem politischen und religiösen Oberhaupt des Königreiches Benin und des Volkes
der Edo, einen Handelsvertrag ab.12 Das Königreich Benin liegt im heutigen Nigeria und
ist nicht zu verwechseln mit dem Nachbarstaat Benin, welcher nach dem Königreich Be-
nin benannt wurde (vgl. Abbildung 4). Der Oba verstiess gegen den Vertrag, weswegen
eine britische Delegation den Oba aufsuchte, um mit ihm zu verhandeln. Der Oba hat-
te Verhandlungen abgelehnt, da er sich an einem Fest befand, bot aber an, zu einem
späteren Zeitpunkt zu verhandeln. Ohne Zustimmung des britischen Aussenministeriums
und ohne Erlaubnis des Oba betrat die Delegation das Land des Oba. In der Folge geriet
die Delegation in einen Hinterhalt, in dessen Verlauf sie grösstenteils getötet wurde. Als
sofortige Reaktion beschloss Grossbritannien eine Strafexpedition (punitive expedition),
welche zum Ende des unabhängigen Königreiches Benin führte. Im Februar 1897 wur-
den sowohl Benin-City als auch der Königspalast niedergebrannt und geplündert. Der
Oba wurde entmachtet und ins Exil geschickt. Die geplünderten Objekte wurden nach
Grossbritannien verschifft und auf dem Kunstmarkt durch das Militär, Militärangehörige
und Kolonialbeamte veräussert.13 Das Königreich Benin wurde anschliessend in das Ni-
gerküstenprotektorat eingegliedert.

11 d-maps o. J.
12 dax jnr 2023; Tisa Francini u. a. 2024, S. 36-39.
13 dax jnr 2023; Tisa Francini u. a. 2024, S. 36-39.
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Die Objekte wurden auf unterschiedlichen Wegen in das Museum Rietberg gebracht. Ei-
nerseits gelangten sie über den Kunstmarkt und private Sammler, andererseits durch
Schenkungen oder Käufe.14 Im Jahr 2020 wurde die Benin Initiative Schweiz (BIS) unter
der Federführung des Museums Rietberg ins Leben gerufen. Ziel der BIS ist die Erfor-
schung der Provenienz der Benin-Bronzen in acht Schweizer Museen in Zusammenarbeit
mit Vertreterinnen und Vertretern aus Benin-City. Der Forschungsbericht der BIS hat für
das Museum Rietberg elf Objekte als geplündert oder wahrscheinlich geplündert identifi-
ziert. Diese Objekte wurden von der National Commission for Museums and Monuments
Nigerias (NCMM) im Auftrag des Oba15 zurückgefordert. Im vorliegenden Fall wird im
Rahmen der Restitutionsforderung der NCMM nur über die elf Bronzen diskutiert, wel-
che nachweislich geplündert wurden. Die weiteren Bronzen des Museums Rietberg, die
nicht in Verbindung mit der Plünderung von 1897 stehen, werden im vorliegenden Fall
nicht diskutiert. Der Stadtrat Zürich wird, aufgrund des hohen Werts der Bronzen als
Eigentümerin des Museums, über den Antrag der NCMM entscheiden müssen, ob und
wie eine Restitution der Bronzen erfolgen soll.

Die acht Mitgliedermuseen der BIS führten Ausstellungen zu den Benin-Bronzen durch,
um die Forschungsergebnisse und die Provenienzen der Bronzen vorzustellen. Im Rahmen
dieser Arbeit wurde die Ausstellung im Museum Rietberg Im Dialog mit Benin besucht.

Abbildung 5 : Relieftafel Ama, gegossen im 16. Jahrhundert, geplündert 1897,
aktueller Standort: Musée d’ethnographie de Neuchâtel16

14 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 107 Anhang A.
15 Der Oba ist weiterhin das religiöse und spirituelle Oberhaupt des Volkes der Edo. Er hat keine

Regierungsgewalt mehr, geniesst aber zusammen mit weiteren Oberhäuptern von Stämmen ein hohes
Ansehen und Autorität in Nigeria.

16 Musée d’ethnographie de Neuchâtel o. J.
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Die als Benin-Bronzen bezeichneten Artefakte (vgl. Abbildung 5) stellen eine Form der
königlichen Hofkunst dar, die sich in Form von Reliefplatten, Masken und Figuren mani-
festiert.17 Diese Kunstwerke dienen nicht nur als ästhetische Ausdrucksmittel, sondern
fungieren zugleich als historische Dokumente, die Einblicke in die Vergangenheit des
Königreichs ermöglichen. Sie erzählen die Geschichte des Königtums Benin, von Begeg-
nungen mit den ersten portugiesischen Händlern, von Krönungen der neuen Könige und
der Rechtsprechung im Königreich (vgl. Kapitel 2.3.2).18

2.2 Rechtliche Aspekte

Im vorliegenden Abschnitt der Arbeit werden verschiedene Rechtsquellen präsentiert, die
für den vorliegenden Fall von Relevanz sein könnten. Zu den massgeblichen Rechtsquellen
zählen das Landkriegsrecht sowie dessen Völkergewohnheitsrecht, internationale Abkom-
men und potenzielle Restitutionshindernisse. In vorliegendem Fall stehen sich zwei Partei-
en mit divergierenden Verpflichtungen und Interessen gegenüber: Die NCMM vertritt den
Oba und fordert die Restitution der geplünderten Werke, während das Museum Rietberg
als Halter der Objekte für eine Restitution die Zustimmung des Stadtrates von Zürich
benötigt.

2.2.1 Das Landkriegsrecht

Die Strafexpedition Grossbritanniens von 1897 gegen das Königreich Benin ist als ein
kriegerischer Akt zu klassifizieren. Für eine mögliche Anspruchsgrundlage ist demnach
eine Rechtsvorschrift des Landkriegsrechts massgeblich. Des Weiteren kann in diesem Fall
das Völkergewohnheitsrecht im Landkrieg als Rechtsquelle untersucht werden, da zu die-
sem Zeitpunkt keine für den Fall wesentlichen schriftlichen Rechtsquellen existierten. Das
Prinzip der Intertemporalität (tempus regit actum) erweist sich ebenfalls als ausschlagge-
bend. Dieses besagt, dass ein Vorfall nach dem Recht am Ort und zur Zeit des Geschehens
beurteilt werden muss.19 Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass das gesuchte Recht
aus der Zeit von 1897 Anwendung findet. Es wäre zu prüfen, ob das Gewohnheits- und
Landkriegsrecht Anwendung finden können.

2.2.1.1 Bestimmungen vor 1899

Im 19. Jahrhundert existierte eine Vielzahl unverbindlicher Weisungen, Handbücher, Mei-
nungen und Publikationen, die Ansichten zum Völkerrecht darstellten. Im letzten Vier-
tel des 19. Jahrhunderts kam es zu verstärkten Bestrebungen, das Kriegsvölkerrecht zu
kodifizieren, die letztlich in der Haager Landkriegsordnung von 1899 mündeten. Es ist
festzustellen, dass bereits zu einem früheren Zeitpunkt spezifische Weisungen und Urteile
für den Landkrieg auf nationaler Ebene festgelegt wurden. Die zeitliche Einordnung der
Strafexpedition erfolgt in diesem Zeitraum. Für die Zeit vor 1899 muss folglich ergründet

17 Tisa Francini u. a. 2024, S. 42.
18 Tisa Francini 19.05.2025, persönliches Interview, S. 107 Anhang A.
19 Kaune 2024, S. 12.
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werden, inwiefern im Landkriegsrecht bereits ein Völkergewohnheitsrecht für den Umgang
mit geraubten Kunst- und Kulturgütern vorherrschte.

Der Zeitstrahl (vgl. Abbildung 6) bietet eine Übersicht der wichtigsten Ereignisse und
Übereinkommen vor 1899, welche massgeblich zur Bildung und zum Nachweis des Völker-
gewohnheitsrechts im Landkrieg beigetragen haben.20 Im Zeitstrahl ist zudem die Straf-
expedition abgebildet, um diese zeitlich zu verorten. Die im Zeitstrahl dargestellten Er-
eignisse und Übereinkommen werden im Folgenden präsentiert und auf den vorliegenden
Fall angewendet. Im Rahmen der Untersuchung werden die Voraussetzungen für die Ent-
stehung von Gewohnheitsrecht vorgestellt und einer Analyse unterzogen.

Abbildung 6 : Einordnung der wichtigsten Ereignisse und Übereinkommen bis zur Haager
Landkriegsordnung sowie der Strafexpedition von 189721

2.2.1.1.1 Gerichtsurteil während des Britisch-Amerikanischen Krieges
(1812-1815)

Während des Britisch-Amerikanischen Krieges von 1812 bis 1815 wurde ein amerikanisches
Schiff, die Marquis de Somerueles, welches Kunstgüter an Bord hatte, von den Briten
gekapert und die Ladung beschlagnahmt. Der Vorfall kam vor den High Court of the
Vice-Admirality von Halifax in England. Dieses Gericht kam zum Schluss, dass alle Güter,
die sich auf dem Schiff befanden, zurück an ihren Eigentümer, die Akademie der Schönen
Künste in Philadelphia, zurückgegeben werden müssten, mit der Begründung, dass Kultur
und Wissenschaft der gesamten Menschheit gehören.

”The same law of nations, which prescribes that all property belonging to the
enemy shall be liable to confiscation, has likewise its modifications and rela-
xations of that rule. The arts and sciences are admitted amongst all civilized
nations, as forming an exception to the severe rights of warfare, and as entitled
to favour and protection. They are considered not as the peculium of this or
that nation, but as the property of mankind at large, and as belonging to the
common interests of the whole species.”22

20 In der Zeit von 1815 bis 1899 kam es zu weiteren Bestrebungen, Publikationen und Ansichten zum
Völkerrecht, welche jedoch für den Nachweis eines Gewohnheitsrechts nicht notwendig sind und somit
nicht behandelt werden. Für die Arbeit wurde eine Auswahl getroffen.

21 Eigene Abbildung.
22 Scott 1813, S. 290–295.
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Das Gericht zeigt seine Auffassung, dass das Law of Nations als internationale unausge-
sprochene Vereinbarung gilt, welche die Beschlagnahmung von Waren und Objekten 1815
gestattete. Davon ausgenommen sind die Kultur und Wissenschaft.23

Das Urteil bleibt ein bemerkenswerter Einzelfall, da sich im Seekriegsrecht noch keine
allgemeine Beschränkung des Beuterechts durchgesetzt hatte.24 Für die Arbeit ist dieses
Urteil insofern von Bedeutung, da aufgezeigt wird, dass auf britischer Seite bereits die
Idee der universellen Kultur und Wissenschaft, die der ganzen Menschheit gehört und
über die Staatsgrenzen hinausgeht, existierte. Zudem beschreibt die Urteilsbegründung
das zu diesem Zeitpunkt geltende Völkergewohnheitsrecht, welches zu jenem Zeitpunkt
Plünderungen während des Seekrieges zuliess, aber bereits Ausnahmen für Werke der
Wissenschaft und der Kultur enthielt.

2.2.1.1.2 Der Wiener Kongress von 1815

Am Wiener Kongress von 1815 mussten die Alliierten entscheiden, was mit den von Napo-
leon geplünderten Kunst- und Kulturgütern geschehen sollte. Sie hatten drei Möglichkeiten:

1. die Aufrechterhaltung des Status quo, die Gegenstände würden in Paris bleiben,

2. die Aufteilung der Objekte auf die Siegermächte nach einem festzulegenden Schlüssel,

3. die Wiederherstellung des Status quo ante, die Rückführung der Güter an die
Länder, aus denen sie entfernt wurden.

Die Alliierten entschieden sich für die dritte Option.25
”
Damit fanden das Verbot der

Wegnahme von Kunstwerken und sonstigen Kulturgütern im Krieg und die Restitution
als zwangsläufige Sanktion einer Verletzung dieses Verbotes ihre erste offizielle Anerken-
nung durch die Staatengemeinschaft.“26 Diese Anerkennung spiegelt die Überzeugungen
der Staaten wider und ist somit für den Nachweis eines Völkergewohnheitsrechts nützlich.
Ferner ist relevant, dass sich insbesondere Grossbritannien stark für eine Restitutions-
pflicht Frankreichs einsetzte. Der britische Aussenminister, Viscount Robert Stewart Cast-
lereagh, stellte an die Minister der Alliierten die Frage:

”
[...] upon what principle deprive France of her late territorial acquisitions,
and preserve to her the spoliations appertaining to those territories, which all
modern conquerors have invariably respected, as inseparable from the country
to which they belonged?“27

Er spricht von Prinzipien, die von allen modernen Eroberern (modern conquerors) aus-
nahmslos (invariably) respektiert würden. Dies ist ein Hinweis auf die damals vorherr-
schende Staatenpraxis. Diese Annahme verstärkt sich mit der Depesche des ersten Dukes
von Wellington, Arthur Wellesley, dem britischen Feldmarschall, welcher Napoleon am 18.
Juni 1815 bei Waterloo (Belgien) besiegt hatte, an Castlereagh:

23 In diesem Fall handelt es sich um eine Beschlagnahmung auf See, jedoch wird das Ereignis in der vor-
liegenden Arbeit unter dem Landkriegsrecht aufgelistet, da die Schlussfolgerungen und Grundsätze
ausgehend vom Gerichtsurteil ebenfalls für das Landkriegsrecht Anwendung finden.

24 Engstler 1964, S. 120.
25 Engstler 1964, S. 115.
26 Engstler 1964, S. 116.
27 Martens 1815, S. 632–642, zitiert nach Jenschke 2005, S. 127.
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”
[...] The Allies then having the contents of the Museum justly in their power,
could not otherwise than restore them to the countries from which, contrary
to the practice of civilized warfare, they had been torn during the disastrous
period of the French Revolution and the tyranny of Bonaparte.“28

Diese Depesche lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Restitutionspflicht von geplünderten
Kriegsgütern zur Zeit des Wiener Kongresses 1815 als Rechtspflicht durch die internatio-
nale Staatengemeinschaft akzeptiert war.29 Somit war die Plünderung von Kulturgütern
damals kriegsvölkerrechtlich verboten.30

2.2.1.1.3 Der Lieber Code von 1863

Im Jahr 1863 wurde der Lieber Code (Instructions for the Government of Armies of the
United States in the Field) eingeführt, der erstmals die Landkriegsregeln für die Solda-
ten der Vereinigten Staaten von Amerika festlegte.31 Der Lieber Code als General Order
war eine Direktive, die ausschliesslich für die Unionsarmee während des amerikanischen
Bürgerkrieges galt. Der Lieber Code war somit nicht Teil des Völkerrechts, er hatte je-
doch grossen Einfluss auf die spätere Brüsseler Konferenz von 1874 (vgl. Kapitel 2.2.1.1.4)
und die Haager Landkriegsordnung von 1899 (vgl. Kapitel 2.2.1.2). Der Lieber Code de-
finiert, dass Privateigentum grundsätzlich geschützt ist (Art. 37). Öffentliches Eigentum
ist nicht geschützt und darf beschlagnahmt oder eingezogen werden (Art. 31). Ausgenom-
men davon ist das Eigentum der Kirche, der Universitäten und anderer wissenschaftlicher
Einrichtungen und Museen. Dieses kann daher nicht beschlagnahmt werden (Art. 34). In
Artikel 35 wird zudem jede Zerstörung oder Beschädigung von Kulturgütern, zu welchen
Instrumente, wissenschaftliche Sammlungen, Bibliotheken und klassische Werke der Kunst
gehören, verboten. Artikel 36 erlaubt die Wegnahme der Kulturgüter, wenn es möglich
ist, diese zu bewegen und sie dem feindlichen Staat gehören. Die endgültige Eigentums-
frage soll im Friedensvertrag geregelt werden (Art. 36). Bis zum Friedensvertrag dürfen
die Kulturgüter nicht veräussert werden.

Die Wegnahmemöglichkeit hebt den Schutz der vorherigen Artikel teilweise auf.32 Diese
Vorschrift spiegelt das zu diesem Zeitpunkt geltende Völkergewohnheitsrecht nicht wider.
Ein Grossteil der Autoren spricht von einem klaren Wegnahmeverbot von Kulturgütern
für die Zeit um 1863.33 Kulturgüter wurden mit dem Lieber Code zum ersten Mal vor der
Zerstörung und Plünderung geschützt.

2.2.1.1.4 Die Brüsseler Deklaration von 1874

Die Brüsseler Konferenz von 1874 hatte zum Ziel, das gesamte Landkriegsrecht in ei-
ner völkerrechtlichen Kodifikation zusammenzufassen. An der Konferenz, die vom russi-
schen Zaren Alexander II. organisiert wurde, nahmen 15 Staaten teil, darunter Frank-
reich, Grossbritannien und das Deutsche Reich. Die beschlossene Deklaration ist nie
völkerrechtlich bindend in Kraft getreten, da sie nicht ratifiziert wurde. Sie ist jedoch

28 Gould 1965, S. 134, zitiert nach Jenschke 2005, S. 128.
29 Jenschke 2005, S.128.
30 Kowalski 1997, S. 39-40, übernommen aus Jenschke 2005, S. 128; sowie Siehr 1981, S. 189, 193,

übernommen aus Jenschke 2005, S. 128.
31 Röben 2003, S. 198.
32 Graber 1949, S. 167, übernommen aus Jenschke 2005, S. 128.
33 Jenschke 2005, S. 132-134; Engstler 1964, S. 200-202.
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von grundlegender Bedeutung, da sie als
”
Niederschlag damaliger Rechtsüberzeugung“

galt.34 Die Deklaration schuf kein neues Völkerrecht, sondern fasste das bestehende Ge-
wohnheitsrecht zusammen und präzisierte es.35 Zudem widerspiegelt die Verabschiedung
einen breiten internationalen Konsens.36

Die Brüsseler Deklaration war die Basis für die Haager Abkommen von 1899 und 1907
(vgl. Kapitel 2.2.1.2), welche die Formulierungen der Brüsseler Deklaration in ihren we-
sentlichen Teilen wörtlich übernommen haben. Auch die Vorgaben des Lieber Code wur-
den in die Deklaration aufgenommen. Teilweise gab es starke Änderungen, wie bei Be-
schlagnahmungen und Plünderungen, die explizit verboten wurden. Staats- und Privatei-
gentum werden getrennt, wobei letzteres grundsätzlich vor jeder Beschlagnahmung und
Zerstörung geschützt ist. Kulturgüter wurden dem Privateigentum gleichgestellt, auch
wenn sie dem Staat gehören. Archivalien sowie Museums- und Kirchengut werden einer
Wegnahme durch den Okkupanten entzogen. Als Sanktion ist eine strafrechtliche Verfol-
gung durch die zuständige Behörde vorgesehen.37 Diese wurde nie näher bezeichnet, da
die Deklaration nie bindend war.

Mit der Deklaration stellen sich drei Fragen:

1. Kann ein Restitutionsanspruch auf widerrechtlich verbrachte Kulturgüter aufgrund
dieser Deklaration entstehen?

2. Inwiefern wird mit der unterschriebenen Abschlusserklärung die Staatenpraxis ab-
gebildet?

3. Reicht die Brüsseler Deklaration aus, um von Völkergewohnheitsrecht zu sprechen?

Die Deklaration sieht nur strafrechtliche Konsequenzen gegen Personen vor, welche gegen
die genannten Vorschriften verstossen haben. Entsprechend lässt sich kein Restitutions-
anspruch erkennen.38 Hinzu kommt die Unverbindlichkeit der Deklaration.

Von Völkergewohnheitsrecht kann gesprochen werden, da das damals geltende Völker-
gewohnheitsrecht durch die Deklaration niedergeschrieben wurde.39 Die Staatenpraxis
kann mit der Brüsseler Deklaration klar dargestellt werden, da alle relevanten europäischen
Mächte, welche Kunst- und Kulturgüter unrechtmässig entwendet hatten, die Deklarati-
on unterschrieben haben. Für diese Arbeit von hoher Relevanz war die Teilnahme und
Unterschrift Grossbritanniens, da dieses gegen die hier genannten Vorschriften verstiess.
Die Brüsseler Deklaration stellt somit keine eigene Völkerrechtsquelle dar, bestätigt und
verschriftlicht aber das damals geltende Gewohnheitsrecht.

2.2.1.1.5 Das Manuel d’Oxford von 1880

Das Institut de Droit International wurde 1872 in Gent (Belgien) gegründet und sollte
als ein auf privater Initiative beruhender Kongress von Völkerrechtsgelehrten zur Kodi-
fikation des damals bestehenden Völkerrechts dienen. Zugleich sollte der Rechtsgedanke
im internationalen Leben gestärkt werden. 1880 schuf Gustave Moynier, ein Schweizer

34 Engstler 1964, S. 202–203.
35 Lentner 1880, übernommen aus Engstler 1964, S. 203.
36 Fiedler 1989, S. 199, 213, übernommen aus Jenschke 2005, S. 135.
37 Engstler 1964, S. 202–203.
38 Jenschke 2005, S. 134–135.
39 Meyer-Landrut 1953, S. 45, 70, übernommen aus Jenschke 2005, S. 135.
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Jurist, mit neun anderen Völkerrechtsgelehrten das Manuel des lois de la guerre sur terre,
kurz Manuel d’Oxford. Es wiederholt grundsätzlich fast wortwörtlich die Vorschriften der
Brüsseler Deklaration. Die Beschlagnahmung und Zerstörung von Kulturgütern sollen ver-
boten werden. Die Zerstörung ist nur im Rahmen der militärischen Notwendigkeit erlaubt.
Das Manuel d’Oxford als Lehrbuch des Institut de Droit International ist völkerrechtlich
nicht bindend, spiegelt aber ebenfalls den Kodifikationswillen in Europa wider.40

2.2.1.1.6 Manual of Military Law von 1884 (revidiert 1894)

DasManual of Military Law von 1884 (revidiert 1894) wurde, wie viele andere europäische
Militärverordnungen im 19. Jahrhundert, wesentlich durch den Lieber Code beeinflusst.41

Auch hier wird die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Eigentum ge-
macht. Kapitel XIV §32 benennt den Zweck eines Krieges als Wiedergutmachung eines
erlittenen Schadens. Diese Wiedergutmachung darf die Kosten des Krieges einschliessen.
Dafür darf dem Feind alles entzogen werden, was zu dessen Widerstandskraft beiträgt.
Eigentum vorsätzlich zu beschädigen ist hingegen unrechtmässig, wenn es nicht zur Be-
endigung des Krieges beiträgt.42

Die absichtliche Zerstörung von Museen, Kirchen oder anderer Kunstdenkmäler wird
durch die modernen Kriegsgewohnheiten verurteilt. §32 weist darauf hin, dass diese allge-
meinen Grundsätze durch die Praxis der

”
zivilisierten“ Nationen verfeinert und in spezielle

Regelungen überführt wurden.43 In §33 wird weiter festgelegt, dass öffentliches bewegli-
ches Eigentum des Feindes (Waffen, Kriegsmaterial oder Vorräte) vom Eroberer beschlag-
nahmt werden darf. Ausgenommen davon sind Archive, historische Dokumente wie auch
gerichtliche und rechtliche Unterlagen. Diese dürfen vor Ort gebraucht, aber keinesfalls
mitgenommen werden.44

Die Grundsätze des Völkergewohnheitsrechts werden als wichtiger Massstab genannt, je-
doch mit einer entscheidenden Einschränkung:

“§9. The mode in which the object of war should be carried into effect amongst
civilised nations is the subject matter of the customs of war, and will be
explained in the following pages.”45

Die Formulierung
”
civilised nations“ ermöglicht jedoch eine selektive Rechtsanwendung.

Im 18. und 19. Jahrhundert wurden nur europäisch-christliche Staaten als
”
civilised na-

tions“ betrachtet.46 Nur
”
zivilisierte“ Nationen durften an der Schaffung von Völkerrecht

teilhaben.

”
Only ‘civilized nations’ were permitted to have a voice in the formation of
international law and only ‘civilized nations’ were expected to adhere to its
tenets.“47

40 Engstler 1964, S. 201; Jenschke 2005, S. 136.
41 Röben 2003, S. 198.
42 Her Majesty’s Stationery Office 1894, S. 310.
43 Her Majesty’s Stationery Office 1894, S. 310.
44 Her Majesty’s Stationery Office 1894, S. 311.
45 Her Majesty’s Stationery Office 1894, S. 304.
46 Sloan 2011.
47 Sloan 2011.
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In Zusammenhang mit
”
nicht zivilisierten“ Staaten ist die Verordnung nicht relevant.

Diese Staaten oder Völker wurden nicht auf gleicher Ebene gesehen wie die europäischen
Staaten. Im Manual kann der Sozialdarwinismus und Rassismus gesehen werden, der von
Europa ausging und zugleich als Legitimation der Plünderungen diente.

”
Nicht zivilisier-

ten“ Nationen wurde die Mündigkeit abgesprochen, und sie wurden als
”
legal object of -

and perhaps even in need of - colonization“48 betrachtet.

Es kann zwar ein doppelter Schutz für Kulturgüter erkannt werden, zum einen durch das
Verbot der Zerstörung von Kunstdenkmälern, zum anderen durch das Verbot der Weg-
nahme von Archiven. Die Beschlagnahmung von wissenschaftlichen Objekten und Kunst-
werken ist, ausgenommen von Vergeltungsmassnahmen, zudem verboten. Dieser doppelte
Schutz ist aber im Fall der Benin-Bronzen nicht zielführend, da das Königreich Benin
zu diesem Zeitpunkt nicht als

”
zivilisierter“ Staat angesehen wurde. Die Strafexpedition

ist aus dieser Betrachtung nicht verboten. Unabhängig von dieser Einschränkung kann
in der Verordnung der Zeitgeist in Bezug auf Plünderungen, Raub und Zerstörung von
Archiven wie auch von Kunst- und Kulturgütern erkannt werden, trotz der selektiven
Anwendung.

2.2.1.2 Haager Landkriegsordnung von 1899

An der Haager Friedenskonferenz von 1899, die auf Drängen des Zaren Nikolaus II.
durchgeführt wurde, kam es in Anwesenheit von 14 Staaten zur ersten Kodifikation des
Völkerrechts. Ihre Beschlüsse kodifizierten in weiten Teilen das geltende Gewohnheits-
recht.49 Es wurden drei Konventionen zur friedlichen Streitbeilegung, für die Regeln des
Landkriegs und für den Seekrieg beschlossen. Es wurden ebenfalls drei Deklarationen
verabschiedet.50

Für die vorliegende Arbeit ist die zweite Deklaration für die Regeln des Landkrieges re-
levant, die Haager Landkriegsordnung, kurz HLKO 1899. Sie basiert grösstenteils auf der
Brüsseler Deklaration (vgl. Kapitel 2.2.1.1.4). Die Plünderung wird in den Artikeln 28 und
47 während der Eroberung wie auch während der Besetzung untersagt. Das Privateigen-
tum soll geachtet werden und darf gemäss Artikel 46 nicht eingezogen werden.51 Artikel
56 stellt den entscheidenden Artikel für diese Arbeit dar:

”
Das Eigentum der Gemeinden und der dem Gottesdienste, der Wohltätigkeit,
dem Unterrichte, der Kunst und Wissenschaft gewidmeten Anstalten, auch
wenn diese dem Staate gehören, ist als Privateigentum zu behandeln. Jede ab-
sichtliche Entfernung, Zerstörung oder Beschädigung von derartigen Gebäuden,
von geschichtlichen Denkmälern oder von Werken der Kunst und Wissenschaft
ist verboten und muss geahndet werden.“52

Für Kulturgüter lässt sich zudem ein Schutz finden: Der Artikel fordert die Ahndung von
Entfernung, Zerstörung oder Beschädigung jedoch ohne Einrichtung eines Kontrollorgans,

48 Sloan 2011.
49 Odendahl 2005, S. 124–126.
50 Schmoeckel 2022.
51 Bundeskanzlei 1979.
52 Bundeskanzlei 1979.
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was die Sicherstellung des Verbots schwächt.53 Mit dieser kodifizierten Schrift des Land-
kriegsrechts ist der Kulturgüterschutz bereits stark fortgeschritten und vervollständigt die
Bemühungen zu Kodifikation des im 19. Jahrhundert vorhandenen Völkergewohnheitsrechts.
Für den Fall der Benin-Bronzen ist die Ratifikation durch Grossbritannien massgeblich.

2.2.1.3 Völkergewohnheitsrecht oder nicht?

In den vorhergehenden Erläuterungen wurde versucht, ein Völkergewohnheitsrecht in Be-
zug auf Restitutionen und auf den Schutz von Kulturgütern und Archiven nachzuweisen.
Im Folgenden werden die Voraussetzungen, der Nachweis, die Anwendung und die globale
Relevanz des Gewohnheitsrechts geprüft.

2.2.1.3.1 Voraussetzungen für das Vorhandensein von Gewohnheitsrecht

Die Voraussetzungen, damit ein Gewohnheitsrecht nachgewiesen werden kann, sind für
das 21. Jahrhundert wie folgt definiert: Es braucht

1. die Staatenpraxis (consuetudo) und

2. die Rechtsüberzeugung (opinio iuris).54

Es müssen beide Bedingungen kumulativ erfüllt sein. Wenn nur aufgrund der Völkersitte
(Völkercourtoisie)55 gehandelt wird, handelt es sich nicht um Gewohnheitsrecht. Alle Staa-
ten sind an das universelle Gewohnheitsrecht gebunden, auch wenn sie sich nicht aktiv an
der Übung beteiligt haben.56

Die Staatenpraxis ist die allgemeine Übung, welche von den Staaten wiederholt ausgeübt
wird. Diese muss generell und einheitlich sein. Eine generelle Übung meint, dass die Staa-
ten sich in der überwiegenden Zahl der Fälle gegenseitig und inhaltlich übereinstimmend
an die Übung halten. Zudem müssen Abweichungen als Verletzungen behandelt werden.
Die Staatenpraxis muss zudem eine gewisse Dauer haben. Wenn die Dauer kürzer ist, so
muss die Übung einheitlicher sein, als wenn sich die Dauer über längere Zeit erstreckt.57

Eine festgelegte Zeitspanne ist derweil nicht festgelegt.

Die Rechtsüberzeugung ist nur dann gegeben, wenn eine Übung stattfindet, aufgrund der
Überzeugung eines Staates, dass eine rechtsverbindliche Regel als Grundlage dient. Die
opinio iuris kann zum einen aus der subjektiven Überzeugung der Staaten entstehen,
zum anderen als ein aus der Übung ableitbares Element. Dies kann sich in Äusserungen
hochrangiger Diplomaten oder Regierungsvertretern zeigen. Diese opinio iuris müssen
nicht alle Staaten, aber eine überwiegende Mehrheit, teilen. Die Rechtsüberzeugung der
von einer entsprechenden Regel besonders betroffenen Staaten ist deshalb in erhöhtem
Masse relevant. Aus der Übung der Staaten kann die opinio iuris auch abgeleitet werden,
da der Nachweis auf Grundlage einer subjektiven Rechtsüberzeugung schwer nachzuweisen
und nicht immer klar ersichtlich ist.58

53 Engstler 1964, S. 207.
54 Hobe 2023, S. 164.
55 Als Völkersitte wird das Verhalten der Staaten bezeichnet, welches nicht aufgrund einer rechtlichen

Überzeugung erfolgt, sondern aus Höflichkeit.
56 Hobe 2023, S. 164.
57 Hobe 2023, S. 164-166; Kälin u. a. 2021, S. 49.
58 Hobe 2023, S. 166-167; Kälin u. a. 2021, S. 50-57.
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Gewohnheitsrecht kann im Laufe der Zeit an Geltung verlieren (desuetudo) oder durch
neues Völkergewohnheitsrecht ersetzt werden. Dafür braucht es wiederum eine Staaten-
praxis und eine Rechtsüberzeugung.59

2.2.1.3.2 Nachweis eines Gewohnheitsrechts

Für den Nachweis eines Gewohnheitsrechts braucht es eine explizite Erklärung durch die
Staaten oder einen indirekten Nachweis über Resolutionen internationaler Organisationen
oder über die innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis.60

Eine explizite Erklärung kann durch eine Erklärung der Regierung, des Parlaments, des
höchsten Gerichts, durch Stellungnahmen an internationalen Konferenzen, Vertragsver-
handlungen wie auch in Debatten in internationalen Organisationen entstehen. Die Be-
deutung der verbalen Äusserungen unterscheidet sich derweil zwischen förmlichen Er-
klärungen hochrangiger Diplomaten oder Staatsoberhäuptern und untergeordneten Orga-
nen.61

Ein indirekter Nachweis lässt sich durch Resolutionen internationaler Organisationen fest-
stellen. Diese sind selbst keine Quelle des Gewohnheitsrechts, dienen aber als Nachweis
für dessen Existenz. Stellungnahmen in internationalen Organisationen haben neben der
innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis eine besondere Bedeutung.62

Für das Kriegsrecht im 19. Jahrhundert gab es keine schriftlichen Regeln, ausser wenigen
gewohnheitsrechtlich entstandenen Vorschriften.63 Die opinio iuris wurde weniger gewich-
tet als die nationalen Handlungen. Geltende gewohnheitsrechtliche Regeln wurden selten
explizit ausgedrückt und mussten in den jeweiligen Handlungen der Staaten nachgewiesen
werden.64

Auf internationaler Ebene kann das Gewohnheitsrecht zudem aus zwei zentralen Quel-
len entspringen: Prinzipien, die grundlegende Tatsachen über die Existenz von Staaten
repräsentieren, wie der territorialen Integrität oder Souveränität, etc., und den moralisch-
ethischen Verpflichtungen.65

”
Another [...] portion of international usage gives effect to certain moral obli-
gations, which are recognised as being the source of legal rules with the same
unanimity as marks opinion with respect to the facts of state existence.“66

Diese moralisch-ethischen Verpflichtungen müssen als Quelle des Rechts anerkannt und
grundlegend sein. Es muss somit eine direkte oder indirekte Erklärung durch die Staaten
erfolgen. Diese basieren meist auf moralisch-ethischen Überzeugungen oder auf grundle-
genden Prinzipien der Staaten.

59 Hobe 2023, S. 170-171; Kälin u. a. 2021, S. 61-62.
60 Hobe 2023, S. 165; Kälin u. a. 2021, S. 54-58.
61 Hobe 2023, S. 167-168; Kälin u. a. 2021, S. 53.
62 Hobe 2023, S. 164-168; Kälin u. a. 2021, S. 54-58.
63 Göcke 2009.
64 Oppenheim 1905.
65 Oppenheim 1905.
66 Oppenheim 1905.
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2.2.1.3.3 Anwendung des Gewohnheitsrechts

Im vorliegenden Fall kann eine stetige Zunahme an Konferenzen, Handbüchern und Ver-
haltensweisen Europas und Grossbritanniens beobachtet werden bis hin zur HLKO von
1899. Das Urteil im britisch-amerikanischen Krieg (1812-1815) stellt den ersten Nachweis
aus dem innerstaatlichen Recht und der Praxis der Gerichte für ein Gewohnheitsrecht
dar. Bereits zwischen 1812 und 1815 kann eine erste Rechtsüberzeugung Grossbritanniens
nachgewiesen werden. Plünderungen und Beschlagnahmungen von Kulturgütern verstos-
sen aus dieser Betrachtung gegen das Gewohnheitsrecht.

Am Wiener Kongress von 1815 entschieden sich die Siegermächte für eine Restitution
und Rückgabe der entwendeten Kulturgüter, die während des von Napoleon geführten
Landkrieges entwendet wurden. Die intensive Mitgestaltung des Wiener Kongresses durch
Grossbritannien stützt die opinio iuris. Die Teilhabe weiterer wichtiger europäischer Staa-
ten stellt die generelle Übung der Staaten dar, die an der Brüsseler Deklaration wieder-
um gefunden werden kann. Die Teilnehmer stellten hochrangige Vertreter der jeweiligen
Länder dar. Die Unterschriften der teilnehmenden Staaten, darunter auch jene Gross-
britanniens, bekräftigen das Gewohnheitsrecht. Das Manuel d’Oxford wiederholt diese
Praxis übereinstimmend. Die Überzeugung Grossbritanniens kann wiederum im Manu-
al of Military Law wiedergefunden werden, welches die Plünderung und Zerstörung von
Kulturgütern einschränkt.

Aus der Betrachtung des Völkergewohnheitsrechts und der Erkenntnisse der Arbeit ver-
stösst Grossbritannien mit der abweichenden Praxis bei der Strafexpedition von 1897
gegen geltendes Völkergewohnheitsrecht.67 Das allgemeine Beute- und Plünderungsrecht,
welches zuvor vorherrschte, wich dem Gewohnheitsrecht des Schutzes und des Verbots
der Plünderung und Zerstörung von Kulturgütern. Dieser Übergang wird von der meisten
Fachliteratur geteilt, die den Entstehungszeitpunkt des Völkergewohnheitsrechts auf den
Wiener Kongress von 1815 zurückführen.68

2.2.1.3.4 Globale Relevanz?

Offen bleibt derweil, inwieweit das Gewohnheitsrecht zum Zeitpunkt der Plünderung auf
die gesamte Welt angewendet werden kann, da im klassischen Völkerrecht69 nur

”
zivilisier-

te“ Nationen gleichberechtigt waren. Zu diesen gehören ausschliesslich die europäischen
Staaten, die unabhängigen Staaten Süd- und Nordamerikas, wie auch später Japan und
das türkische Reich.70 Beim nachgewiesenen Gewohnheitsrecht könnte es sich somit um
Völkergewohnheitsrecht handeln, welches nur zwischen diesen Staaten Anwendung fin-
det.

Ein Gewohnheitsrecht, welches nur für gewisse Staaten zutrifft, wird als regionales Ge-
wohnheitsrecht bezeichnet.71 Auch wenn dieses Gewohnheitsrecht aus starken moralisch-

67 Weitere Kriege mit Plünderungen im dritten Ashanti-Krieg (1873-1874) im heutigen Ghana oder in
den anglo-afghanischen Kriegen stellen somit Verletzungen des Gewohnheitsrecht dar und begründen
kein neues Gewohnheitsrecht.

68 Odendahl 2005, S. 124–125.
69 Das klassische Völkerrecht kann als Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen bezeichnet werden.

Diese Staaten sind Gebilde mit absoluter Souveränität und sind gleichberechtigt. Zu diesen Nationen
gehörten nach damaliger Auffassung nur

”
zivilisierte“ Staaten (Kälin u. a. 2021, S. 4).

70 Kälin u. a. 2021, S. 4.
71 Kälin u. a. 2021, S. 4.
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ethischen Verpflichtungen der Staaten entstand, war es nur für die
”
zivilisierten“ Staa-

ten Europas anwendbar.72 Somit findet es keine Anwendung auf die Strafexpedition von
1897.

Bisher wurde nur das Verhalten Grossbritanniens analysiert. Für die vorliegende Arbeit
muss aber auch die Staatenpraxis des Königreiches Benin analysiert werden. Dieses führte
ebenfalls Kriege, versklavte Menschen und führte Plünderungen durch (vgl. Kapitel 2.1
und 2.3.5). Aus dieser Sicht ist die Plünderung, Niederbrennung und die damit einher-
gehende Plünderung des Königspalastes in Benin-City 1897 durch die Briten rechtlich
legitim.

Als Anspruchsgrundlage für ein Recht aus der Zeit von 1897 in einem Krieg zwischen zwei
Staaten bleibt aufgrund fehlender Kodifikationen nur das Gewohnheitsrecht, gegen wel-
ches Grossbritannien 1897 mit der Strafexpedition verstiess. Dass Grossbritannien sich
für dieses Gewohnheitsrecht einsetzte und eine Rechtsüberzeugung und Praxis aufwei-
sen kann, ist insofern nicht für die Arbeit relevant, da dieses Gewohnheitsrecht aussch-
liesslich regional Anwendung fand. Für Landkriege ausserhalb der Staatenbeziehung der
oben genannten Staaten galt das Plünderungsrecht weiterhin. Ein Anspruch aufgrund des
Völkergewohnheitsrechts lässt sich für den vorliegenden Fall damit nicht ableiten.

2.2.2 Internationale Abkommen und Bestrebungen

Neben der bereits erwähnten Haager Landkriegsordnung von 1899 gibt es eine Vielzahl
an Abkommen und Bestrebungen im Bereich des Kulturgüterschutzes. Diese werden in
diesem Abschnitt kurz vorgestellt. Alle genannten Abkommen sind nicht rückwirkend
und somit nicht direkt auf den Fall anwendbar. Jedoch haben sie eine indirekte Wirkung,
da die definierten Prinzipien und Verbindlichkeiten bei einer allfälligen Restitution und
Rückführung der Güter nach Nigeria beachtet werden müssen. Des Weiteren stellen die
Abkommen die weitere Entwicklung im Bereich des Kulturgüterschutzes und der Resti-
tutionen dar.

2.2.2.1 Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten
von 1954

Nach der immensen Verwüstung von Kulturgütern während des Zweiten Weltkrieges
(1939-1945) existierte der breite Wunsch nach ausführlicheren Schutzmassnahmen für
Kulturgüter und Kultstätten.73 In den Vorgängerkonventionen waren Kulturgüter als na-
tionales Gut betrachtet worden. Der Belegenheitsstaat74 war für den Schutz zuständig und
konnte entscheiden, inwiefern die Zerstörung des Gutes durch die Verteidigung einer Ort-
schaft zugelassen werden konnte. Die Haager Konvention von 1954 legte allen Staaten die
Pflicht auf, Kulturgüter im Interesse der Menschheit zu schützen. Die Vorgängerabkommen
von 1899 und 1907 bleiben bis heute gültig, wenn sie nicht durch die Konvention von

72 Vgl. Kaune u. a. 2021, S.4. Kaune beschreibt dieses Gewohnheitsrecht auch als ius publicum euro-
paeum.

73 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2024.
74 Als Belegenheitsstaat wird im Kontext von Kulturgütern der Staat bezeichnet, in dessen Territorium

sich ein Gut physisch befindet.
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1954 erneuert wurden.75 Die Werke werden durch die Kennzeichnung, die Verpflichtung
zur Unterbindung der Zerstörung, Plünderung oder Beschlagnahmung geschützt.76 Nur
bei zwingender militärischer Notwendigkeit kann dieser Schutz aufgehoben werden. Im
Vergleich zur HLKO von 1899 ist in der Konvention von 1954 keine Allbeteiligungsklausel
vorhanden. Das heisst die Konvention gilt nur für die Vertragsstaaten. Diese sind auch
dann an die Konvention gebunden, wenn der andere Staat nicht Vertragspartei ist.77 Die
Schweiz, Grossbritannien und Nigeria sind Vertragsparteien.78

2.2.2.2 UNESCO-Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgütern von 1970

Ziel dieser Konvention ist es, die Vertragsstaaten zu gesetzgeberischen und administra-
tiven Massnahmen zum Schutz von Kulturgütern zu verpflichten.79 Die Konvention ist
nicht direkt anwendbar und muss ins nationale Recht übertragen werden. Jeder Vertrags-
staat kann die Konvention nach seinen Bedürfnissen umsetzen. In der Schweiz erfolgte die
Umsetzung dieser Konvention über das Kulturgütertransfergesetz (KGTG) sowie dessen
Verordnung, die Kulturgütertransferverordnung (KGTV). Des Weiteren ist die Konven-
tion nur zwischen Vertragsstaaten bindend.80 Zu diesen gehören wiederum die Schweiz,
Grossbritannien und Nigeria.

2.2.2.3 UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt von 1972

Das Übereinkommen, auch Welterbekonvention genannt, vereint die Idee, dass das Kultur-
und Naturerbe, welches von aussergewöhnlichem, universellem Wert ist, unter den Schutz
der gesamten Menschheit fällt. Um diese Orte und Güter zu schützen, wird eine Liste des
Erbes der Welt geführt. Für die Eintragung der Güter ist das Komitee für das Erbe der
Welt zuständig. Die Vertragsstaaten haben sich dazu verpflichtet, das Erbe in ihrem Land
zu schützen, zu erhalten und zu präsentieren. Das Übereinkommen wurde von 196 Staaten
ratifiziert, darunter der Schweiz, Nigeria und Grossbritannien (Stand August 2024).81

2.2.2.4 UNIDROIT-Konvention über gestohlene oder illegal exportierte
Kulturgüter von 1995

Das International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) als Organisa-
tion hat zum Ziel, das Privatrecht der Welt zu vereinheitlichen.82 Die Konvention ist ein in-
ternationales Abkommen, welches die Rückgabe von Kulturgütern regelt, die durch Dieb-
stahl, Raubgrabungen oder rechtswidrige Ausfuhr verbracht wurden. Sie schützt in erster
Linie die ursprünglichen Eigentümer. Gutgläubige Erwerber erhalten bei einer Restitution
eine angemessene Entschädigung. Die Konvention stellt keinen Widerspruch zu geltenden

75 Odendahl 2005, S. 118–191.
76 Hobe 2023, S. 500–501.
77 Odendahl 2005, S. 120–121.
78 UNESCO o. J.(b).
79 Museo-on.com o. J.
80 Museo-on.com o. J.
81 Schweizerische UNESCO-Kommission o. J.; UNESCO o. J.(a)
82 UNIDROIT 1995.
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schweizerischen Rechtsvorschriften dar, wie beispielsweise dem Schutz des gutgläubigen
Erwerbers (vgl. Kapitel 2.2.3.1). Die Konvention ist nicht rückwirkend anwendbar. Ferner
kann ein Rückgabegesuch nur gestellt werden, wenn das Kulturgut aus einem Vertrags-
staat entwendet und in einen anderen Vertragsstaat gebracht wurde. Für Leihgaben und
andere Formen der befristeten Ausstellung der Werke sieht die UNIDROIT-Konvention
eine schützende Grundlage in Kapitel III, Absatz 1 vor.83 Sie stellt somit eine Rechtsvor-
schrift dar, welche die Fragestellung der Arbeit für Fälle von künftigen illegalen Entwen-
dungen von Kulturgütern regelt.

2.2.2.5 Zweites Protokoll zur Haager Konvention von 1999

Das Zweite Protokoll von 1999 versuchte die Mängel der Konvention von 1954 zu behe-
ben. Dazu gehört eine dritte Schutzkategorie, der verstärkte Schutz. Nur Kulturgüter mit
aussergewöhnlicher Bedeutung für die Menschheit gehören dazu. Sie müssen auf natio-
naler Ebene zudem die höchste Schutzkategorie aufweisen. Diese Kulturgüter werden in
die Weltkulturerbe-Liste von 1972 eingetragen. Der markanteste Unterschied liegt der-
weil zwischen den Kulturgütern mit verstärktem Schutz oder allgemeinem Schutz und
Sonderschutz. Während erstere bei der Verteidigung keinesfalls in ungeschützte Objek-
te umgewandelt werden dürfen, können jene mit allgemeinem Schutz oder Sonderschutz
bei militärischer Notwendigkeit im Notfall umgenutzt und ihr Schutzstatus aufgehoben
werden. Die Einteilung in die genannten Schutzkategorien erfolgt durch die UNESCO.84

2.2.2.6 Soft Law

Als Soft Law wird unverbindliches Völkerrecht in Form von Resolutionen, Deklarationen
und Empfehlungen internationaler Organisationen gesehen. Dieses stellt zwar selbst keine
eigentliche Völkerrechtsquelle dar, hat aber eine rechtsstützende oder rechtsergänzende
Wirkung. Es kann die Bildung von Völkergewohnheitsrecht fördern oder als Basis für die
Kodifikation gesehen werden, da für dieses im Vergleich zu völkerrechtlichen Verträgen
meist viel tiefgreifendere Regelungen beschlossen werden. Soft Law ist somit nur dort
anzutreffen, wo es an völkerrechtlichen Verträgen oder am Gewohnheitsrecht mangelt.85

Für die vorliegende Arbeit hat Soft Law eine entscheidende Rolle, da im Verlauf der Kodi-
fikationsbemühungen im 19. Jahrhundert mehrere unverbindliche Deklarationen verfasst
wurden, die letztlich einen einschneidenden Einfluss auf die HLKO von 1899 hatten (siehe
Kapitel 2.1.1.1).

Das Soft Law spielte auch in den letzten Jahrzehnten eine weiterhin wichtige Rolle bei-
spielsweise beim Umgang mit Kunstwerken aus der Zeit des NS-Regimes. Mit der Wa-
shingtoner Erklärung von 1998 wurden Handlungsempfehlungen im Umgang mit Raub-
kunst aus der Zeit des nationalsozialistischen Deutschlands herausgegeben.86 Diese Er-

83 Bundesamt für Kultur 1995.
84 Hobe 2023, S. 501; Odendahl 2005, S. 123-124; Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2023.
85 Hobe 2023, S. 183-185; Kälin u. a. 2021, S. 81.
86 Die Washingtoner Prinzipien wurden an der Washingtoner Konferenz von 1998 von 44 Staaten

verabschiedet. Sie dienen zur Lösung der offenen Fragen und Probleme im Zusammenhang mit den
durch die Nationalsozialisten beschlagnahmten Kunstwerken. Die Prinzipien betonen Transparenz,
Provenienzforschung sowie internationale Zusammenarbeit (Kulturgutverluste.de 1998).
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klärung war nicht verbindlich, erzeugte aber durch internationalen Druck eine starke
moralisch-ethische Verpflichtung zur Rückgabe und Auseinandersetzung mit den Wer-
ken. Für den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialem Kontext kann dies ebenfalls in
Deklarationen der UNESCO,87 der UNO88 oder des ICOM89 zu Restitutionen beobachtet
werden. Diese haben bisher nicht die gleiche Wirkung entfaltet wie die Washingtoner Er-
klärung. Sie stützen und verstärken aber die Anspruchsgrundlage für eine Restitution.

2.2.3 Restitutionshindernisse

Falls eine Restitution möglich ist, gibt es aber weiterhin Restitutionshindernisse, die eine
Rückgabe erschweren oder verunmöglichen könnten. Eine Auswahl wird im Folgenden
vorgestellt.

2.2.3.1 Gutglaubensschutz des Erwerbers

Das Museum Rietberg in Zürich gilt als Eigentümer der elf Benin-Bronzen, obwohl diese
unrechtmässig entwendet wurden. Im schweizerischen Recht werden gutgläubige Erwerber
geschützt. Ein gutgläubiger Erwerber ist jemand, der eine bewegliche Sache übertragen
erhält (ob geschenkt oder gekauft) und davon ausgeht (oder ausgehen kann), dass der
vorherige Besitzer der Sache auch deren Eigentümer war. Er muss in seinem Eigentum
auch dann geschützt werden, wenn der Veräusserer nicht der Eigentümer der Sache war
(Art. 933 ZGB).90 Falls die Sache gestohlen wird oder verloren geht, kann sie während
fünf Jahren zurückgefordert werden (Art. 934 Abs. 1 ZGB).91

2.2.3.2 Verjährung des Rückforderungsrechts

Bei Kulturgütern verjährt das Rückforderungsrecht des Eigentümers ein Jahr nachdem
er Kenntnis erlangt hat, bei wem und wo sich das Kulturgut befindet. Es verjährt jedoch
spätestens 30 Jahre nach dem Abhandenkommen (Art. 934 Abs. 2 ZGB).92

Unabhängig davon, ob das Museum Rietberg die Bronzen gutgläubig oder in bösem
Glauben erworben hat, können die Bronzen nicht mehr zurückgefordert werden, da die-
se nach KGTG und Artikel 934 Abs. 2 ZGB spätestens 30 Jahre nach Abhandenkom-
men (absolute Verjährungsfrist) zurückgefordert werden müssen. Danach verjährt das
Rückforderungsrecht. Zu diesem Zeitpunkt ist das Eigentum spätestens übertragen wor-
den.93

87 So zum Beispiel die Resolution 4128 zur Gründung einer Ad-hoc-Gruppe für Restitutionen.
88 So die Resolution 3187 über die

”
Restitution of works of art to countries victims of expropriation“,

für die eine Vielzahl von Staaten stimmte, während sich Grossbritannien, Frankreich, Portugal und
weitere europäische Staaten enthielten.

89 1971 verabschiedete der ICOM, der International Council of Museums, eine Resolution, die Resti-
tutionen, Leihgaben, Tausch, etc. von Museen mit Sammlungen ausländischer Herkunft, forderte.
Es handelte sich um die erste afrikanische Restitutionsbestrebung, die auf internationaler Ebene
beschlossen wurde. (Savoy 2023, S. 25–26).

90 Bundeskanzlei 2025.
91 vgl. Schönenberger 2009, S. 112-125.
92 Bundeskanzlei 2025.
93 vgl. Schönenberger 2009, S. 129-130.
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2.2.3.3 Eigentumsverlust

Mit dem Gutglaubensschutz des Erwerbers wird diesem das Eigentum übertragen. Ent-
sprechend geht das Eigentum des vorherigen Eigentümers unter. Sein Recht auf Rück-
forderung des Eigentums erlischt, da er nicht mehr der Eigentümer ist. Aus rechtlicher
Sicht kann die NCMM somit keine Rückgabe mehr durch Berufung auf das Eigentums-
recht fordern.

2.2.4 Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

Zusammenfassend kann zum rechtlichen Aspekt festgehalten werden, dass die britische
Strafexpedition von 1897 dem Völkergewohnheitsrecht der damaligen Zeit nicht wider-
spricht und damit rechtens ist. Aus britischer Sicht ist die Strafexpedition gerechtfertigt
und verstösst nicht gegen das eigene damals geltende Recht oder gegen das eigene Manu-
al of Military Law, da dieses nur für Konflikte unter

”
zivilisierten“ Staaten Anwendung

fand. Ferner waren Strafexpeditionen und Plünderungen üblich. Dennoch untergraben
mehrere gegen das Völkergewohnheitsrecht verstossende Handlungen das Gewohnheits-
recht nicht. Im vorliegenden Fall waren Plünderungen während Kriegen auch aus Sicht
des Königtums Benin rechtens, da diese Praxis vom Königtum ebenfalls praktiziert wurde.
Ein Rückgabeanspruch ergibt sich aus dem Völkergewohnheitsrecht nicht.

Das Museum Rietberg wird in seinem Eigentum geschützt, da die Rückforderungsrechte
verjährt sind. Die internationalen Abkommen und Resolutionen sind nicht rückwirkend
anwendbar und gelten somit nicht für die vorliegende Frage. Das Soft Law und der daraus
entstehende Druck auf die Museen spricht jedoch klar für eine Restitution, die in einer
Vielzahl von Resolutionen und Handlungsempfehlungen des ICOM, der UNO sowie der
UNESCO zu beobachten sind. Eine Restitution und Rückführung auf rechtlichem Wege
ist somit im Fall der Benin-Bronzen auf Grundlage der vorgestellten Vorschriften nicht
möglich.

2.3 Moralisch-ethische Aspekte

In diesem Abschnitt werden Sichtweisen, Argumente und Gedanken diskutiert, welche
bei der Entscheidung über eine Restitution zu berücksichtigen sind. Um den moralisch-
ethischen Aspekt herzuleiten, wurden die Sichtweisen der beiden Parteien, der NCMM
beziehungsweise des Oba und des Museums Rietberg, mittels eigener und fremder Inter-
views, Recherchen und weiterer Quellen, ermittelt. Zudem wurden die politischen Par-
teien im Kanton Zürich mit Sitzen im Kantonsrat mittels eines Fragebogens befragt,
um ein breites Spektrum an Meinungen betreffend des spezifischen Restitutionsbegehrens
durch die NCMM zu erhalten. Die Entscheidung liegt im vorliegenden Fall beim Stadtrat
Zürich.

Es handelt sich somit um eine politische Entscheidung. Die gewählten Mitglieder sind
grösstenteils Mitglieder von politischen Parteien. Es wurden nicht die Stadtparteien be-
fragt, sondern die Kantonalparteien, da somit breitere Meinungen im Kanton gesammelt
werden können und auf der Ebene der Stadt die Ressourcenverfügbarkeit der Parteien
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tiefer ist. Beim moralisch-ethischen Aspekt geht es somit auch immer um die politischen
Ansichten, die die Moral eines Individuums beeinflussen.

Neben diesen Argumenten müssen weitere Überlegungen miteinbezogen werden, die einen
Einfluss auf die Restitution haben. Dazu gehört die Rolle der Benin-Bronzen als Archive,
die Rolle der Schweizer Museen, der Kulturgüterschutz, die Rolle des Königtums Benin
im Sklavenhandel und die Anerkennung des verursachten Unrechts. Das vorliegende Un-
terkapitel beinhaltet eine Zusammenstellung der wichtigsten Argumente.

2.3.1 Erkenntnisse aus den Interviews und dem Fragebogen

2.3.1.1 Interview mit der NCMM

Trotz mehrfach erfolgter Kontaktaufnahmen mit der NCMM (telefonisch und schriftlich)
kam es zu keiner Rückmeldung für ein Interview oder eine schriftliche Antwort auf einige
Fragen zur Debatte. Deswegen bedient sich die vorliegende Arbeit eines Interviews der
Neuen Zürcher Zeitung mit dem Direktor der NCMM, Olugbile Holloway, vom 9. März
2025.94

Für Holloway tragen die Benin-Bronzen verschiedene Bedeutungen: Sie stehen für kultu-
rellen Reichtum, tragen eine religiöse Qualität, und er verbindet sie nicht zuletzt mit einer
gewissen Trauer. Er stellt auch klar, dass es weder dem Oba noch der NCMM darum ge-
he, alle Bronzen nach Nigeria zurückzubringen, sondern darum, die

”
Urheberrechte“ auf

Nigeria zu übertragen, um zu zeigen, dass diese dem Oba allein gehören. In einem zweiten
Schritt soll dann über eine Rückgabe entschieden werden.95

Zur Ausstellung und Aufbewahrung meint er, dass sowohl die NCMM als auch der Oba
wünschen, dass möglichst viele Nigerianer die Objekte sehen könnten. Er weist auf die
Bemühungen Nigerias zur Verbesserung der Museumsinfrastruktur hin.96

”
Wer sich einmal in ihnen [den Museen] aufgehalten hat und den Hintergrund
meiner Kommission kennt, kann nicht mehr die leisesten Zweifel haben, dass
Nigeria in der Lage ist, die Benin-Bronzen fachgerecht zu konservieren.“97

Die Museen Nigerias sind seiner Meinung nach bereit für die Bronzen. Zudem fordert
er eine bedingungslose Rückgabe der 1897 geplünderten Benin-Bronzen, niemand dürfe
ihnen vorschreiben, was sie mit den Objekten zu tun hätten.98

2.3.1.2 Kurzfilme aus der Ausstellung Im Dialog mit Benin

Die folgenden Informationen wurden aus der Ausstellung im Museum Rietberg entnom-
men und teilweise von der Onlineplattform99 zur Ausstellung verwendet. Im Rahmen der
Ausstellung wurden mit verschiedenen Personen aus Benin-City kurze Interviews geführt,

94 Schöpfer 2025.
95 Schöpfer 2025.
96 Schöpfer 2025.
97 Schöpfer 2025.
98 Schöpfer 2025.
99 Weitere Informationen unter https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin.
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die sich gut mit den Benin-Bronzen auskennen und einen engen Bezug zu deren Geschichte
haben.

Die Kulturanthropologin Konkunre Agbontaen-Eghafona beschreibt die Bronzen als Sei-
ten eines Buches, die zusammen eine Geschichte erzählen. Wenn die Objekte gemeinsam
vorhanden sind, können die Vorfahren der Bronzeschmiede oder des Königshauses ge-
fragt werden, was für eine Geschichte mit den Bronzen erzählt wird.100 Dies ist aber nur
möglich, wenn die Objekte gemeinsam ausgestellt oder zugänglich gemacht werden.

Der frühere Direktor der NCMM, Abba Tijani, meint, dass die Benin-Objekte nicht nur
Kunstwerke für Museen seien. Es handle sich vielmehr um funktionelle Kunst für religiöse
oder spirituelle Zwecke. Sie seien Teil des Soziallebens und des religiösen Lebens. Für
ihn müssen nicht alle Werke nach Nigeria zurückkehren. Das Ziel sei es, dass die Werke
breit zugänglich seien, damit alle die Benin-Bronzen sehen und verstehen könnten, auch
in der Schweiz. Wanderausstellungen, Austausch und Zusammenarbeit hebt er hervor und
betont die Zusammenarbeit auf Augenhöhe.101

Der frühere Direktor des Benin Museums, Theophilus Umogbai, stimmt Tijani zu und
betont, dass die bilaterale Zusammenarbeit intensiviert werden müsse. Jedes Objekt hätte
eine eigene Geschichte, weshalb die Provenienzforschung zentral sei. Er begrüsst die Arbeit
der BIS.102

Die Kurzinterviews zeigen, dass die nigerianische und beninische Bevölkerung viele Be-
deutungen in den Bronzen sieht. Nicht alle Werke müssen zurückkehren, aber es braucht
zusammenhängende Sammlungen. Der Dialog und die Zusammenarbeit haben hierbei ei-
ne Schlüsselrolle. Es zeigt sich auch, dass die nigerianische Seite nicht alle Objekte zurück
will, sondern nur die im Jahr 1897 geplünderten.

2.3.1.3 Interview mit Esther Tisa Francini

Im Rahmen der Arbeit wurde ein Interview mit Esther Tisa Francini (nachfolgend Tisa
Francini) am 19. Mai 2025 in der Rietervilla am Museum Rietberg geführt. Tisa Francini
erklärt, dass die Benin-Bronzen in Zürich zum einen die alte Bedeutung aus dem Königtum
Benin als höfische Kunst tragen, mit der damit verbundenen rituellen und spirituellen
Bedeutung. Sie zeigen die Technik des Bronzegiessens im 15. und 16. Jahrhundert. Zum
anderen haben sie mit der Geschichte des globalen Kunsthandels und der Kunstgeschichte
eine neue Bedeutung hinzubekommen. Sie erzählen zudem einen Teil Museumsgeschichte
und waren auch für die Avantgarde als Inspiration wichtig. Sie betont zudem, dass die
Benin-Bronzen in Benin-City die Funktion von Archiven hatten und erst später als Kunst
umgedeutet wurden. Sie seien die

”
in Bronze gegossene“ Geschichte des Königtums. Man

sei hier in Zürich weit weg von den Festen und Riten Benin-Citys. Die Bronzen hätten hier
in Zürich auf

”
keinen Fall“ die gleiche Bedeutung wie wenn sie in Benin-City wären.103

Auch Tisa Francini hebt die Wichtigkeit der Zugänglichkeit der Werke für die Kunstschaf-
fenden, die Wissenschaft und für die breite Bevölkerung hervor und meint, die NCMM
und der Oba müssten darüber in einem zweiten Schritt entscheiden. Wichtig sei zunächst

100 Agbontaen-Eghafona u. a. 2023.
101 Tijani 2023.
102 Umogbai 2023.
103 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 107 Anhang A.
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die Übertragung des Eigentums auf den Staat Nigeria. Danach könne über Wanderaus-
stellungen, Dauerleihgaben, etc. diskutiert werden.104

Auf die Sorge, dass die Museen in Nigeria nicht für die sichere Aufbewahrung geeignet
seien, antwortet sie, dass das kein Problem sei und meint:

”
Also ich denke, dass das kein Argument sein muss, auf keinen Fall.“105

Das Argument der zweifelhaften Aufbewahrung spiegelt teilweise die vorherrschenden
Vorurteile in Europa zu den Museen Nigerias wider. Den Austausch und den gegenseitigen
Know-how-Transfer findet sie zentral.

Sie betont die Wichtigkeit der Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit der Museen und
bestätigt, dass diese, wie auch die Arbeit der BIS, von der nigerianischen Seite sehr
geschätzt wird. Das sei aber auch eine Frage der finanziellen Mittel, die es zu bewältigen
gibt. Die Transparenz und der gesellschaftliche Diskurs werden von ihr begrüsst, jedoch
stört sie, dass

”
nicht immer ganz Korrektes“ geschrieben oder gesagt wird. Auch Tisa Fran-

cini betont, dass nur die im Bericht der BIS als sicher oder wahrscheinlich geplünderten
Objekte Teil der Restitutionsdebatte sind. Die wichtigste Botschaft aus ihrer Sicht for-
muliert sie wie folgt:

”
Dass das Museum [Rietberg] auch zu dieser Geschichte steht und auch die-
ses Unrecht anerkennt. [...] Das ist auch ein wichtiger Paradigmenwechsel im
Umgang mit den Sammlungen, in denen Museen [...], dass wir das auch aner-
kennen und dass wir offen sind für diesen Dialog.“106

Ein Wandel bei den Museen kann festgestellt werden. Sie müssen das verursachte Leid
anerkennen, den Dialog eröffnen und ihre eigene Geschichte kritisch hinterfragen. Das
Museum Rietberg möchte die elf bezeichneten Werke restituieren, da dies seine Pflicht
ist. Die Bedeutung der Benin-Bronzen kann in Zürich nicht gleich dargestellt werden wie
in Benin-City. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen meint sie, dass es auch eine Art
Washingtoner Prinzipien als moralisch-ethische Verpflichtung und als Handlungsweisen
geben kann. Zudem konstatiert sie, dass das etablierte Völkerrecht als eurozentrisches
Konstrukt kritisch analysiert werden muss. Sie hebt hervor, dass der moralisch-ethische
Aspekt in der Restitutionsdebatte zentral ist, weil es keine direkten rechtlichen Grundla-
gen gibt.107

2.3.1.4 Fragebogen an die politischen Parteien

Die für die Arbeit wichtigsten Antworten der befragten Parteien aus dem Fragebogen
werden in diesem Abschnitt zusammengetragen, jeweils geordnet nach Themen. Dieser
Abschnitt gibt die Antworten der politischen Parteien wieder.108

Tabelle 1 gibt eine Kurzübersicht über die verschiedenen Haltungen der befragten Par-
teien. Mit dem Titel Restitution ist die spezifische Restitution der Benin-Bronzen im

104 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 109 Anhang A.
105 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 112 Anhang A.
106 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 110 Anhang A.
107 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 110 Anhang A.
108 Dieser Fragebogen wurde an alle politischen Parteien des Kantons Zürich mit Sitzen im Kantonsrat

verschickt. Die FDP, die GLP und die Grünen wollten sich nicht äussern. Vgl. S. 115-123 Anhang
C.
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Museum Rietberg gemeint. Alternativen sind Wanderausstellungen, Dauerleihgaben, etc.
Mit der Frage der Museumsarbeit ist gefragt, ob die politische Partei mit der Arbeit der
Museen zufrieden ist, und ob in Bezug auf Objekte mit unklarer Vergangenheit mehr getan
werden muss. Mit der Arbeit der BIS ist die Haltung der befragten Partei dazu gefragt.
Beim Titel neue rechtliche Vorschriften geht es um neue rechtliche Rahmenbedingungen,
die bei Fragen der Restitutionen greifen sollten und ob diese neuen Vorschriften von der
kantonalen Partei begrüsst oder gewünscht werden.

Frage SVP EDU SP Mitte CSP AL EVP

Restitution Nein Ja* Ja Ja* Ja* Ja Ja
Alternativen Ja Nein i.A. i.A. i.A. Nein Nein
Museumsarbeit genügend mehr mehr gut mehr mehr mehr
Arbeit der BIS positiv positiv positiv positiv positiv positiv positiv
Neue
Rechtsvorschriften

Ja Nein Ja Nein Ja Ja Ja

Tabelle 1 : Zusammenstellung der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Fragebogen
Ja* = sofern die Bronzen im Zielland sicher sind, i.A. = In Absprache mit dem Zielland

Aus den Antworten lässt sich eine grundsätzlich positive Einstellung gegenüber Restitu-
tionen erkennen. Die SVP äussert Angst vor

”
politischem Opportunismus“, während die

SP und AL die Restitution als Verpflichtung und Anerkennung des Unrechts sehen. Die
befragten Parteien betonen die genaue Auseinandersetzung mit den Fällen, das einzelfall-
basierte Handeln und nur sofern es sich um nachweislich geplünderte Objekte handelt.

Alternativen zu Restitutionen, wie Dauerleihgaben oder Wanderausstellungen, sollen nur
in Absprache und mit Zustimmung Nigerias geschehen, meinen SP, Mitte und CSP,
während die EVP findet, dass diese Entscheidung der NCMM überlassen werden müsse.
Die SVP meint, dass Alternativen sinnvoller und besser sind. Restitutionen sollten an
Kooperationsprogramme, die Ausbildung von Fachkräften und an den Wissensaustausch
gekoppelt werden. Die EDU und SVP äussern starke Vorbehalte gegenüber den nigeria-
nischen Museen und befürchten, dass die Kunstwerke nicht korrekt ausgestellt werden,
dass die Infrastruktur und die Korruptionslage inakzeptabel sind. Sie befürchten, dass die
Güter dem erhöhten Risiko der Zerstörung ausgesetzt würden. Die Sicherheit der Wer-
ke ist für die Mitte und die CSP sehr wichtig. Sie betonen, dass eine Restitution nur
unter diesen Umständen zu befürworten sei. Die SP und AL stören sich an den Vorurtei-
len und der eurozentrischen Sicht auf den Restitutionskonflikt. Die Arbeit der BIS und
insbesondere deren proaktives Verhalten wird von allen befragten Parteien begrüsst.

Neue rechtliche Rahmenbedingungen werden von der EDU und Mitte für nicht notwendig
erachtet. Vielmehr ist der Dialog, die Verantwortung und die Anwendung der jetzigen
Rechtsvorschriften wichtig. Die SVP findet neue rechtliche Rahmenbedingungen wichtig,
um

”
pauschale“ Rückgabeforderungen zu verhindern und um klare Kriterien zu haben,

während die SP, CSP, AL und EVP neue Gesetze (auf nationaler sowie internationaler
Ebene) als klare Bestimmungen für wichtig halten.

Die grundsätzliche Haltung zur Museumsarbeit im Umgang mit Restitutionen wird un-
terschiedlich gesehen. Für die AL ist sie ungenügend und muss ausgebaut werden. Die
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EVP und SP finden, dass die Arbeit ausbaufähig ist. Aus der Sicht der CSP und SP brau-
chen Museen mehr finanzielle Mittel , um die Provenienzforschung effektiver betreiben zu
können. Museen dürfen nicht politisch missbraucht werden, betont die SVP. Museen sind
zudem keine aussenpolitischen Akteure. Sie haben die Aufgabe des Aufklärens, während
die Politik die Entscheidungen trifft, erklären Mitte und EDU.

Somit ist eine Restitution aus der Sicht der politischen Parteien mit gewissen Vorbehalten
und Bedingungen grundsätzlich zu befürworten. Eine generelle Ablehnung kann nicht
erkannt werden. Aus diesen Erkenntnissen stellt sich die Frage, inwiefern der Stadtrat
Zürich und das Museum Rietberg ermächtigt sind, Bedingungen an eine Restitution der
Werke zu knüpfen.

2.3.2 Die Benin-Bronzen als Archive

Die Benin-Bronzen gelten in Museen als Kunstwerke. Es handelt sich jedoch um funktio-
nelle Kunst.109 Die Kunstobjekte Benins sind nicht nur als Kunstobjekte zu betrachten,
sondern erzählen auch die Geschichte der Religion, des Militärs, der Rechtsprechung und
der Seele des Königtums Benin und seiner Bevölkerung, der Edo.110

”
Diese Werke wurden hergestellt, um ihn [den Oba] den Menschen zu präsentieren,
über das letzte Jahrtausend.“111

Die Benin-Bronzen erfüllen in den Museen Europas diesen Zweck nicht, was eine Resti-
tution und teilweise Rückgabe notwendig macht. Die alten Benin-Bronzen, die 1897 aus
Benin-City geplündert wurden, fehlen dort als Quelle der eigenen Geschichte und sind mo-
mentan für die nigerianische Bevölkerung nur sehr schwer zugänglich. Mit der Anwesen-
heit der Benin-Bronzen in Nigeria kann die Geschichte Benins den jungen und künftigen
Generationen anschaulicher erzählt werden.112 Die älteren Bronzen können diesen Zweck
effektiver erfüllen, als die Bronzen, die nach 1897 gegossen wurden.

2.3.3 Zur Rolle der Museen in der Schweiz

Museen haben im Umgang mit geraubten und geplünderten Gütern eine Schlüsselposition.
Sie müssen zum einen die Provenienz ihrer Werke untersuchen, zum anderen müssen sie
mit Partnern in anderen Ländern auf Augenhöhe über die Provenienz und Bedeutung
der Werke sowie über eine allfällige Restitution diskutieren. Tisa Francini meint, dass
diese Arbeit intensiviert und ausgebaut werden muss. Zudem müssen sich die Museen das
Unrecht des Kolonialismus eingestehen und ihre Geschichte selbstkritisch aufarbeiten.
Diese Rolle gehört zu den Aufgaben, die der ICOM in seinen ethischen Richtlinien für
Museen definiert hat.

”
Museen bewahren, zeigen, vermitteln und fördern das Verständnis für das
Natur- und Kulturerbe der Menschheit.“113

109 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 107 Anhang A.
110 Oronsaye 2023.
111 Oronsaye 2023.
112 Umogbai 2023.
113 Internationaler Museumsrat (ICOM) 2001, S. 1.
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Museen sollten somit Kunst erhalten und die Werke zur (Weiter-)Bildung der Bevölkerung
ausstellen. Der ICOM legt in seinen Richtlinien weiter fest, dass Museen bereit sein sollen,
um einen Dialog mit den Herkunftsländern über eine Rückgabe der Kulturgüter zu führen.
Zudem sollen sie Partnerschaften mit Ländern prüfen, die einen bedeutenden Teil ihres
Erbes verloren haben.114

Bei den Vorgaben des ICOM kann ein Zielkonflikt festgestellt werden: Zum einen sollen
die Museen über eine Rückgabe und Restitution entscheiden, zum anderen haben sie die
Aufgabe des Bewahrens, Zeigens und Vermittelns des Verständnisses. Letztere Forderung
kann aber nicht immer gewährleistet werden, beispielsweise im Fall von Privatbesitz. Wie
Museen diesen Zielkonflikt lösen sollen, bleibt unklar.

Die Anforderungen der Politik an die Museen sind hoch: Museen tragen Verantwortung
für ihre Werke und müssen dieser auch gerecht werden, sie müssen genau hinschauen und
die Öffentlichkeit informieren. Als

”
Mitakteur*innen in kolonialen Machtverhältnissen“115

müssen sie kritisch reflektieren und verantwortungsvoll handeln. Sie sind der
”
Brennpunkt

von gesellschaftlichen Debatten um Identität.“116

Museen tragen in dieser Debatte die Hauptverantwortung und werden von vielen Seiten
kritisch beurteilt. Deswegen herrscht ein breiter Konsens zwischen den befragten Parteien,
dass diese mehr finanzielle Mittel erhalten sollen. Die Angst, dass Museen instrumenta-
lisiert werden, kann in Restitutionsdebatten, in denen es um Identität und Kultur geht,
sehr leicht passieren.117 Die Aufgabe der Museen ist es, nach Tisa Francini, in der hoche-
motionalen Debatte auf Basis von Fakten zu argumentieren und zu sensibilisieren.118

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass das Museum Rietberg eine moralisch-
ethische Pflicht trägt, die Benin-Bronzen an den Oba zu restituieren. Das Museum steht
teilweise für die koloniale Plünderung und das verursachte Leid. Die Restitution der Ob-
jekte würde zeigen, dass das Museum bereit ist, sich seiner kolonialen Vergangenheit
zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist die Aufgabe der Museen
Kunstwerke zu bewahren, aber auch zu zeigen. Sie vermitteln die Geschichte anderer Kul-
turen, aber auch des Kolonialismus. Dies geht jedoch nicht, wenn wissenschaftlich wert-
volle Güter aus den Museen entfernt werden und womöglich in Privatbesitz übergehen.

Die Museen müssen sich somit ihrer kolonialen Vergangenheit stellen und zeitgleich der
eigenen Bevölkerung neues Wissen vermitteln. Entsprechend bieten sich Teilrestitutionen,
Wanderausstellungen oder Dauerleihgaben an. Bei Wanderausstellungen müsste das Ei-
gentum nicht der nigerianischen Seite übertragen werden. Für Leihgaben würde dasselbe
gelten, diese müssen nicht dauernd sein, sondern können auch auf eine befristete Dauer
festgelegt werden.

Nur der Dialog und die Kooperation zwischen den Museen erlaubt somit das Erfüllen
beider Aufträge der Museen, der Vergangenheitsbewältigung und der Wissens- und Kul-
turvermittlung im eigenen Land.

114 Internationaler Museumsrat (ICOM) 2001, S. 22.
115 Fragebogen an die AL, S. 122 Anhang C.
116 Fragebogen an die SP, S. 119 Anhang C.
117 Fragebogen an die SVP, S. 117 Anhang C.
118 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 113 Anhang A.
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2.3.4 Pflicht des Kulturgüterschutzes

Unter den Kulturgüterschutz fallen alle Massnahmen zum Schutz und Erhalt von Kul-
turgütern vor Diebstahl, Verlust, Zerstörung und Beschädigung.119 Die beweglichen und
unbeweglichen Objekte müssen gemäss Kulturgüterschutz vor physischer Zerstörung und
Beschädigung geschützt werden. Daraus ergeben sich primäre und sekundäre Ziele, die
beim Umgang mit Kulturgütern beachtet werden müssen. Sie ergeben sich aus den Gefähr-
dungskategorien für Objekte, der Verletzung der Substanz und der kulturellen Bindung.120

In der Arbeit wird zudem geprüft, was der Kulturgüterschutz konkret für eine Restitution
bedeutet, insbesondere im Fall der Übertragung in das Privateigentum des Oba.

2.3.4.1 Primäre Ziele

Die primären Ziele stellen die eigentliche Pflicht des Kulturgüterschutzes dar und sind als
massgeblich zu betrachten. Dazu zählen der Schutz der Substanz, der kulturellen Bindung
und des kulturellen Wertes.121

2.3.4.1.1 Substanzerhalt

Der Erhalt und der Schutz vor Zerstörung oder Beschädigung der Substanz eines Kultur-
gutes, unabhängig ob anthropogen oder umweltbedingt, ist das oberste Ziel. Zur Substanz
gehört nicht nur der Gegenstand an sich, sondern auch seine Zugehörigkeit zu einer Samm-
lung oder einer Umgebung.122 Das Erhaltungsinteresse wird bei Diskussionen um Resti-
tutionen oft erwähnt, da weitere Interessen an den Gütern von diesem abhängig sind, wie
beispielsweise das öffentliche und wissenschaftliche Interesse an den Werken. Dieses spie-
gelt jedoch auch ein stark eurozentrisches Weltbild wider, welches aus europäischer Sicht
definiert, was zu erhalten ist und was nicht. Deswegen darf es nicht immer berücksichtigt
werden.123 Dieses Erhaltungsinteresse ignoriert teilweise die Zwecke der Werke, wenn diese
für rituelle oder spirituelle Zwecke verwendet wurden.

2.3.4.1.2 Kulturelle Bindung

Wird die kulturelle Bindung zerstört, so geht das
”
anthropozentrische, soziale und iden-

titätsstiftende Element von Kulturgut“124 verloren. Kulturgüter verfügen über eine Bin-
dung zur Gesellschaft, deren Kultur sie repräsentieren. Die Bindung an eine einzelne (ju-
ristische oder natürliche) Person stellt aber keine kulturelle Bindung dar. Die kulturelle
Bindung wird beeinträchtigt, wenn das Kulturgut aus dem Zugriffsbereich der Gesell-
schaft, zu dessen kulturellem Erbe es gehört, entfernt wird. Der Schutz der kulturellen
Bindung ist von der Priorität her dem Substanzerhalt unterzuordnen.125 Die unterschied-
lichen Prinzipien werden im Folgenden genauer erläutert.

119 Bundesamt für Kultur o. J.
120 Odendahl 2005, S. 405.
121 Odendahl 2005, S. 406.
122 Odendahl 2005, S. 406.
123 Schönenberger 2009, S. 52–53.
124 Odendahl 2005, S. 407.
125 Odendahl 2005, S. 399–400, 406–407.
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Allgemeines Herkunftsprinzip: Der Kulturkreis, aus dem ein Kulturgut stammt, ist
für die kulturelle Bindung massgeblich.

Bestimmungsprinzip: Wenn ein Kulturgut als Auftragsarbeit erstellt wurde, so wurde
dieses explizit für einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Person geschaffen. Die kul-
turelle Bindung besteht dann zu einem Ort oder einem Wirkungskreis von Menschen.

Rezeptionsprinzip: Eine Bindung zu einem Kulturgut kann sich im Laufe der Zeit auch
zu einem anderen Kulturkreis als dem seiner Herkunft entwickeln und dort zum kulturellen
Erbe werden.

Bedeutungsprinzip: Unabhängig von den vorhergehenden Prinzipien kann ein Kultur-
gut für einen bestimmten Kulturkreis eine besondere Bedeutung haben. Hierbei wird nicht
ein Kulturkreis dem anderen vorgezogen, sondern es geht um die Frage der Dimension, ob
es für eine gesellschaftliche Minderheit, einen Staat, einen Kontinent oder für die gesamte
Menschheit von kultureller Bedeutung ist.

Verhältnis zwischen den Prinzipien: Ein Kulturgut kann, je älter es ist, mehr Bin-
dungen eingehen. Die verschiedenen Bindungen sind gleichwertig. Eine Bindung kann in
gewissen Fällen jedoch ausgeprägter sein, als die andere. Erstere ist dann für die rechtliche
Zuordnung massgeblich.

Es gibt ebenfalls den Ansatz, dass kulturelle Bindungen als Kriterium durch die Frage,
wer das Kulturgut besser schützen kann, ersetzt werden. Dies ist besonders dann der
Fall, wenn ein Staat Kulturgüter auf seinem Territorium nicht ausreichend schützt oder
schützen kann. Dagegen spricht, dass ein Kulturgut ohne kulturelle Zugehörigkeit seine
Kultureigenschaft verliert. Die kulturelle Bindung ist zu respektieren und darf nicht durch
andere Kriterien ersetzt werden. Der Substanzerhalt bleibt jedoch das oberste Ziel des
Kulturgüterschutzes, hinter welchen der Schutz der kulturellen Bindung zurücktritt.126

2.3.4.1.3 Kultureller Wert

Der kulturelle Wert hängt von der Gesellschaft ab, in deren Umfeld sich das Kulturgut
befindet und welchen Wert ihm diese beimisst. In Privateigentum kann dies zu einem
kulturellen Wertverlust führen.127

2.3.4.1.4 Verpflichtungen der Schweiz in internationalen Abkommen

Die Schweiz hat sich zum Schutz von Kulturgütern verpflichtet. Die internationalen Ab-
kommen betonen auch die Rückgabe der unrechtmässig entwendeten Güter (vgl. Kapitel
2.2.2). Der Kulturgüterschutz verhindert somit nicht die Rückgabe auf Grundlage von
internationalen Abkommen.

126 Odendahl 2005, S. 399–400, 406–411.
127 Odendahl 2005, S. 407.
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2.3.4.1.5 Substanzerhalt im Fall

Die Pflicht des Substanzerhaltes spiegelt sich in den Ansichten der politischen Parteien
wider, die eine Restitution an die sichere Aufbewahrung der Werke knüpfen.

”
Der lang-

fristige Schutz der Kulturgüter hat Vorrang.“128 Die Frage des Schutzes der Kulturgüter
wird durch die befragten Parteien und die Öffentlichkeit mit der Aufbewahrung und Aus-
stellung in Museen in Verbindung gebracht. Die Werke müssten

”
adäquat“129 ausgestellt

werden.

Das Museum ist ein westliches Konstrukt, dessen Standards nicht überall gelten müssen.130

Es gibt Ausstellungsformen, die von der eurozentrischen Sicht abweichen.131 Dazu gehört
auch die Ausstellung der Bronzen im Palast des Oba.

Es gibt aber auch Zweifel am Schutz der Kulturgüter in Nigeria. So sind von eigentlich
500 Bronzen im National Museum in Lagos nur noch rund 80 vorhanden. Die anderen
sind gestohlen worden, warnt die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin.132 Kann eine
Restitution in Anbetracht dieser Fakten verantwortungsvoll sein?

Die NCMM wie auch Tisa Francini betonen, dass die Museen in einem guten Zustand
sind (vgl. Kapitel 2.3.1.1 und 2.3.1.3). In der breiten Öffentlichkeit und in den befrag-
ten politischen Parteien gibt es jedoch Misstrauen. Dieses zeigt sich in den mangelnden
Kenntnissen der politischen Parteien über das Zielland. Die Parteien argumentieren teil-
weise mit Vorurteilen. Ist es also die Pflicht der Schweiz, die Benin-Bronzen zu schützen
oder dies dem nigerianischen Staat zu überlassen, welchem die Bronzen restituiert werden
sollen?

Der Substanzerhalt spricht zum einen vom Schutz vor Zerstörung oder Beschädigung.
Inwiefern dieses Ziel im Falle einer Rückgabe der Bronzen den Vorgaben des Kulturgüter-
schutzes entspricht, kann diese Arbeit nicht beantworten. Zum Substanzerhalt gehört zum
anderen die Zugehörigkeit des Kulturgutes zu einer Sammlung oder Umgebung. Die Benin-
Bronzen sind Archive und die einzelnen Bronzen sind Teil eines

”
Wandbildes“, welches die

Geschichte des Königreiches darstellt. Somit gibt es innerhalb des Ziels des Substanzer-
haltes einen Widerspruch für den vorliegenden Fall. Aus Sicht des Substanzerhaltes muss
der physische Zustand des Werkes geschützt werden, unabhängig von der Zugehörigkeit
zu einer Sammlung. Ohne den physischen Wert des Werks kann keine Zugehörigkeit zu
einer Sammlung entstehen. Die Unsicherheit bleibt in Bezug auf den Erhalt der Substanz
der Kulturgüter in Nigeria trotz der begründeten Argumente der NCMM und des Muse-
ums Rietberg bestehen, weshalb eine Restitution aus Sicht des Substanzerhaltes nicht zu
befürworten ist.

2.3.4.1.6 Kulturelle Bindung im Fall

Die genannten Prinzipien zur Bindung von Kulturgütern können im Fall wieder erkannt
werden: Aus Sicht des allgemeinen Herkunftsprinzips haben die Benin-Bronzen eine klare
Bindung zu Nigeria, spezifisch zu Benin-City und dem Volk der Edo. Die Bronzen wurden

128 Fragebogen an die EDU, S. 118 Anhang C.
129 Fragebogen an die Mitte, S. 121 Anhang C.
130 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 112 Anhang A.
131 Herber 2023, S. 10.
132 Herber 2023, S. 5.
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im Auftrag des Oba für seinen Palast erstellt. Aus Sicht des Bestimmungsprinzips müssen
die Werke also zum Palast des Oba zurückkehren, da sie die Geschichte des Königtums
darstellen.

Aus der Sicht des Rezeptionsprinzips hingegen wäre eine Restitution nicht zu befürworten,
da die Bronzen in Zürich eine neue Bedeutung erlangt haben. Sie gehören ebenfalls zum
kulturellen Erbe der Schweiz, der Geschichte des Kolonialismus und des Kunsthandels
(vgl. Kapitel 2.3.1.3). Eine Entfernung der Werke aus Zürich würde wiederum diese Bin-
dung schwächen, was aber durch eine Teilrestitution verhindert werden könnte.

Die Benin-Bronzen sind nicht Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, jedoch ist der Palast des
Oba von Benin-City seit 1999 als UNESCO-Weltkulturerbe eingestuft.133 Entsprechend
sind der Palast wie auch dessen Bronzen als Weltkulturerbe zu betrachten und nicht nur
als Erbe der Edo. Das Bedeutungsprinzip greift hier also für die gesamte Menschheit
und nicht nur für den Kulturkreis in Nigeria. Dieses Prinzip begründet direkt keinen
Rückgabeanspruch, betont aber die Wichtigkeit der Werke für die Menschheit.

Das Herkunftsprinzip und insbesondere das Bestimmungsprinzip sind hierbei viel stärker
ausgeprägt als das Rezeptionsprinzip. Sie sind im Vergleich zum Rezeptionsprinzip für eine
Restitution massgeblicher, wobei das Bedeutungsprinzip unabhängig des Aufenthaltsor-
tes greift. Aus Sicht der kulturellen Bindung der Benin-Bronzen weisen diese eine viel
ausgeprägtere Bindung zum Oba, den Edo und Nigeria als zur Schweiz auf, weswegen aus
Sicht der kulturellen Bindung eine Restitution der Benin-Bronzen erfolgen muss.

2.3.4.1.7 Kultureller Wert im Fall

Der kulturelle Wert der Benin-Bronzen ist in Benin-City höher, da die lokale Gesellschaft
den Objekten einen stärkeren Wert beimisst als die Öffentlichkeit in Zürich. Der Wert ist
in Nigeria ebenfalls höher, da mehr und ausgeprägtere kulturelle Bindungen als in Zürich
bestehen. Da die Substanz der Objekte in Zürich stärker erhalten werden kann, würde
der kulturelle Wert in Nigeria umgekehrt auch sinken können. Dies verstärkt sich, falls
die Objekte in das Privateigentum des Oba übertragen würden.

Der kulturelle Wert würde somit bei einer Restitution zum einen stark ansteigen, da die
Bedeutung der Bronzen für die Edo elementar ist, während sie in Zürich von geringfügiger
Bedeutung sind. Eine Restitution könnte den Wert der Werke auch erheblich mindern, da
die Übertragung in Privateigentum und die unklare Situation der Museen in Nigeria die
Substanz der Objekte gefährden könnte. Aus Sicht des kulturellen Wertes kann nicht klar
für oder gegen eine Restitution argumentiert werden, ein Zurückbehalten der Objekte in
Zürich würde aber eine Wertminderung der Objekte verhindern.

2.3.4.2 Sekundäre Ziele

Die sekundären Ziele des Kulturgüterschutzes sind nicht das eigentliche Ziel, sondern viel-
mehr Nebenziele, die denWert eines Kulturgutes steigern. Die sekundären Ziele können die
primären verwirklichen, aber es können auch Zielkonflikte entstehen, wobei die primären
Ziele immer Vorrang haben. Zu den sekundären Zielen gehören die folgenden:

133 Edo-Nation.net o. J.
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2.3.4.2.1 Wissenschaftliches Interesse

Kulturgüter sind Gegenstände wissenschaftlicher Untersuchungen. Die Interessen reichen
von Kunstschaffenden, Kunstwissenschaftlerinnen und Kunstwissenschaftlern, Historike-
rinnen und Historikern bis hin zu Paläontologinnen und Paläontologen.134 Damit dieses
Interesse erfüllt ist, muss die Substanz der Werke erhalten bleiben. Auf internationaler
Ebene kann eine Vielzahl an Verpflichtungen gefunden werden, welche sich die wissen-
schaftliche Erforschung beziehungsweise den Zugang zu den Werken zur Pflicht machen.
Dazu gehören die Konvention von Valletta von 1992, das Abkommen von Florenz von 1950,
das Nairobi-Protokoll von 1976, die Granada-Konvention von 1985 sowie die Welterbe-
konvention von 1972.135

Die Benin-Bronzen sind Archive, sie erzählen die gesamte Geschichte des Königtums Be-
nin, lehren von der Technik des Bronzegiessens, des Handels und der Rechtsprechung. Das
wissenschaftliche Interesse an den Objekten ist sowohl in der Schweiz als auch in Nigeria
sehr ausgeprägt. Die Schweiz hat somit die Pflicht, sicherzustellen, dass die Kulturgüter
der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Dies kann jedoch nicht mehr garantiert werden,
wenn die Kulturgüter in den Privatbesitz des Oba gelangen. An dieser Stelle wird jedoch
betont, dass nicht alle Bronzen restituiert werden, sondern nur diejenigen, die sicher oder
wahrscheinlich 1897 geplündert wurden. Der Wissenschaft blieben in der Schweiz somit
weiterhin Bronzen zu Forschungszwecken verfügbar, nicht aber die älteren, welche für
die Forschung von tiefgründigerem Interesse sind, sondern nur die jüngeren (vgl. Kapitel
2.3.1.1).

2.3.4.2.2 Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit

Dieses Ziel zeigt, dass die Bedeutung eines Gegenstandes für einen Kulturkreis eng mit
dem Einbezug der Gesellschaft zusammenhängt. Mit der Zugänglichkeit bleibt das Kul-
turgut Teil des lebendigen Kulturerbes. Als Zugang gilt nicht nur der physische Zugang
zu den Werken, sondern auch die Auseinandersetzung, die auch nur auf virtuellem Wege
erfolgen kann.136 Das öffentliche Interesse und die Zugänglichkeit sind Argumente, die ins-
besondere bei Fällen der Übertragung des Eigentums von einem öffentlichen Museum auf
Privateigentum hervorgebracht werden. Dieses zeigt sich in einem

”
öffentlichen Unbeha-

gen bzw. einer negativen Einstellung gegenüber Rückgabebegehren im Allgemeinen.“137

Hauptvertreter des Arguments für Zugänglichkeit sind die Museen.138

Das Interesse der Allgemeinheit an den Bronzen besteht sowohl in der Schweiz als auch
in Nigeria. In der Schweiz liegt dieses Interesse an der unbekannten und unterschiedli-
chen Kunst zur Schweiz, aber auch an der kolonialen Vergangenheit, die mit den Benin-
Bronzen dargestellt werden kann. Die Bronzen dienen zur Bildung und Sensibilisierung
der Bevölkerung auf den Kolonialismus und das verursachte Leid.

In Nigeria liegt das Interesse beim Verständnis der eigenen Geschichte und insbesondere
der eigenen Identität (vgl. Kapitel 2.3.1.2). Der Bildungszweck ist hierbei zentraler als in
der Schweiz, da die Bronzen Zeugnis der Plünderung von 1897 und der Unterwerfung durch

134 Schönenberger 2009, S. 54.
135 Odendahl 2005, S. 422–423.
136 Odendahl 2005, S. 424–425.
137 Schönenberger 2009, S. 54–55.
138 Schönenberger 2009, S. 54–55.
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Grossbritannien sind. Jedoch stellt sich auch hier die Frage der physischen Zugänglichkeit
der Werke für die Öffentlichkeit, wenn die Werke nur für die Palastgesellschaft einsehbar
sind.139 So wurden beispielsweise die Benin-Bronzen, welche Deutschland 2022 dem nige-
rianischen Staat übertragen hatte, vom nigerianischen Präsidenten Mohammedu Buhari
per Gesetz an den Oba übertragen.140 Inwiefern so die Bildung und Zugänglichkeit für die
Öffentlichkeit garantiert werden kann, bleibt offen. Die politischen Parteien des Kantons
Zürich fordern deshalb eine passende Ausstellung der Werke und eine Zugänglichkeit, die
auch nach einer Restitution und Rückgabe gegeben ist.

Dieses Argument lässt sich relativieren, da nicht alle Güter Teil einer Restitution wären
und für die Zugänglichkeit der Öffentlichkeit auch der digitale Zugang ermöglicht werden
könnte. Ein Austausch von Werken für den Zweck der Zugänglichkeit wäre ebenfalls denk-
bar. Zudem kann die Zugänglichkeit auch gewährleistet werden, wenn die Werke

”
nur“

digital sichtbar wären und in Privatbesitz des Oba verbleiben würden.

2.3.4.2.3 Affektionsinteresse

Kulturgüter können für Einzelpersonen oder auch Personengruppen ein Affektionsinter-
esse aufweisen. Ein Kulturgut hat dann eine identitätsstiftende, emotionale oder symboli-
sche Bedeutung. Diese Bedeutung muss jedoch eine gewisse Qualität haben und von einer
breiten Öffentlichkeit getragen werden.141

Es kann auch argumentiert werden, dass die Objekte ein Affektionsinteresse in Zürich
hervorrufen. Dieses ist aber viel geringer ausgeprägt als in Benin-City. Deshalb ist ein
solches Interesse, wegen seiner geringfügigen Wirkung, zu ignorieren.

Im vorliegenden Fall ist ein Affektionsinteresse vorhanden, da die Benin-Bronzen das
Leid und die Plünderung von 1897 verkörpern und ein kollektives Trauma widerspiegeln.
Zudem verkörpern die Benin-Bronzen die

”
Seele“ der Edo. Mit einer Restitution könnte

ein Symbol gesetzt und dieses Trauma des Kolonialismus geheilt werden.

2.3.4.3 Übertragung in das Privateigentum des Oba

Aus Sicht des Kulturgüterschutzes weist die Übertragung der Bronzen in das Privateigen-
tum sowohl positive als auch negative Aspekte auf:

Auf die primären Ziele des Kulturgüterschutzes wirkt die Übertragung in Privateigentum
sehr verschieden. Sich in Privateigentum befindende Kulturgüter sind vor Beschädigung
durch Dritte geschützt. Die Verfügungsfreiheit des Eigentümers kann aber auch dazu
führen, dass das Kulturgut beschädigt oder zerstört wird. Mit der Auferlegung von Pflich-
ten auf den Eigentümer kann dieses Risiko aber reduziert werden. Für die kulturelle
Bindung kann die Übertragung auf eine Privatperson ebenfalls positiv sein, da diese als
Instrument zur Bindung des Kulturguts an ein Volk dienen kann. Die Übertragung kann
aber auch dazu führen, dass der Eigentümer das Gut an eine andere überträgt oder an
einen anderen Ort führt und somit die kulturelle Bindung schwächt. Der kulturelle Wert
der Bronzen nimmt durch die Übertragung in Privateigentum stark ab, da der Zugang nur

139 Dies räumt Tisa Francini ebenfalls ein. Sie spricht von einer
”
Happy View“, die nur Zugang hätte

(Tisa Francini, persönliches Interview, 19.05.2025, S. 108 Anhang A).
140 Lenz 2023.
141 Schönenberger 2009, S. 57–58.
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noch eingeschränkt möglich wäre. Der Verkauf und die Entfernung der Werke an Dritte
würden den kulturellen Wert erheblich reduzieren.

Auch in der Wirkung zu sekundären Zielen kann sich die Übertragung in Privateigentum
sehr unterscheiden. Mit dem wissenschaftlichen Interesse wie auch mit der Zugänglichkeit
und dem öffentlichen Interesse kollidiert das Eigentumsrecht.142 Somit kann eine Über-
tragung des Eigentums gewisse Ziele des Kulturgüterschutzes verstärken und gleichzeitig
andere gefährden. Eine Übertragung des Eigentums auf eine Privatperson überträgt auch
die Kosten der Lagerung und des Schutzes auf Private, was für den Staat von Interesse
sein kann.

Eine Übertragung muss somit im Einzelfall geprüft werden. Für die Benin-Bronzen ist als
Endziel die Übertragung der Bronzen an den Oba gedacht. Die Werke wären im Palast
wahrscheinlich sicher, als Residenz eines Königs. Zudem wären die Güter gut geschützt,
da das Interesse des Oba am Erhalt der Werke begründet ist. Die Zugänglichkeit für die
Allgemeinheit würde stark eingeschränkt werden, und es bleibt ungewiss, wie ein künftiger
Oba über die Werke entscheiden wird. In Benin-City ist die Bevölkerung klar der Meinung,
dass das Eigentum auf den Oba übergehen muss.143 Es bleibt die Frage, ob die Ausstellung
der Werke den europäischen Standards und der Museen angepasst werden sollte oder ob
die Restitution unabhängig dieser Fakten geschehen sollte.

2.3.4.4 Was der Kulturgüterschutz für eine Restitution bedeutet

Der Kulturgüterschutz hat als oberste Pflicht die Substanz, die kulturelle Bindung und
den kulturellen Wert der Kulturgüter zu erhalten. Die kulturelle Bindung und der Sub-
stanzerhalt stellen teilweise Zielkonflikte dar. Der Schutz der Substanz sollte immer Vor-
rang haben, da sich sonst jegliche weiteren Interessen an den Objekten nicht mehr er-
geben würden. Aus Sicht der kulturellen Bindung und des Affektionsinteresses ist ei-
ne Restitution zu befürworten. Aus Sicht des Substanzerhaltes und der Interessen der
Öffentlichkeit und der Wissenschaft ist einer Restitution nicht zuzustimmen, da eine Un-
sicherheit in Bezug auf den Schutz der Güter bleibt. Die Übertragung in Privateigentum
ist aus Überlegungen des Substanzerhaltes begründet, kollidiert aber mit der kulturellen
Bindung sowie mit den sekundären Interessen. Da das Argument des Kulturgüterschutzes
sehr umfassend ist, ist seine Bedeutung bei der Frage der Restitution zwingend zu beach-
ten.

Aufgrund dieser Erkenntnisse muss eine Restitution mit der sicheren Ausstellung der
Benin-Bronzen verbunden sein, um die Substanz der Werke zu erhalten. Wenn dies aus-
reichend bestätigt werden kann, kann aus Sicht des Kulturgüterschutzes eine Restituti-
on erfolgen. Im vorliegenden Fall ist der Schutz der Substanz jedoch nicht ausreichend
gewährleistet, weswegen trotz der starken Bindungen und Interessen, die für eine Resti-
tution sprechen, eine Restitution bis auf Weiteres abzulehnen ist.

142 Odendahl 2005, S. 429–433.
143 Herber 2023, S. 10.
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2.3.5 Die Rolle des Königtums Benin im Sklavenhandel

Das Königtum Benin handelte lange mit den Portugiesen und später mit den Briten. Dabei
spielte der Sklavenhandel ebenfalls eine Rolle.144 Portugal handelte Messing für Sklaven
aus dem Königtum Benin. Der starke Import von Messing erhöhte die Produktion von
höfischer Kunst, den Benin-Bronzen. Der männliche Sklavenhandel wurde anfangs des 16.
Jahrhunderts verboten und nahm Anfang des 18. Jahrhunderts wieder zu. Am Anfang
des 19. Jahrhunderts wurde der Sklavenhandel wieder verboten, bestand aber weiterhin,
beispielsweise in der Palastgesellschaft.145 Auf dieser Grundlage hat die Restitution Study
Group (RSG), eine Organisation, die sich für die Nachfahren von Menschen einsetzt, die
vom Königtum Benin versklavt wurden, gefordert, dass die Bronzen in Zürich verbleiben
sollten. Die Schweizer Wissenschaftlerin Hauser-Schäublin beschreibt die Vergangenheit
des Königreiches wie folgt:

”
Notorische Angriffskriege über Jahrhunderte hinweg mit Plünderungen, Zerstör-
ungen, Massakern, Versklavung von Kriegsgefangenen, Menschenopfer zu Eh-
ren der in den Gedenkköpfen repräsentierten Ahnen sowie Sklavenjagd und
-handel in großem Stil.“146

Die Bronzen repräsentieren aus ihrer Sicht das Unrecht, welches die Benin-Könige vor
ihrer Unterwerfung verursacht haben.147 Die RSG argumentiert, dass das Giessen der
Bronzen nur wegen des Sklavenhandels möglich gewesen wäre, weshalb die Schweiz die
Bronzen nicht nach Nigeria abgeben sollte.148

Die NCMM betont, dass die RSG keinen Anspruch auf die Bronzen hat, da diese nicht den
Vorfahren der heutigen Kläger gehörten. Man sei aber bereit über ein weiteres Vorgehen
zu sprechen, sobald die Bronzen Nigeria übertragen wurden.149

Tisa Francini meint dazu, dass die RSG die Opferkategorien
”
hierarchisiere“; es handle

sich um ein grosses und wichtiges Thema, was jedoch nicht heisse, dass keine Wiedergut-
machung der Schweiz an Nigeria erfolgen sollte. Es handle sich um eine innernigerianische
Frage, die die RSG und NCMM in einem zweiten Schritt miteinander zu diskutieren
haben.150

Die Rolle des Königtums im Sklavenhandel spricht nicht gegen eine Restitution, zeigt aber,
dass im Kontext der Benin-Bronzen weitere Ungerechtigkeiten geschehen sind, die ange-
sprochen werden müssen. Eine Restitution deswegen abzulehnen, ist moralisch-ethisch
nicht gerechtfertigt.

2.3.6 Anerkennung des Unrechts und des verursachten Leids

Die Anerkennung und das Eingestehen des Unrechts und des verursachten Leids ist zentral
für die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit Benin-Citys und Nigerias. Mit der

144 Restitution Study Group o. J.
145 Tisa Francini u. a. 2024, S. 37.
146 Lenz 2023.
147 Lenz 2023.
148 Schöpfer 2025.
149 Schöpfer 2025.
150 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 109 Anhang A.
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Restitution der 1897 geplünderten Objekte kann dieses Unrecht zwar nicht rückgängig
gemacht werden, aber ein Symbol zur Wiedergutmachung gesetzt werden.

2.3.7 Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

Sowohl für als auch gegen eine Restitution sprechen aus moralisch-ethischer Sicht eine
Vielzahl von Argumenten:

Für eine Restitution spricht die Wiederherstellung des verlorenen Eigentums, aber auch
die Wiedergutmachung eines Unrechts und des verursachten Leids am Oba und dem Volk
der Edo. Eine Restitution sollte auch aufgrund der Bedeutung der Benin-Bronzen als
Archiv und Seele des Königtums erfolgen, wie auch aufgrund ihrer identitätsstiftenden
Wirkung (Affektionsinteresse). Des Weiteren ist für die kulturelle Bindung der Werke
eine Restitution sinnvoll, ob als Privateigentum des Oba oder als Eigentum des Staates
Nigeria. Das Bestimmungsprinzip wie auch das allgemeine Herkunftsprinzip sind deutlich
stärker ausgeprägt als die Bindung zur Schweiz (Rezeptionsprinzip), weswegen sie für die
Restitution massgeblich sind.

Das Museum Rietberg erfüllt mit der Restitution seine Pflicht und seine Absicht, die es
im Rahmen der BIS bekräftigt hat. Die Provenienzforschung und die BIS zeigen, dass in
diesem Einzelfall eine Restitution notwendig und gerechtfertigt ist. Die befragten Parteien
des Kantons Zürich stimmen einer Restitution grundsätzlich zu, sofern die Werke ausrei-
chend zugänglich für die Öffentlichkeit sind und die Kulturgüter geschützt werden. Sie
bevorzugen eine Restitution gegenüber den Alternativen wie Leihgaben oder Wanderaus-
stellungen. Diese müssten jeweils mit der NCMM abgesprochen sein. Aus nigerianischer
Sicht und aus Sicht des Museums Rietberg sind die Museen in Nigeria bereit für eine Re-
stitution. Das weitere Vorgehen liegt in der Hand der NCMM. Eine Restitution ist wegen
dieser Punkte aus moralisch-ethischer Sicht zu befürworten.

Gegen eine Restitution spricht der Kulturgüterschutz, der von der Schweiz auf interna-
tionaler Ebene bekräftigt wurde. Der Substanzerhalt der Werke ist womöglich gefährdet,
wenn die Bronzen in Museen gelangen, von denen Berichte über viele Diebstähle bekannt
sind. Aus Sicht der meisten befragten Parteien sind die Museen in Nigeria nicht in einem
Zustand, um die Bronzen entgegenzunehmen, auch nicht ein königliches Museum. Die
Restitution würde das Prinzip des Kulturgüterschutzes nicht nur direkt, sondern auch
indirekt verletzen, da das wissenschaftliche Interesse, wie auch die Zugänglichkeit für die
Öffentlichkeit gefährdet wären. Der Substanzerhalt hat vor der kulturellen Bindung kla-
ren Vorrang. Die Objekte sind in Zürich sicher. Es bleibt, trotz der Bekräftigungen der
NCMM und des Museums Rietberg, eine Restunsicherheit.

Dass die Kulturgüter in Privatbesitz übertragen werden könnten, spricht für den Substan-
zerhalt, widerspricht aber der von nigerianischer Seite mehrfach betonten Wichtigkeit der
Zugänglichkeit der Werke. Diese kann nicht gewährleistet werden, wenn die Ausstellung
der Werke nicht garantiert werden kann; eine Mehrheit der politischen Parteien im Kan-
ton Zürich ist gegen diese und fordert Alternativen. Zudem würde eine Restitution die
Versklavung, die durch das Königtum Benins erfolgt ist, legitimieren. Deswegen müssen
die Werke in der Schweiz bleiben, wie es die RSG fordert. Das Museum Rietberg darf sich
nicht von voreiligen Schlüssen leiten lassen und ihre Aufgabe als Vermittlerin von Kultur
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für die Gesellschaft verletzen. Aufgrund dieser Punkte ist eine Restitution nicht sinnvoll
und zu verhindern.

Es gibt Argumente für und gegen eine Restitution. Letztlich geht es um das Abwägen
der Argumente. Die vorliegende Arbeit wertet die Argumente für eine Restitution höher
als die gegen eine Restitution, da die Argumente und Interessen der nigerianischen Seite
deutlich stärker ausgeprägt sind. Auch darf der Einfluss der europäisch-westlichen Sicht
auf Museumsarbeit und Kulturgütersschutz nicht zu stark gewichtet werden, da es sich
letztlich um Kulturgüter aus Benin-City handelt und die Bevölkerung Benin-Citys weiss,
wie sie mit ihrer Kultur umzugehen vermag.

2.4 Durchsetzung einer Restitution

Bevor eine rechtliche Durchsetzung diskutiert werden kann, muss zunächst eine Klage
bei einem Gericht eingereicht werden. Dieses Gericht muss sich als zuständig erklären
und bestimmen, welches Recht massgeblich und anzuwenden ist. Im vorliegenden Fall
wurde keine solche Klage eingereicht, sondern lediglich ein Rückforderungsantrag durch
die NCMM an das Museum Rietberg gestellt. Aus diesem Grund wäre die Bestimmung
des Gerichts wie auch des anzuwenden Rechts Spekulation und unspezifisch. Zudem ist
dies nicht Teil der Ziele der vorliegenden Arbeit. Eine Durchsetzung nach einem für eine
Restitution sprechenden Gerichtsurteil wäre erst dann nötig, wenn sich die verurteilte
Partei gegen eine Restitution wehren würde. In diesem Fall würde eine Vollstreckung
durch das Gericht angeordnet werden.

Für die Ausfuhr der Werke aus der Schweiz wäre keine Bewilligung notwendig, sondern
lediglich die Anmeldung am schweizerischen Zoll nach Artikel 4a KGTG und Artikel 2
Abs. 1 KGTG.151

Die Durchsetzung einer freiwilligen Restitution bedarf nur der Zustimmung des Stadtra-
tes von Zürich. Auf die Frage der Durchsetzung wurde im vorliegenden Fall nicht stark
eingegangen, da die aktuelle Lage der Restitutionsforderung eine solche nicht notwendig
macht.

151 Bundeskanzlei 2021.
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2.5 Fazit für den Benin-Bronzen-Fall

Zusammenfassend ist aus rechtlicher Sicht eine Restitution sehr schwer durchzusetzen,
da keine kodifizierte Version eines Landkriegsrechts vor der HLKO von 1899 existiert.
Das nachgewiesene Völkergewohnheitsrecht kann nicht als Anspruchsgrundlage dienen,
da sich dieses, wie das Manual of Military Law, für Beziehungen zwischen

”
zivilisier-

ten“ Staaten als regionales Gewohnheitsrecht anwenden lässt. Die Plünderungen waren in
Landkriegen ausserhalb Europas auf Seite des Königreiches Benin und auf Seite Grossbri-
tanniens als legitim betrachtet worden. Des Weiteren gibt es viele Restitutionshindernisse,
die eine Rückgabe der Bronzen auf rechtlichem Wege verunmöglichen. Die Objekte sind
unabhängig, ob sie gutgläubig oder bösgläubig erworben wurden, ins Eigentum des Muse-
ums Rietberg übergegangen, da eine absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren abgelaufen
ist. Die Abkommen und Konventionen, die im 20. und 21. Jahrhundert beschlossen und
ratifiziert wurden, finden nicht rückwirkend Anwendung.

Aus moralisch-ethischer Sicht sprechen viele Argumente für eine Restitution, wie die
Rückgabe des Eigentums, die Anerkennung des Leids als auch die Interessen, die sich im
Rahmen der kulturellen Bindung herausgebildet haben. Gegen eine Restitution sprechen
derweil der Substanzerhalt der Objekte, der nicht gewährleistet werden kann, die Argu-
mente der Nachfahren von durch das Königtum Benin versklavten Menschen, die für einen
Verbleib der Güter im Museum Rietberg plädieren sowie die Frage der Zugänglichkeit der
Werke in Nigeria. Aus moralisch-ethischer Sicht ist die Restitution zu befürworten, weil
trotz der (berechtigten) Vorbehalte die Argumente für eine Restitution stärker ausgeprägt
sind und die Rolle der europäisch-westlichen Sicht nicht zu stark gewichtet werden darf.

Sowohl das Museum Rietberg, die NCMM als auch die Kantonalparteien Zürichs wollen
die Restitution der klar geplünderten Werke. Sollte eine Restitution erfolgen, so sollen und
können Leihgaben und Wanderausstellungen in Absprache durchgeführt werden, um die
Gesellschaft in beiden Staaten profitieren zu lassen. Diese sind unbedingt zu prüfen, damit
auch die Interessen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft befriedigt werden können. Ob
es zu dieser bedingungslosen Restitution vom Museum Rietberg an die NCMM kommt,
wird der Stadtrat Zürich in den nächsten Monaten entscheiden (Stand 25. August 2025).
Die Entscheidung des Stadtrates ist politisch, weswegen auch die politische Meinung der
Mitglieder des Stadtrates von Bedeutung ist. Von welchen dieser Argumente sich der
Stadtrat überzeugen lässt, bleibt offen.

”
We cannot imagine by what logic [...] a Benin Bronze [...] can belong to any other part

of the globe except to the people of Nigeria, whose ancestors made them.“ 152

Alhaji Lai Mohammed, nigerianischer Kulturminister, 28. November 2019

”
Wir können das hier anerkennen und Bücher schreiben und Ausstellungen machen,

aber de facto muss ein weiterer Schritt erfolgen [...].“ 153

Esther Tisa Francini, Museum Rietberg, 19. Mai 2025

152 Oyeyemi 2019.
153 Tisa Francini, 19.05.2025, persönliches Interview, S. 113 Anhang A.



3 Parthenon-Objekte im British
Museum

3.1 Ausgangslage

Abbildung 7 : Darstellung des Parthenons in Athen154

Der Parthenon (vgl. Abbildung 7) ist mit seiner 2500-jährigen Geschichte eines der bedeu-
tendstenWerke der Antike. Er zeigt die architektonische Komplexität und die künstlerische
Bedeutung aus dem antiken Griechenland. Zudem hat er im Verlauf der Jahrhunderte
symbolische Bedeutung und reichhaltige Assoziationen hervorgebracht.155

Für die Kriegs- und Schutzgöttin Athena Parthenos wurde der Parthenon auf der Akro-
polis156 von Athen errichtet, nachdem der vorherige Tempel durch die Perser 480 vor
Christus zerstört worden war. Der Bau begann im Jahr 447 vor Christus und wurde 432
vor Christus fertiggestellt.157 Er wurde vollständig aus Marmor gebaut. Der Parthenon
wurde in der Blütezeit Athens, als dieses am Höhepunkt seiner Macht stand, gebaut. Er
war die Verkörperung des Stolzes und des Selbstvertrauens der Athener in der Generation
von Pericles. Er sollte als Inspiration für die damalige Zeit und für die Zukunft dienen.

Die Plattform (Stylobat), auf welcher der Tempel gebaut ist, misst 69.51 Meter mal 30.86
Meter. Ursprünglich waren 58 Säulen errichtet worden, acht an den beiden Enden und
jeweils 17 auf beiden Seiten. Die weiteren acht wurden im Innern des Parthenons verbaut.
Der Parthenon-Fries, ein langgezogenes, schmales Reliefband, welches oberhalb der Säulen
verläuft und mit einer detailreichen, durchgehenden Bildszene verziert ist, ist neben der
vielen Skulpturen einer der detailreichsten Teile des Parthenons.158 Der Fries ist in zwei
Teile geteilt, in den inneren Fries (ionischer Fries), welcher oberhalb der inneren Säulen

154 Acropolis Tickets & Tours o. J.
155 Hitchens u. a. 1987, S. 14–16.
156 Die Akropolis ist ein markanter Felsen, welcher 150 Meter über der Stadt Athen ragt. Sie wurde als

Festung verwendet und vereinte die wichtigsten Heiligtümer Athens.
157 Acropolis/Athens Tickets o. J.
158 Hitchens u. a. 1987, S. 14–16.
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Abbildung 8 : Darstellung der verschiedenen Elemente der Fassade des Parthenons162

des Parthenons verläuft und heutzutage oft als der Parthenon-Fries bezeichnet wird und
den äusseren Fries (dorischer Fries), welcher oberhalb der äusseren Säulen verläuft. Der
dorische Fries besitzt im Vergleich zum ionischen Fries, welcher ein durchgehendes Band
darstellt, viele kleine Reliefplatten (Metopen) (vgl. Abbildung 9), die durch drei senkrechte
Rillen (Triglyphen) abgetrennt werden. Die Metopen erzählen über historische Mythen
und Schlachten, während der ionische Fries die Geschichte der Panathenäischen Prozession
darstellt (vgl. Abbildung 10).159 Sie war ein jährliches Fest zu Ehren der Göttin Athene,
der Schutzgöttin des antiken Athens. Die Prozession erstreckte sich vom Stadttor bis
hin zum Parthenon.160 Beim Giebelfeld handelt es sich um eine dreieckige Fläche an
den Stirnseiten des Tempels oberhalb des Frieses, welcher mit verschiedenen Skulpturen
geschmückt war (vgl. Abbildung 11).161 Die Anordnung der unterschiedlichen Objekte
wird in Abbildung 8 dargestellt, wobei pediment (Giebel) für das Giebelfeld steht.

Der Parthenon wurde während seiner Geschichte von vielen Einflüssen geprägt. Schon
während des Baus kam es zu starken seismischen Aktivitäten. Im 6. Jahrhundert im by-
zantinischen Reich wird der Parthenon dann in eine christliche Kirche umgewandelt. Mit
der Eroberung der Akropolis im Jahre 1458 durch die Osmanen wird der Parthenon in
eine Moschee umgewandelt. Der Parthenon wurde während der venezianischen Belage-
rung zudem als Munitionsdepot der Osmanen verwendet. Dieses explodierte 1687 und der
Parthenon wurde erheblich geschädigt und befand sich von diesem Zeitpunkt an in einem
ruinierten Zustand.163

159 Hellenica.de o. J.; Matzner 2018.
160 Wasbesuchenshohinreisen.de o. J.
161 Jenkins u. a. 2007, S. 35.
162 Jenkins u. a. 2007, S. 20.
163 Acropolis/Athens Tickets o. J.; Neils 2001, S. 251-252.
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Abbildung 9 : Metope eines Zentaurs und Lapith, aktueller Standort: British Museum164

Abbildung 10 : Darstellung der Panathenäischen Prozession, Ausschnitt des ionischen
Frieses, aktueller Standort: British Museum165

Abbildung 11 : Teil der Skulpturen des Giebels, aktueller Standort: British Museum166

Zwischen 1801 und 1812 wurden durch Thomas Bruce, dem siebten Grafen von Elgin
(nachfolgend Lord Elgin), welcher zwischen 1799 und 1803 der britische Botschafter im
damaligen Konstantinopel im Osmanischen Reich war, viele der verbleibenden Skulpturen
vom Parthenon entfernt und nach England verschifft. Lord Elgin liess vom ursprünglich
160 Meter langen ionischen Fries, 75 Meter entfernen. Von den 92 Metopen liess er 15
abbauen. Von den Giebeln, welche mit einer Reihe von Skulpturen gefüllt waren, entfernte
Lord Elgin 17. Des Weiteren sammelte er verschiedene architektonische Fragmente des

164 The British Museum o. J.
165 History Extra o. J.
166 French o. J.
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Parthenons.167 Bei der Entfernung der Objekte wurden essenzielle Teile des Parthenons
beschädigt. Lord Elgin hatte im Vorfeld eine Genehmigung, ein Firman, erhalten, um im
Parthenon zu forschen. Auf diese Genehmigung wird im rechtlichen Aspekt eingegangen.
1816 verkaufte Lord Elgin die entwendeten Objekte nach einer heftigen und teils sehr
kritischen Debatte im britischen Unterhaus zu Lord Elgins Arbeit dem British Museum,
wo sie bis heute unter dem Titel der

”
Elgin Marbles“ ausgestellt werden.168

1823 begann der griechische Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich, welcher
1830 zur international anerkannten Unabhängigkeit Griechenlands führte.169 Im Jahr 1983
forderte die griechische Kulturministerin Melina Mercouri erstmals auf offiziellem Wege
die Rückgabe der Parthenon-Objekte. Die Forderung wurde durch das British Museum
abgelehnt.170

Die Restitutionsfrage war ebenfalls Gegenstand von Verhandlungen zwischen der briti-
schen und der griechischen Regierung, welche aber noch keine konkreten Resultate her-
vorgebracht haben. 2022 wurde über Leihgaben verhandelt, bei welchen ein Drittel der
Parthenon-Objekte für 20 Jahre nach Griechenland zurückkehren würde. Sobald dieser
Schritt abgeschlossen sei, könnten weitere Objekte folgen. Der Plan wurde schliesslich
verworfen.171 Die Restitutionsfrage führte immer wieder zu Spannungen, wie 2023, als
das Treffen der beiden Premierminister wegen einer Äusserung des griechischen Premier-
ministers in einer Fernsehsendung in Grossbritannien zur Absage des Treffens führte.172

Unter der jetzigen britischen und griechischen Regierung laufen Verhandlungen, um über
Leihgaben zu diskutieren (vgl. 3.3.6.2).

3.2 Rechtliche Aspekte

Aus rechtlicher Sicht müssen verschiedene Aspekte geprüft werden. So sind die Parteien
im Konflikt zu bezeichnen. Es muss festgelegt werden, wohin die Kulturgüter bei einer Re-
stitution und Rückgabe gebracht werden. Ferner muss geprüft werden, ob das Osmanische
Reich und dessen Vertreter zur Ausstellung einer Genehmigung befugt waren. Ebenfalls
muss geprüft werden, was die Genehmigung in Form des Firman gestattete, ob sich Lord
Elgin an dieses hielt und ob die Ausfuhr der Objekte rechtens war.

Es stellt sich auch die Frage, ob das British Museum überhaupt der aktuelle Eigentümer
der Objekte ist. Ferner wird erläutert, welche Restitutionshindernisse für den Fall auftre-
ten könnten. Der vorliegende Fall stellt eine der wohl meistdiskutierten Restitutionsfor-
derung dar. Aus diesem Grund werden bestehende Quellen und Werke gebraucht. Auch
bei diesem Fall ist das Prinzip der Intertemporalität (tempus regit actum) zu beachten
(vgl. Kapitel 2.2.1.).

167 Nicht alle Objekte wurden nach England gebracht. Im Louvre in Paris, in Kopenhagen, München und
Wien befinden sich weitere Objekte. Diese wurden noch vor dem Transport nach London verkauft
oder bereits früher durch Reisende entwendet. 95% der entwendeten Werke befinden sich im British
Museum.

168 Merryman 2000, S. 24; Schönenberger 2009, S. 13.
169 Neils 2001, S. 252.
170 Merryman 2000, S. 24.
171 Löhndorf 2023.
172 Nuspliger 2023.
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3.2.1 Die Parteien

Die Restitution der
”
Elgin Marbles“ wird vom griechischen Staat durch das Ministerium

für Kultur gefordert. Die Werke würden in das Akropolis Museum in Athen gebracht,
welches vom griechischen Staat betrieben wird. Dieses wurde ausschliesslich für die Güter
der Akropolis und für den Parthenon 2009 gebaut.173

Das British Museum stellt sich gegen eine Restitution. Es gehört nicht dem Staat, sondern
ist gemäss dem Charities Act von 2011 eine exempt charity174.175 Das Museum wird
durch das Board of Trustees im öffentlichen Interesse verwaltet. Es handelt sich um ein
nichtstaatliches öffentliches Organ (non-departmental public body), welches dem britischen
Parlament zur Rechenschaft verpflichtet ist und durch den British Museum Act von 1963
geregelt wird.176

3.2.2 Das Osmanische Reich als Souverän

Athen wie auch die Akropolis und der Parthenon wurden 1460 mit der Eroberung durch
Mehmed II. Teil des Osmanischen Reiches. Die Staatensukzession (Staatennachfolge) in
Form einer Inkorporation übertrug dem Osmanischen Reich die Souveränität über das
eroberte Griechenland.177 Athen wurde durch den Voivoden, dem Zivilgouverneur, und
den Cadi, dem obersten Richter, verwaltet. Diese waren durch den Sultan178 eingesetzt
worden und diesem direkt unterstellt. Die Akropolis Athens war 1801 eine Zitadelle,179

welche vom Disdar, dem Festungsbefehlshaber, verwaltet wurde. Der Disdar war dem
Voivoden unterstellt. Diese Vertreter stellten somit die Ansprechpersonen für Lord Elgin
dar, welche befugt waren, über den Parthenon zu verfügen.

3.2.3 Das Firman

Ein Firman war im Osmanischen Reich ein offizielles Dokument, welches die Form ei-
nes Dekretes, einer Bewilligung oder eines Briefes hatte. Es wurde durch die Osmanische
Regierung, meist durch den Sultan, ausgestellt und intern an weitere Beamte verschickt,
die sich an dieses Schrifttum zu halten hatten.180 Lord Elgin hatte 1801 bereits ein ers-
tes Firman ausgestellt bekommen. Aufgrund der Angst vor einem französischen Angriff
wurden alle militärischen Anlagen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Lord Elgins Be-
auftragtem und Künstler zur Untersuchung und zum Abbau der Werke, Giovanni Battista

173 Nuspliger 2023.
174 Eine exempt charity ist eine Institution, welche von der Registrierungspflicht bei der Charity Com-

mission in Grossbritannien befreit ist, da sie unter Aufsicht des britischen Unterhauses steht.
175 Her Majesty’s Stationery Office 2011.
176 The British Museum o. J.(a).
177 Eine Inkorporation ist eine Staatennachfolge, bei der ein Staat, unter Verlust der eigenen Sou-

veränität, in einen anderen Staat eingegliedert wird. Hobe 2023, S. 83.
178 Der Sultan war im Osmanischen Reich die oberste politische und religiöse Autorität.
179 Eine Zitadelle ist das Kernstück einer Festung bzw. ein in sich geschlossener Teil in einer Festung

(Duden Online o. J.).
180 Oxford English Dictionary 2025.
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Lusieri, wurde 1801 der Zugang zur Akropolis trotz des Firmans verwehrt, da diese als
Zitadelle Teil der militärischen Anlagen war.181

Das zweite Firman wurde im gleichen Jahr durch Lord Elgins Agenten in Athen durch eine
Mischung aus Schmeicheleien, Bestechungen und Drohungen durch die Athener Behörden
ausgestellt.182 Dieses Firman betonte, dass die Künstler im Auftrag der Britischen Bot-
schaft arbeiteten und dass diese nicht nur eine Genehmigung, sondern auch Schutz für die
folgenden Punkte genossen:

1. ”Für den freien Zutritt zur Zitadelle und die Erlaubnis zu zeichnen und Modelle aus
Gips von den alten Tempeln anzufertigen,

2. Gerüste aufzustellen und auszugraben, wo sie antike Fundamente zu finden glauben.

3. Die Freiheit hätten, Skulpturen oder Inschriften mitzunehmen, welche nicht direkt
mit den Bauwerken oder Mauern der Zitadelle fest verbunden waren.”183

Von dieser zweiten Bewilligung ist das Original nicht mehr auffindbar. Es ist nur eine
Kopie der Bewilligung auf Italienisch erhalten geblieben.

Diese dritte Freiheit im Firman ist der Streitpunkt. Er kann zweideutig gelesen werden.
Einerseits kann er als weitreichende Vollmacht zur Mitnahme von Skulpturen gesehen
werden, andererseits ist anzunehmen, dass die Osmanen eine engere Auslegung vorgese-
hen hatten, die Lord Elgins Künstlern zwar die Erlaubnis erteilte, Abgüsse vorzunehmen,
nicht aber die Mitnahme der Originalwerke gestattete. Lord Elgin, seine Künstler und Ver-
treter in Athen planten anfangs keine Wegnahme der Güter. Lord Elgin betonte bei der
Anhörung im britischen Unterhaus 1816, dass er anfangs nur Kopien und Abgüsse erstel-
len wollte. Als er in Athen ankam, sah er die Zerstörung und entschied, so viele Werke wie
möglich zu

”
retten“.184 Lord Elgins Privatsekretär, Philip Hunt, hatte den Voivoiden von

Athen angefragt, ob er und die Künstler rund um Lusieri eine Metope entfernen dürften.
Der Voivoide wurde überzeugt, dass das Firman eine Entfernung gestattete. Er koope-
rierte mit Enthusiasmus, betonte Hunt später. Der Voivoide war somit in einer schweren
Situation, in der seine persönliche Karriere und das Einhalten des Rechts konkurrierten.
Der Einfluss der europäischen Botschafter und deren Vertreter war sehr stark und kein
Voivode würde es riskieren, den Botschafter zu enttäuschen. Die Situation der Schwäche
des Voivoides wurde ausgenutzt und die Werke mit dem Argument der Rettung vor der
Zerstörung entfernt.185

Das Osmanische Reich stand unter starkem Druck, da es einen französischen Angriff Na-
poleons befürchtete und auf die Hilfe Grossbritanniens angewiesen war. In dieser Situation
konnte Lord Elgin die Verstösse und Überschreitungen des Firmans ausführen, da ihm we-
nig Konsequenzen drohten. Zudem wollte Lord Elgin die Ausgrabungen und die Ausfuhr
schnellstmöglich beenden, da die Osmanen in Griechenland nicht beliebt waren und es be-
reits erste Anzeichen von Revolten gab. Diese Revolte fand dann 1821 wenige Jahre nach
der Entfernung der Werke statt. Lord Elgins Leute sprachen von einer Möglichkeit, die es

181 Sgarbozza 2006; St. Clair 1998, S. 86–87.
182 St. Clair 1998, S. 337.
183 St. Clair 1998, S. 87.
184 Hitchens u. a. 1987, S. 41.
185 St. Clair 1998, S. 88–95.
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vermutlich in naher Zukunft nicht mehr geben würde, wenn die Osmanen Griechenland
nicht mehr besetzten.186

Das Mitnehmen von Objekten war nur für lose Objekte gestattet. Lord Elgin und Lusieri
richteten aber auch erhebliche Schäden am noch bestehenden Teil des Parthenons an. So
schrieb Lusieri Lord Elgin 1802 nach dem erfolgreichen Entfernen der achten Metope:

”
This piece [Die achte Metope] has caused much trouble in all respects and I
have even been obliged to be a little barbarous.“187

Bei der Entfernung der Werke mussten andere Teile beschädigt oder zerstört werden,
da die Metopen mit den übrigen erhaltenen Teilen des Parthenons verbunden waren.
Sie wurden herausgesägt. Hierbei verstiessen Lord Elgin und seine Leute klar gegen das
Firman. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte keine Übertragung des Eigentums stattgefunden,
da das Firman keine Entfernung von fest verbauten Werken gestattete. Der Voivode hatte
keine Befugnis zur Ausweitung des Firmans. Seine Einwilligungen hatten somit keine
rechtliche Wirkung. Das Eigentum lag noch beim Osmanischen Reich.188

Das türkische Kulturministerium hat im Mai 2024 vermeldet, dass nach Jahren der Durch-
forstung der Archive des Osmanischen Reichs kein Beweis für die Existenz eines Firmans
gefunden wurde. Es gebe nur die Kopie in italienischer Sprache, welche aber weder das
Siegel noch die Unterschrift des Sultans enthalte. Somit gibt es keinen Beweis für die legale
Entfernung der Werke.189 Fraglich bleibt hierbei, inwiefern dies als Gegenargument dienen
kann. Denn die Handlungen Lord Elgins wurden gebilligt. Ferner kann das Originalfirman
auch verloren gegangen sein.

3.2.4 Die Ausfuhr

Zu prüfen ist, ob die Ausfuhr der Güter rechtens war. Eine Handlung, welche gegen die
ursprüngliche Autorität verstösst, kann im Nachhinein erlaubt werden. Dies kann explizit
oder implizit durch konkludentes Verhalten geschehen.190

In der Ausfuhr der Werke kann in zweifacher Weise eine implizite Zustimmung der Os-
manen festgestellt werden. Zum einen hatte der Sultan durch weitere Firmane, welche an
den Voivoden und den Disdar adressiert waren, das Verhalten dieser gegenüber Lord Elgin
und seinen Leuten sanktioniert. Die Beamten hatten sich anfangs geweigert Lord Elgin
zu helfen und ihn teilweise während der Arbeit am Parthenon gehindert. Zum anderen
wurde ein Schiff mit einem Grossteil der Werke am Hafen von Athen durch den Voivoden
festgehalten, da dieser unter Druck der Franzosen die Ausfuhr verbot. Dieses Verbot wur-
de danach aufgehoben. Sehr wahrscheinlich war die Ausfuhr durch eine Anweisung der
osmanischen Regierung gestattet worden. Diese beiden Handlungen, welche sich letztlich
nicht gegen Lord Elgin richteten und seine Handlungen implizit gestatteten, bestätigen
somit die rechtmässige Eigentumsübertragung auf Lord Elgins Privatbesitz. Der damalige

186 Hitchens u. a. 1987, S. 44–45.
187 Hitchens u. a. 1987, S. 30.
188 Hitchens u. a. 1987, S. 44–45.
189 Alberge 2005.
190 Merryman 2000, S. 39.
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Eigentümer, das Osmanische Reich, gab Lord Elgin mit der Ausfuhr die Erlaubnis zur
Übertragung des Eigentums. Lord Elgin wurde zum rechtmässigen Eigentümer.191

3.2.5 Der Erwerb der Werke durch Grossbritannien

Nach dem Transport der Werke nach Grossbritannien befand sich Lord Elgin in einer
hochverschuldeten finanziellen Lage. Ein Behalten seiner Sammlung mit den Werken aus
dem Parthenon wurde zunehmend unmöglich. Er suchte 1811 nach einer Möglichkeit zum
Verkauf der Werke an den britischen Staat. Nach mehrfachen erfolgslosen Versuchen liess
sich die britische Regierung auf Preisverhandlungen ein. Lord Elgin berechnete seine tota-
len Kosten auf £62’440. Die Regierung war jedoch nur bereit, die Skulpturen für £30’000
zu erwerben. Lord Elgin war jedoch nicht gewillt, die Güter zu diesem Preis zu verkau-
fen.192

Während knapp fünf Jahren wurden die
”
Elgin-Marbles“ in London gelagert. Da sich

nicht ausreichend Platz für die Unterbringung der Werke finden liess, blieben Teile da-
von unter freiem Himmel. An gewissen Skulpturen wuchs Gras und zwei kleinere Werke
wurden in dieser Zeit gestohlen. Lord Elgin versuchte während 1811 und 1816 das Inter-
esse an den Werken zu stärken und lenkte deshalb das internationale Interesse auf diese.
Nach dem Sieg über Napoleon und dem Wiener Kongress von 1815, an dem über die Re-
stitution der entfernten Werken diskutiert wurde, bekundeten verschiedene europäische
Staatsoberhäupter ihr Interesse an den Objekten des Parthenons. Der bayrische Kron-
prinz Ludwig deponierte in London eine grosse Geldsumme und liess verlauten, dass er
die Objekte erwerben würde, falls Grossbritannien dies nicht täte. Durch den britischen
Nationalstolz stieg das Interesse an den Werken. Lord Elgin bot an, dass das House of
Commons ein Select Committee begründen sollte, welches die Umstände des Erwerbes
der Objekte klären und dem Parlament eine Empfehlung geben sollte, ob es die Werke
kaufen sollte.193

Das Komitee untersuchte die Vorfälle 1816 und bestätigte die Aussagen Lord Elgins,
wonach der Erwerb rechtens war. Lord Elgin argumentierte auch mit der Pflicht der
Rettung der Werke. In der darauffolgenden Debatte im britischen Unterhaus wurde dem
Kauf der Werke mit einer hauchdünnen Mehrheit von 82 zu 80 Stimmen für den Preis
von £35’000 zugestimmt. Diese Summe war für Lord Elgin weiterhin sehr tief, da seine
Kosten in diesen fünf Jahren wegen der Lagerung und dem Eintreffen des zweiten Teils der
Sammlung auf totale Kosten von £74’240 angestiegen waren. Der Unmut im britischen
Parlament war teilweise gross, da hohe Beiträge für

”
Steine“ gezahlt wurden, nicht aber für

die Veteranen, welche gegen Napoleon gekämpft hatten. Durch einen parlamentarischen
Akt im August 1816 wurden die Objekte schliesslich an das British Museum übertragen.
Lord Elgin wurde zu einem Trustee des British Museum. Der Verkauf der Werke war
somit rechtens und das British Museum ist bis heute der rechtmässige Eigentümer.194 Es
ergibt sich somit kein rechtlicher Anspruch für die griechische Seite auf die Restitution
und Rückgabe der Werke aufgrund einer unrechtmässigen Entwendung.

191 Merryman 2000, S. 39.
192 St. Clair 1998, S. 173–179.
193 St. Clair 1998, S. 214–226.
194 Eisenhofer 2007, S. 245–259.
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3.2.6 Restitutionshindernisse

Für den Parthenon-Fall gibt es Hindernisse, unabhängig von den Anspruchsgrundlagen
für eine Restitution und Rückgabe. Im Folgenden werden die wichtigsten vorgestellt.

3.2.6.1 Limitation Act von 1623

Der Limitation Act von 1623 war ein britisches Gesetz, welches die zivilrechtlichen Verjähr-
ungsfristen für Rückgabeansprüche regelte. Das Ziel dieses Gesetzes war es, die ewige Kla-
gegefahr zu begrenzen. Es wurde durch den britischen König James I. verabschiedet und
war während 350 Jahren gültig, bis zur Aufhebung durch den Limitation Act von 1980.
1939 wurde das Gesetz von 1623 zudem angepasst und alle verschiedenen Klagefristen
wurden auf sechs Jahre zusammengeführt.195

Die allgemeine Verjährungsfrist für zivilrechtliche Klagen auf unerlaubte Handlungen
(tort) wurde im Gesetz von 1623 auf sechs Jahre festgelegt. Mit Ablauf der Klagefrist
erlischt der Eigentumstitel des ursprünglichen Eigentümers.196 Im britischen Recht exis-
tiert - anders als im kontinentaleuropäischen Recht - kein Schutz des gutgläubigen Erwer-
bers.197

Im Fall der
”
Elgin-Marbles“ wurden die letzten Bestandteile 1815 nach Grossbritannien

gebracht. Die Verjährungsfrist lief spätestens 1821 ab. Der Eigentumstitel des Osmani-
schen Reiches an den Marmorfiguren erlosch somit spätestens 1821. Auch der Nachfolge-
staat Griechenland hat somit keinen Anspruch auf das Eigentum. Jegliche Klagefristen
auf zivilrechtlichem Wege an Lord Elgin sind somit erloschen. Der Verkauf der Objekte
an Grossbritannien und die nachfolgende Übertragung ins Eigentum des British Museum
verlängern die Klagefrist nicht. Die Rückforderung durch Griechenland wäre auf zivil-
rechtlichem Wege nicht möglich, da es dafür internationales Recht braucht.

3.2.6.2 Erlöschen von Ansprüchen durch Desinteresse

Griechenland wurde 1828 unabhängig. Von diesem Zeitpunkt an hätte es die Rückführung
der Werke fordern können. Diese Rückforderung hätte aber nicht auf zivilrechtlichemWege
erfolgen können, da die Klagefrist spätestens 1821 erloschen war.

Die erste offizielle und formelle Anfrage zur Rückführung wurde erst 1983 durch die dama-
lige Kulturministerin Melina Mercouri gefordert.198 Warum wurde diese Rückforderung
nicht während der vorherigen 155 Jahre gefordert, obwohl bereits klar war, wo sich die
Objekte befanden?

Wenn ein Staat es versäumt, verfügbare Rechtsmittel zu nutzen, so läuft eine Verjährungs-
frist ab. Da sich im internationalen Recht zu diesem Zeitpunkt keine Regelung zur Rück-
gabe von Kulturgütern durchgesetzt hatte, wäre eine Verjährungsfrist nicht gerechtfertigt.

195 Her Majesty’s Stationery Office 1980.
196 Oliphant u. a. 2020.
197 Schönenberger 2009, S. 66–67.
198 Es gab derweil viele frühere inoffizielle Rückführungsanfragen, aber nie eine offizielle

Rückforderungsanfrage.
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Griechenland hätte deshalb vor einem englischen Gericht auf Rückführung der entwen-
deten Werke klagen können. Die Gerichte sind grundsätzlich offen für eine Klage auf
Rückführung des Eigentums (rei vindicatio).199

Zusätzlich hat Griechenland nie seine diplomatischen Rechtsmittel eingesetzt, um die
Rückführung der Werke auf rechtlichem Wege zu erzwingen. Erst die 1983 offizielle di-
plomatische Forderung wurde dem gerecht. Somit scheint klar zu sein, dass Griechenland
jedes Recht auf eine Klage verloren hat.200

Bereits 1834 wurde der Parthenon zu einer archäologischen Stätte.201 Dies war der erste
griechische Schritt zum Schutz des Parthenons vor weiteren Wegnahmen. Somit war dem
neu geschaffenen Staat Griechenland die Bedeutung der Werke schon 1834 bewusst.

3.2.6.3 British Museum Act von 1963

Die Führung des British Museum wird durch den British Museum Act von 1963 geregelt.
Objekte sind nach §3 Absatz 1 im British Museum aufzubewahren. Das Gesetz verbietet
dem Museum ausserdem in Absatz 4 jegliche Veräusserung, Verschenkung oder andere
Art der Übertragung des Eigentums an den Objekten des Museums. Vorbehalten bleiben
§5, §6 und §9 des Museums and Galleries Act von 1992, welche aber überwiegend mit den
nachfolgend vorgestellten Paragraphen übereinstimmen.202

Objekte dürfen, unter Berücksichtigung der Interessen von Besuchern und Studierenden,
des Zustands und der Seltenheit der Objekte sowie der Risiken, denen die Objekte ausge-
setzt sind, nach §4 des British Museum Act sowohl innerhalb Grossbritanniens als auch
international ausgeliehen werden.203

Falls es sich bei den Objekten um Duplikate, Druckerzeugnisse aus Fotografie oder ähn-
lichen Verfahren handelt, welche vor 1850 hergestellt wurden oder es sich um Objekte
handelt, die für die Sammlung als ungeeignet erachtet werden, und falls die Veräusserung
nicht dem Interesse des Museums schadet, dürfen diese gemäss §5 entfernt werden.204

Von den
”
Elgin Marbles“ existieren keine originalen Duplikate. Es handelt sich auch nicht

um Druckerzeugnisse. Da eine Rückgabe der Werke des Parthenons dem British Museum
schaden würde, weil dieses einen wichtigen Bestandteil seiner Ausstellung und seiner kul-
turellen Schätze darstellt, kann das Eigentum an den Werken nicht übertragen werden.
Die Objekte dürfen das Land als Leihgaben verlassen und können beispielsweise nach
Griechenland gebracht werden. Dafür müsste aber der Schutz der Objekte sichergestellt
und weitere Risiken abgeklärt werden. Dazu gehört auch das Risiko, dass die Objekte,
falls es zu einer Leihgabe an Griechenland kommt, nicht mehr zurückgegeben werden
würden.

199 Merryman 2000, S. 41.
200 Merryman 2000, S. 41.
201 Neils 2001, S. 252.
202 Her Majesty’s Stationery Office 1963.
203 Her Majesty’s Stationery Office 1963.
204 Her Majesty’s Stationery Office 1963.
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3.2.6.4 Präzedenzfälle

Für den vorliegenden Fall gibt es einen Präzedenzfall205 vom 27. Mai 2005, welcher die
Rückgabe von Gütern aus dem Eigentum des British Museum an Private aus moralisch-
ethischer Verpflichtung heraus forderte. Im Fall ging es um vier Malereien, welche durch
die Gestapo 1939 in der ehemaligen Tschechoslowakei beschlagnahmt wurden und nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges an das British Museum verkauft wurden. Die Restitu-
tionsforderung wurde vom Gericht zurückgewiesen, da keine moralisch-ethische Verpflich-
tung den British Museum Act von 1963 ausser Kraft setzen und somit letztlich zu einer
Restitution führen könne.206

”
Only legislation or a bona fide compromise could entitle the trustees to return the

drawings.“207

Nur eine Anpassung des Gesetzes oder ein rechtsgültiger Kompromiss könnte die
”
Trus-

tees“ zu einer Restitution berechtigen. Deswegen ist eine Restitution auf rechtlichemWege
nicht möglich.

Dieser Präzedenzfall stellt ebenfalls ein entscheidendes Hindernis für eine Restitution dar.
Ein möglicher künftiger Gerichtsprozess für die

”
Elgin Marbles“ müsste auf den Gerichts-

entscheid vom 27. Mai 2005 Rücksicht nehmen. In jenem Fall von NS-Raubkunst waren die
moralisch-ethischen Verpflichtungen sehr stark ausgeprägt, welche durch die Washingto-
ner Prinzipien verstärkt wurden. Selbst eine sehr starke moralisch-ethische Verpflichtung
kann das Statutory Law nicht überstimmen. Eine Restitution auf gerichtlichem Wege wird
somit sehr schwer.

3.2.6.5 Beweislast

Die Beweislast regelt, dass ein Kläger, welcher einen Anspruch geltend machen möchte,
die Tatsache zu beweisen hat. Für eine Klage und den rechtlichen Weg müsste Griechen-
land nachweisen, dass Lord Elgin die Werke unrechtmässig entwendete. Dies ist aufgrund
des fehlenden Originals des Firmans wie auch dem Fehlen weiterer stichhaltiger Bewei-
se schwer. Umgekehrt kann argumentiert werden, dass aufgrund des fehlenden Originals
möglicherweise nie ein Firman ausgehändigt wurde und die Entfernung vollends illegal
war.

Die Restitutionshindernisse entstehen somit vorwiegend aufgrund der britischen Recht-
sprechung. Eine allfällige Restitution wird insbesondere durch den Limitation Act und
den British Museum Act stark beeinträchtigt.

205 In Grossbritannien sind als Rechtsquellen das Common Law und das Statutory Law definiert. Das
Statutory Law ist geschriebenes, kodifiziertes Recht, welches durch die Legislative, das britische Par-
lament, beschlossen wurde. Während die Richter für das Statutory Law nur rechtsprechende Auf-
gaben wahrnehmen, haben sie im Common Law rechtsentwickelnden Charakter. Richter begründen
durch Gerichtsurteile fallspezifisch neues Recht. Die Gerichte müssen bei ihrer Rechtsprechung je-
weils auf Präzedenzfälle (bestehende Rechtsurteile) Rücksicht nehmen. Das geschriebene Recht in
Form von Statutory Law geht dem Common Law jeweils vor. Bei Konflikten mit Common Law
kann geschriebenes Recht Common Law ausser Kraft setzen. Dies stellt sicher, dass der Wille der
Legislative gewährleistet wird (LegalClarity Team 2025).

206 Alberge 2005; Maitland Chambers 2005.
207 Maitland Chambers 2005.
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3.2.7 Soft Law

Das Soft Law hat im vorliegenden Fall eine starke Bedeutung (vgl. Kapitel 2.2.2.6). Als
einer der meist diskutierten Restitutionsfälle gibt es entsprechend viele Resolutionen und
Kommissionsentscheide, welche eine Restitution vorschlagen oder fordern. Diese werden
in diesem Abschnitt kurz vorgestellt.

1973 verabschiedete die UNO-Generalversammlung die Resolution 3187, welche die Rück-
gabe von entwendeten Kulturgütern fordert. Dies, um die

”
Restitution of works of art to

countries victims of expropriation“208 zu erreichen. Die Resolution ist zwar rechtlich nicht
bindend, aber sie dient als

”
Kampfansage“209 an die ehemaligen Kolonialmächte und setzt

ein erstes klares Zeichen zur Rückforderung von Kulturgütern. Grossbritannien, Frank-
reich und weitere ehemalige Kolonialmächte haben sich beim Beschluss der Resolution
enthalten.210

Auch die UNESCO hat mehrfach Resolutionen verabschiedet, welche die Restitution und
Rückgabe von Kulturgütern fordern. 1978 wurde das Intergovernmental Committee for
Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in
Case of Illicit Appropriation (ICPRCP) gegründet. Es ist ein ständiges zwischenstaatli-
ches Gremium, welches als beratende und vermittelnde Instanz dient. Dieses fördert bilate-
rale Verhandlungen, die Öffentlichkeitsarbeit und hilft bei der Mediation und Schlichtung
nach gescheiterten Verhandlungen.211 Das ICPRCP hat sich mehrfach mit den Parthenon-
Objekten befasst, zuletzt im Mai 2024, als die türkische Kulturministerin die Existenz
eines Originalfirmans infrage stellte.

Der ICOM hat in seinen Richtlinien ebenfalls die Förderung von möglichen Restitutionen
unterstrichen (vgl. Kapitel 2.3.3).

Das Soft Law stellt somit eine entscheidende Quelle dar, da auch die Konventionen und Re-
solutionen, welche im ersten Fall vorgestellt wurden, nicht direkt auf den Fall anwendbar
sind, aber einen moralisch-ethischen Druck auf das British Museum aufbauen. Sie wider-
spiegeln zudem auch die heutigen rechtlichen und moralisch-ethischen Überzeugungen.

3.2.8 Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

Trotz der – in Teilen – nachweislich widerrechtlichen Entfernung der Werke aus dem
Parthenon, wurde das Eigentum aufgrund des konkludenten Verhaltens von Vertretern
des Osmanischen Reichs auf Lord Elgin übertragen. Lord Elgin überschritt die im Fir-
man erlaubten Handlungen in zweifacher Hinsicht: Durch den Abbau der am Parthenon
noch fest verankerten Objekte wie auch durch die beim Abbau entstandenen Schäden.
Der zuständige Beamte Athens, der Voivode, war durch Bestechungen und Drohungen
zur Kooperation bereit. Die Osmanen waren durch die drohende Gefahr einer Landung
Frankreichs in Athen auf Grossbritannien angewiesen und nicht bereit, den britischen
Botschafter zu verärgern. Lord Elgin nutzte die Situation der Schwäche des Osmanischen
Reiches aus, um die Werke, welche nachweislich einer Zerstörung ausgesetzt waren, aus

208 Kaune 2024.
209 Kaune 2024.
210 Kaune 2024.
211 UNESCO o. J.(e).
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seiner Sicht zu retten. Dennoch haben das Tolerieren und die explizite Ausfuhrgeneh-
migung für das Schiff, dessen Inhalt den osmanischen Behörden bekannt gewesen sein
musste, die widerrechtliche Entfernung legitimiert und somit rechtens gemacht.

Der Verkauf der Werke an den britischen Staat wurde durch das House of Commons nach
einer intensiven Debatte genehmigt. Auch das britische Unterhaus

”
akzeptierte“ mit dem

Kauf der
”
Elgin-Marbles“ rückwirkend die Entfernung der Werke. Aus rechtlicher Sicht

wurde das Eigentum vorerst auf Lord Elgin, den britischen Staat und letztlich dem British
Museum übertragen.

Griechenland versäumte es nach seiner Unabhängigkeit die Werke mithilfe einer zivilrecht-
lichen Klage gegen Lord Elgin zurückzufordern. Ferner hat Griechenland bis 1983 keinen
diplomatischen oder rechtlichen Weg genutzt, um eine Restitution zu erzwingen. Somit
hat Griechenland den Anspruch zur Restitution der Werke verloren.

Ein weiteres Hindernis ergibt sich zudem durch den British Museum Act von 1963,
welcher es den Trustees des British Museum verbietet, Kulturgüter zu übertragen. Die
Verjährungsfrist auf Klagen auf unerlaubte Handlung ist mit sechs Jahren längst abge-
laufen. Die Präzedenzfälle rund um den British Museum Act bestätigen das geschriebene
Recht. Keine noch so starke moralisch-ethische Pflicht kann den British Museum Act
von 1963 übersteuern, auch nicht jene der Washingtoner Erklärung. Die Rolle des Soft
Law ist im vorliegenden Fall entscheidend. Die Resolutionen und Vorgaben, welche durch
die UNO, die UNESCO oder den ICOM verabschiedet wurden, bauen einen moralisch-
ethischen Druck auf das British Museum auf und zeigen die heutige Rechtsüberzeugung
der Staaten.

Aus rechtlicher Sicht kann somit keine Restitution und Rückgabe der Werke erfolgen. Es
konnten keine stichhaltigen Anspruchsgrundlagen gefunden werden, die Griechenland für
eine allfällige Klage auf unrechtmässige Aneignung durch Lord Elgin nutzen könnte. Eine
Restitution und Rückgabe ist somit nur durch eine Gesetzesänderung des British Museum
Act möglich.

3.3 Moralisch-ethische Aspekte

Auch in diesem Fall sind die moralisch-ethischen Aspekte zu beachten. Es können Argu-
mente gefunden werden, welche sowohl für als auch gegen eine Restitution sprechen. Im
Folgenden wird auf die wichtigsten Argumente eingegangen.

3.3.1 Fehlende Erkenntnisse aus den Interviews

Auch für den Fall der
”
Elgin-Marbles“ wurde versucht, Interviews zu führen. Das British

Museum wie auch das Akropolis Museum wurden schriftlich und telefonisch angefragt.
Das British Museum meinte, dass ein Interview nicht möglich sei, das Akropolis Museum
hat sich nach mehrfachen Anfragen nicht zurückgemeldet. Aus diesem Grund hat sich die
Arbeit an digital verfügbaren Interviews, Debatten und Einschätzungen orientiert.
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Abbildung 12 : Logo der UNESCO217

3.3.2 Die Bedeutung des Parthenons

Bevor über mögliche moralisch-ethische Argumente diskutiert werden kann, muss die Be-
deutung des Parthenons und der

”
Elgin-Marbles“ für die Gegenwart bestimmt werden.

Dabei wird die internationale und europäische Bedeutung der Werke hervorgehoben. Sie
wird im Unterkapitel zur Pflicht des Kulturgüterschutzes angewendet.

Der Parthenon ist mit seiner 2500-jährigen Geschichte eines der beeindruckendsten und
wichtigsten Bauwerke des antiken Griechenlands. Das Bauwerk symbolisiert die archi-
tektonische und kulturelle Blütezeit des antiken Griechenlands.212 Es hat eine klassische
dorische Architektur und somit eine künstlerische Bedeutung.213 Der Parthenon zählt zum
UNESCO-Weltkulturerbe und ist dessen Logo (vgl. Abbildung 12). Er symbolisiert die
menschliche und westliche Kultur, die Werte und Vorstellungen der Demokratie, Kunst,
Philosophie, Geschichte, Astronomie, Mathematik, Freiheit und Gerechtigkeit.214 Er ist
identitätsstiftend und hat einen starken Bildungszweck. Die Proportionen und das Streben
nach Schönheit stellt der Parthenon zudem dar.215

Für die Griechen ist der Parthenon ein Symbol ihrer kulturellen Identität und ihres kul-
turellen Erbes, ihres Stolzes auf die Vergangenheit sowie für die Werte und Ideale der
griechischen Gesellschaft. Der Parthenon ist das Wahrzeichen Griechenlands. Der Wi-
derstand und die Überlebensfähigkeit des griechischen Volkes werden, trotz zahlreicher
Zerstörungen, Plünderungen und Entwendungen, dargestellt.216

3.3.3 Nationales oder internationales Kulturerbe?

Der Parthenon ist zweifellos Teil des griechischen Kulturerbes. Aufgrund seiner Bedeutung
ist er aber auch Teil des Weltkulturerbes. Daraus ergibt sich auch die Frage der Art der
Ausstellung der Objekte.

Der kulturelle Nationalismus charakterisiert sich durch die
”
Nationalisierung“ eines Kul-

turgutes. Der Parthenon wurde durch Griechen in Griechenland für Griechenland erstellt,
weswegen er zum griechischen Kulturerbe gehört. Diese Ansicht bringt direkt nationale
Interessen hervor. Nationales Kulturerbe impliziert die Einmischung der Politik als Ver-
treterin des Staates und des nationalen Kulturerbes. Die Schlussfolgerung, dass nationales

212 Dimitriou 2024.
213 Wasbesuchenshohinreisen.de 2023.
214 Badawi 2012.
215 Wasbesuchenshohinreisen.de 2023.
216 Wasbesuchenshohinreisen.de 2023.
217 Logos Download o. J.
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Kulturerbe für die Nation gemacht wurde und in dieser verbleiben müsse, ist aber nicht
immer korrekt.218 Dies wird sich im Folgenden zeigen.

Für die Identitätsbildung und Bildung braucht das Volk eines Staates Zugang zu sei-
nem kulturellen Erbe und zu seiner Geschichte. Die

”
Elgin-Marbles“ schaffen Einheit und

fördern das Gemeinschaftsdenken Griechenlands. Sie zeigen den Menschen wer sie sind
und woher sie kommen. Gleichzeitig haben die Objekte auch einen Wert für Europa, was
einen Gegensatz zwischen nationalem und internationalem Kulturerbe verursacht.

Die nationalen Interessen sind primär wirtschaftlich und politisch getrieben. Das Land und
das Museum, in welchem sich die Parthenon-Marmore befinden, profitiert vom Tourismus,
Künstlerinnen und Künstlern und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, welche die
Kunstwerke betrachten wollen. Die politischen Interessen liegen in der Vorstellung, dass
griechische Kulturgüter in britischem Eigentum ein Affront an die griechische Nation
sind.219 Der

”
kulturelle Nationalismus“ kann aber als Anspruchsgrundlage vor internatio-

nalen Gerichten im vorliegenden Fall nicht zur Restitution führen, da die rechtliche Lage
klar definiert ist.

Die Entfernung von Kulturgütern aus ihrem Ursprungsort ist dann problematisch, wenn
die Objekte falsch dargestellt und fehlinterpretiert werden. Die Werke im British Muse-
um werden aber fachgerecht und mit den nötigen Informationen ausgestellt. Sie zeigen
die Verehrung des British Museum für die Objekte. Die angesprochene Zugänglichkeit
der Werke für die griechische Bevölkerung muss nicht zwingend physisch sein, sondern
kann über Replika, Filme und die viel verfassten Werke zu den

”
Elgin-Marbles“ erreicht

werden.

Es kann auch argumentiert werden, dass die Marmore Teil des britischen Kulturerbes
sind und in ihrer 200-jährigen Geschichte in Grossbritannien eine wichtige Rolle für die
britische Gesellschaft und insbesondere für die Kunst und die Wissenschaft entwickelt
haben.220

Die Bedeutung des Parthenons und der Marmore im British Museum sind für ganz Eu-
ropa von elementarer Bedeutung. Es muss somit eine andere Möglichkeit als nationales
Kulturerbe geben, welches die politisch stark emotional geführten Debatten, welche in ver-
schlechterten bilateralen Beziehungen der Staaten münden, besänftigen kann. Es handelt
sich um das Weltkulturerbe.

Artikel 1 der Welterbekonvention von 1972 (vgl. Kapitel 2.2.2.3) definiert Kulturstätten
(Weltkulturerbe) wie folgt:

”
Als Kulturstätten gelten Denkmäler [...], Gruppen von Gebäuden [...] und
Stätten [...], die einen aussergewöhnlichen universellen Wert aus historischer,
künstlerischer oder wissenschaftlicher Sicht besitzen.“221

Der Begriff des Welterbes ist breit gefasst und die Parthenon-Objekte fallen in allen
drei Punkten unter diese Kriterien. Sie sind von historischer, künstlerischer und wissen-
schaftlicher Bedeutung. Die entfernten Objekte sind Teil einer Kulturstätte. Wenn Kul-
turgut mit internationaler Bedeutung betrachtet wird, so ist dieses nach dem UNESCO-

218 Merryman 2000, S. 52.
219 Merryman 2000, S. 53–56.
220 Neils 2001, S. 242–243.
221 Deutsche UNESCO-Kommission o. J.
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Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 1972 durch die
gesamte Menschheit zu schützen (vgl. Kapitel 2.2.2.3). Dieses Kulturgut gehört der ge-
samten Menschheit. Somit hat die gesamte Menschheit ein Interesse am Erhalt und am
Genuss der Werke, unabhängig woher das Kulturgut kommt und wo es sich befindet. Beim
Parthenon und den

”
Elgin-Marbles“ handelt es sich somit nicht um nationales Kulturerbe,

sondern um das Erbe der gesamten Menschheit. Die Akropolis und somit auch der Parthe-
non sind Teil der Weltkulturerbeliste.222 Für den kulturellen Internationalismus, der sich
aus der Welterbekonvention von 1972 ergibt, sind drei Prinzipien entscheidend: der Erhalt,
die Integrität und die Verteilung der Werke. Der Erhalt der Werke ist zentral, da diese
andernfalls das Weltkulturerbe nicht mehr bereichern können. Auf diesen Aspekt wird in
Kapitel zur Pflicht des Kulturgüterschutzes näher eingegangen (vgl. Kapitel 3.3.5).

Die Integrität der Parthenon-Marmore, in Form einer ganzen wiedervereinten Einheit,
wäre zu befürworten. Die abgetrennten Teile des Parthenons haben eine geringere Schön-
heit und der Zusammenhang zum Parthenon kann nicht in gleichem Masse dargestellt
werden, wie wenn die Objekte in Athen wären. Diese Einheit kann hierbei nicht in Form
einer Montage der Werke am Parthenon erfolgen, da dies den Erhalt der Werke nicht
garantieren könnte aufgrund des Risikos der Zerstörung oder Beschädigung. Die Lagerung
der Objekte im Akropolis Museum nebenan scheint hierbei die sinnvollste Lösung zu
sein, da die Werke sehr nahe am Entstehungsort und zugleich gut vor der Verwitterung,
Erdbeben und anderen Einflüssen geschützt sind.

Die Verteilung der Werke auf der Welt ist wichtig. Denn die Konzentration aller Werke
einer Kultur an einem Ort scheint unterdessen nicht gerechtfertigt und schränkt die inter-
nationale Zugänglichkeit ein, wenn nur ein Ort erreichbar ist. Das Weltkulturerbe steht
auch nur unter der Verwaltung eines Staates, was ebenfalls zu bemängeln ist. Griechen-
land ist zudem bereits das Ziel für Reisende, welche sich mit der Antike befassen wollen.223

Dieses Argument scheint in der vorliegenden Arbeit nicht sinnvoll zu sein, da London als
zusätzlicher Ausstellungsort die Verteilung auf der Welt nicht verstärkt, sondern nur in
Europa festigt.

Das Weltkulturerbe muss aus Gründen des Erhalts nicht nach Athen zurückkehren, währ-
end es aus Sicht der Integrität und Einheit der Werke eine Rückführung durch Restitu-
tion und Rückgabe braucht. Die Verteilung der Werke wird durch eine Rückgabe nur
geringfügig verändert, da die Werke weiterhin nur auf einem Kontinent zu sehen sind.

Aus Sicht des Weltkulturerbes ist es problematisch, Kulturgüter als nationales Kulturerbe
zu betrachten, da dies zu Konflikten zwischen Staaten führen kann. Aus der Betrachtung
des Weltkulturerbes stellt die Verteilung der Werke somit ein Argument gegen eine Resti-
tution und Rückgabe der Werke dar. Dieses Argument kann aber durch Wanderausstel-
lungen oder Replika der Güter abgeschwächt werden. Kulturerbe mit einer bedeutenden
Rolle für die Welt darf deswegen nicht nur als nationales Kulturerbe betrachtet werden,
sondern als Weltkulturerbe.

222 UNESCO 1987.
223 Merryman 2000, S. 56–63.
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3.3.4 Das Selbstverständnis des British Museum

Das British Museum ist neben dem Louvre und den vatikanischen Museen wohl eines
der wichtigsten Museen Europas.224 Mit rund acht Millionen Objekten beherbergt es eine
der grössten und vielseitigsten Sammlungen der Welt. Es versteht sich als world museum
für Kulturschätze aller grossen Zivilisationen

”
par excellence“225 und dient als Archiv

und Zentrum für Kunst, Kultur und Bildung der Menschheit.226 So beschreibt es seine
Ausstellungen und den Besuch als Reise durch die Geschichte der Menschheit.

”
Experience cultures across the globe, from the dawn of human history to the
present.“227

Das British Museum verfügt über Werke aus der ganzen Welt, welche durch Kauf, Schen-
kungen, Spenden und Übertragungen durch den britischen Staat in das Museum gelang-
ten. Die Rolle der

”
Elgin-Marbles“ im British Museum wird durch den ehemaligen bri-

tischen Labour-Parlamentarier Tristram Hunt als
”
vital conduit for the cosmopolitan

interchange of ideas and culture“228 beschrieben. Damit meint er den globalen kulturellen
Austausch, für welchen die Marmorobjekte im British Museum stehen. Eine Rückgabe
der Werke würde zu einem globalen Verlust von Verständnis und Wertschätzung anderer
Kulturen führen. Das British Museum ist im Vergleich zum Akropolis Museum ein vom
internationalen Kulturerbe geleitetes und nicht ein durch kulturellen

”
Nationalismus“229

beeinflusstes Museum. Es steht für Hunt zudem für internationalen Zugang zu Kultur und
Bildung, was hierbei durch passende Ausstellungen und den Kontext zu anderen Kulturen
erfüllt ist.230

So argumentiert das British Museum gegen eine Restitution der Werke, da sich der Wert
der Werke im British Museum durch den Kontext und den Vergleich zu Objekten ande-
rer Hochkulturen, wie beispielsweise den Galerien ägyptischer, persischer und römischer
Sammlungen, erst entfalten könne. Durch den Besuch unterschiedlicher Galerien in un-
mittelbarer Nähe entsteht ein klares Bild zu den Unterschieden und der Einzigartigkeit
der Marmorobjekte des Parthenons. Das British Museum sollte in diesem Zusammenhang
nicht auf die Rolle in Bezug auf Kriegsbeute (

”
spoils of conquest“)231 reduziert werden,

sondern seine tragende Rolle für die Welt beachtet und geschützt werden.

Das British Museum sieht die Arbeit der beiden Museen als komplementär an. Während
das Akropolis Museum den direkten Kontext und die Tiefe der Bedeutung des Parthenons
für das antike Athen erläutert, bietet das British Museum einen breiteren kulturellen
Kontext zur Wechselwirkung der Objekte und dem Einfluss anderer Kulturen Ägyptens
und des Nahen Ostens.232 So wird vorwiegend in Grossbritannien argumentiert.

Ein weiteres Argument betrifft die Befürchtung, dass die Restitution der Objekte Türen
für weitere Restitutionen öffnen könnte, was den Beginn einer

”
slippery slope“ begründen

224 Es ist auch eines der wichtigsten Museen der Welt. Es gibt aber auch viele weitere bedeutende
Museen in China, Japan, Ägypten, etc.

225 Rana 2023.
226 Fennell 2024; Rana 2023.
227 The British Museum o. J.(d).
228 Badawi 2012.
229 Badawi 2012.
230 Badawi 2012.
231 Badawi 2012.
232 Doyle 2023; The British Museum o. J.(c).
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könnte. So könnten beispielsweise die Benin-Bronzen, buddhistische Figuren oder chi-
nesische Keramiken in grosser Zahl zurückgefordert werden.233 Die Angst eines leeren
Museums ist vorhanden und eine Restitution der Parthenon-Marmore käme hierbei sehr
schlecht an.

In der Haltung des British Museum kann aber auch eine Arroganz beobachtet werden:
Warum ist das British Museum ideal als Ausstellungsort für antike Kunstwerke und das
Akropolis Museum nicht? Das British Museum ist zudem der

”
Beweis“ des ehemaligen

British Empire.

Das British Museum versteht sich als Weltmuseum aller grossen Zivilisationen der Mensch-
heit. Das British Museum selbst und teilweise die britsche öffentliche Meinung teilen die
Auffassung, dass eine Restitution das British Museum in seiner Integrität und seinem
Selbstverständnis verletzen würde.

3.3.5 Pflicht des Kulturgüterschutzes

Der Kulturgüterschutz mit seinen primären und sekundären Ziele findet auch im vor-
liegenden Fall Anwendung (vgl. Kapitel 2.3.4). Der Kulturgüterschutz ist hierbei umso
umstrittener, da die Werke weder in Athen noch in London adäquat aufbewahrt wurden.
Der Kulturgüterschutz wird in den folgenden Abschnitten fallspezifisch angewendet.

3.3.5.1 Primäre Ziele

Der Substanzerhalt wie auch die kulturelle Bindung sind hierbei zentral, während der
kulturelle Wert sich aus den anderen beiden primären Zielen ergibt.

3.3.5.1.1 Substanzerhalt im Fall

Der Erhalt der Werke sowie ihrer Substanz ist im Fall der Parthenon-Objekte sehr um-
stritten. Schon vor der Entfernung der Werke durch Lord Elgin war es zu erheblichen
Schäden gekommen, aber auch die Entfernung und die weitere Zwischenlagerung in Lon-
don schädigten der Substanz. Die öffentliche Meinung zu Lord Elgin und seinem Verhalten
kann in zwei stark entgegengesetzte

”
Lager“ verortet werden. Zum einen wird er als Retter

zum anderen als rücksichtsloser Zerstörer gesehen. Diese Problematik und die Sichtweise
auf die Handlungen Lord Elgins werden hier aufgeschlüsselt. Danach wird auf die Situation
des Substanzerhaltes für die Gegenwart und Zukunft eingegangen.

Für die Ansicht, dass Lord Elgin zur Rettung der Objekte beigetragen habe, spricht der
Umgang mit dem Parthenon durch die jeweiligen Herrscher über Athen sowie der Zu-
stand, in welchem sich der Parthenon zum Zeitpunkt der Arbeit Lord Elgins befand (vgl.
Kapitel 3.1). Während der Herrschaft der Osmanen kam es zu weiteren Beschädigungen.
Marmorteile wurden abgebaut und für Mauern und Häuser gebraucht. Private in Athen
lagerten ebenfalls Elemente des Parthenons und waren froh diese an Lord Elgin zu verkau-
fen.234 1749, 52 Jahre vor Beginn der Entfernung der Werke durch Lord Elgin, hatte ein

233 Rana 2023.
234 St. Clair 1998, S. 99.
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britischer Reisender noch zwölf Skulpturen an der Westseite des Parthenons abgezeich-
net. Als Lord Elgins Arbeiter mit den Ausgrabungen begannen, waren nur noch vier der
Skulpturen vorhanden.235 Fünf Friesteile waren verschwunden und zwei Figuren, welche
1765 noch mit Kopf abgebildet waren, waren enthauptet worden.236

Touristen und Reisende hatten durch den angestiegenen Verkauf von Teilen durch Athener
und durch die osmanischen Behörden weite Teile des Parthenons mitgenommen. Diese
gingen meist verloren. Ferner ist der Zustand der zurückgelassenen Teile des Parthenons
deutlich verfallener als jener der Werke, die nach London gebracht wurden.

Lord Elgin konnte in Anbetracht dieser Vorkommnisse nicht zulassen, dass die Objekte mit
ihrer starken Bedeutung und ihremWert, durch das fehlende Interesse der Osmanen an der
griechischen Kultur, verloren gingen. Er behauptete zudem, dass das Osmanische Reich
eine längere Zeit in Griechenland weiterherrschen und somit die Zerstörung fortgesetzt
werden würde.237 Diese Aussage widerspricht aber den gleichen Aussagen Lord Elgins
wonach es sich bei der Entfernung der Werke um eine einmalige Möglichkeit handle (vgl.
Kapitel 3.2.3). Während des griechischen Unabhängigkeitskrieges (1821-1829) waren die
Marmorobjekte dann sowohl bei der Belagerung der Akropolis durch die Griechen im
Jahr 1821 als auch bei der Belagerung durch die Osmanen im Jahr 1828 starkem Beschuss
ausgesetzt.238 Lord Elgin war aus dieser Sicht somit ein Retter der Substanz von Teilen des
Parthenons. Sein ursprünglicher Plan war es nur Kopien anzufertigen. Nach den Berichten
Lusieris über den Zustand des Parthenons, änderte Lord Elgin diesen. Er nutzte die
Abhängigkeit des Osmanischen Reichs von Grossbritannien aus, um die Werke zu

”
retten“.

Mit Lord Elgins Entfernung der Werke, welche zur teilweisen Zerstörung des Parthenons
führte, konnte er die elementaren noch übrigen Objekte

”
retten“.

Dagegen spricht der
”
elginisme“. Dieser Begriff stammt aus dem Französischen und be-

schreibt den Akt des kulturellen Vandalismus. Er entstand aufgrund der zerstörerischen
Entfernung der Objekte aus dem Parthenon durch Lord Elgin und wird meist im Kon-
text von Entfernungen von Kulturgütern aus ihrer Umgebung, meist von armen zu rei-
chen Ländern, verwendet.239 Kritiker Lord Elgins argumentieren, dass der Abbau schwere
Schäden am Parthenon verursachte. Lord Elgins ursprüngliche Intention war nicht die
Rettung der Werke für Europa, sondern der Gebrauch als Privatsammlung und Dekorati-
on für sein neues Anwesen. Nur aufgrund seiner starken Verschuldung kam es zum Verkauf
der Werke an das British Museum und somit zum Zugang für die Öffentlichkeit. Während
der Zwischenlagerung in London litten die Objekte stark, da diese nicht vollständig abge-
deckt und nicht in Innenräumen gelagert wurden. Sie blieben über Winter draussen, Gras
wuchs auf ihnen und einige Objekte wurden gestohlen.

Die vor der Entfernung ersichtlichen Strukturen waren nach der Ankunft in London, we-
gen des Salzwassers, des Transports und der Lagerung, nicht mehr im gleichem Masse zu
erkennen.240 Von 1938 bis 1939 wurden die Parthenon-Objekte im British Museum uner-
laubterweise mit Stahlwolle gereinigt. Dies führte zu starken Schäden und zur teilweisen

235 Rana 2023.
236 St. Clair 1998, S. 96.
237 Merryman 2000, S. 47–48.
238 Rana 2023.
239 Elginism.com o. J.
240 St. Clair 1998, S. 281–285.
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Zerstörung der Oberfläche der Werke.241 Lord Elgin wollte die Werke auch aufgrund sei-
nes Nationalstolzes entfernen. Sonst wären diese seiner Ansicht nach durch die Franzosen
oder durch die Deutschen entfernt worden.242 Lord Elgin handelte somit eigennützig und
rücksichtslos gegenüber dem Parthenon und der griechischen Kultur. Mit der Entfernung
der Werke verletzte er den Substanzerhalt in zweifacher Hinsicht: Er beschädigte sowohl
den Parthenon als auch die entfernten Objekte physisch und durch die Entfernung aus
ihrer Sammlung, dem Parthenon, verletzte er die Zusammengehörigkeit der Werke.

Lord Elgins Entfernung der Werke kann aus der Sicht des Kulturgüterschutzes nicht ein-
deutig positiv oder negativ beurteilt werden. Zum einen ist klar, dass die Entfernung zu
starken Schäden am Parthenon führte, zum anderen wären sie heute im Parthenon sicher-
lich in einem deutlich schlechteren Zustand, als sie heute im British Museum anzutreffen
sind.

Die Argumente der Rettung der Werke überwiegen, wenn der Effekt des Schutzes im Bri-
tish Museum herangezogen wird. Diese waren aus Sicht des Substanzerhaltes unbestritten
vollständig vertretbar. Somit war die Entfernung gerechtfertigt.

Zum Substanzerhalt der Werke in der Gegenwart qualifizieren sich sowohl das British Mu-
seum wie auch das Akropolis Museum. Beide verfügen über die notwendige Infrastruktur,
das Wissen und die Methoden zur fachgerechten Lagerung und Ausstellung der Werke.
Um den Substanzerhalt zu vervollständigen, muss aber die Zusammengehörigkeit beachtet
werden, weswegen aus Sicht des Kulturgüterschutzes eine Zusammenführung der Objekte
zu befürworten wäre. Sowohl Grossbritannien als auch Griechenland haben in der Zeit, in
welcher die Objekte auf ihrem Staatsterritorium waren, grosse Schäden an den Objekten
zugelassen. Aus Sicht des Substanzerhaltes für die Gegenwart müssen die Objekte nach
Griechenland zurückgegeben werden.

3.3.5.1.2 Kulturelle Bindung im Fall

Für die Diskussion der kulturellen Bindung der Objekte müssen wiederum die unter-
schiedlichen Prinzipien auf den Fall angewendet werden (vgl. Kapitel 2.3.4.1.2).

Aus Sicht des allgemeinen Herkunftsprinzips haben die Werke eine kulturelle Bindung
mit dem Parthenon, dessen Bestandteile sie sind. Sie gehören zur griechischen und athe-
nischen Kultur und Identität. Dies zeigt sich in der Aussage der ehemaligen griechischen
Kulturministerin Melina Mercouri:

”
This is our history, this is our soul.“243

Diese Bedeutung überlagert sich mit dem Bestimmungsprinzip. Der Parthenon und dessen
Bestandteile wurden für das griechische Volk entworfen und stehen für die Blüte Athens
und dessen Errungenschaften. Diesen Wert haben sie auch weiterhin für das griechische
Volk. Aus dessen Sicht müsste eine Restitution und Rückgabe der Objekte erfolgen. Die
Bestimmung der Werke des Parthenons besteht ebenfalls in ihrer Zusammengehörigkeit.

Die
”
Elgin-Marbles“ haben auch für Grossbritannien eine Bedeutung erlangt. Im Rah-

men des Rezeptionsprinzips stehen die Werke für das britische Selbstverständnis und die

241 Neils 2001; Times Radio 2023, S. 252.
242 Merryman 2000, S. 46–47.
243 Merryman 1985, S. 24.
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eigene ehemalige Hegemonialstellung. Mit der Rückgabe der Werke würde diese Bindung
zu Grossbritannien verloren gehen oder zumindest stark eingeschränkt werden. Die Be-
deutung der Werke im British Museum kann im Kontext anderer Hochkulturen breiter
dargestellt werden als im Akropolis Museum.

Aus Sicht des Bedeutungsprinzips geht die Bedeutung der
”
Elgin-Marbles“ weiter als jene

für die griechische Bevölkerung allein. Der Parthenon steht für die Hochblüte und die
Errungenschaften Athens. Es handelt sich nicht nur um das griechische oder britische
kulturelle Erbe, sondern um das Erbe Europas.

Ohne die kulturelle Bindung von Werken verlieren diese ihren Wert und ihre Bedeutung.
Sowohl der Substanzerhalt als auch die Prinzipien der kulturellen Bindung sprechen für
eine Restitution und Rückgabe. Das allgemeine Herkunftsprinzip wie auch das Bestim-
mungsprinzip weisen eine sehr starke Bindung zum griechischen Volk auf. Die Bindung
zu Grossbritannien ist weniger stark ausgeprägt, da die Marmorobjekte für Grossbritan-
nien nicht von elementarer Bedeutung sind. Aus Sicht der kulturellen Bindung muss eine
Restitution und Rückgabe stattfinden.

3.3.5.1.3 Kultureller Wert im Fall

Der kulturelle Wert des Parthenons wie auch der
”
Elgin-Marbles“ würde stark anstei-

gen, wenn die Objekte zusammengeführt würden. Die griechische Bevölkerung misst den
Objekten des Parthenons einen höheren Wert bei als die britische Seite, weswegen der
kulturelle Wert der Objekte in Griechenland viel höher wäre.

Die primären Ziele des Kulturgüterschutzes sprechen klar für eine Restitution und Rück-
gabe der Werke. Bei einer Rückgabe würde die Substanz erhalten bleiben und durch
die Zusammenführung der Werke im Parthenon vervollständigt werden. Die kulturelle
Bindung würde sich verstärken. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass eine kulturelle
Bindung auch durch digitale Alternativen erreicht werden kann. Der kulturelle Wert würde
durch eine Wiedervereinigung der Objekte ebenfalls ansteigen.

3.3.5.2 Sekundäre Ziele

Die sekundären Ziele können die primären Ziele des Kulturgüterschutzes verstärken oder
ergänzen. Eine Zielkonkurrenz ist ebenfalls möglich. Sie werden im Folgenden wiederum
auf den Fall angewendet.

3.3.5.2.1 Wissenschaftliches Interesse

Das wissenschaftliche Interesse an den Objekten ist vielseitig und an beiden Orten aus-
geprägt. Für die Archäologie sind die Werke bedeutungsvoll, da sie über die Hochblüte
Athens sprechen. Die Friese haben Mythen, Legenden und Geschichten Athens eingemeis-
selt und können einen starken historischen Wert entfalten. Für die klassische Architektur
und den Hellenismus in Grossbritannien war der Einfluss der

”
Elgin-Marbles“ entschei-

dend.244 Für Kunstschaffende, naturalistische Zeichenstile und den Skulpturenbau sind
die Werke ebenfalls von Bedeutung.

244 Rana 2023.
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Fraglich ist, an welchem Ort die Werke ihre wissenschaftliche Bedeutung besser entfalten
können, im British Museum mit dem Vergleich der Hochkulturen (vgl. Kapitel 3.3.4) oder
im Akropolis Museum im Kontext Athens (vgl. Kapitel 3.3.2). Der Standort der Werke hat
einen Einfluss darauf, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse aus ihnen gezogen werden
können.

3.3.5.2.2 Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit

Für die Zugänglichkeit der Werke muss nicht zwingend der physische Zugang gewährleistet
werden. Es kann ausreichend sein, dass eine Kopie angefertigt wird oder die Werke digital
einsehbar sind. Das öffentliche Interesse ist an beiden Standorten vorhanden. In London
liegt dieses Interesse im Kontext verschiedener Sammlungen und im Vergleich unterschied-
licher Kulturen. In Athen ist dieses Interesse insbesondere an der eigenen Kultur und im
Zusammenhang zu Athen selbst vorhanden. Das öffentliche Interesse ist vielseitig. Zu
Bildungszwecken, aus touristischen oder künstlerischen Aspekten, ist der Standort der
Werke nicht entscheidend. Die Zugänglichkeit wie auch das öffentliche Interesse sind an
beiden Standorten in gleichem Masse gewährleistet. Es geht vielmehr um den Kontext, in
welchem sie ausgestellt werden.

3.3.5.2.3 Affektionsinteresse

Der Standort der Werke ist aus Sicht des Affektionsinteresses entscheidend. Die
”
Elgin-

Marbles“ und der Parthenon haben für die Griechen eine identitätsstiftende, emotionale
und symbolische Bedeutung. Diese steht im Kontext der griechischen Nation sowie der
Zerstörung und Beschädigung des Parthenons. Sie stellen das Symbol der griechischen
Einheit, Nation und das griechische Selbstverständnis dar.245 Das Interesse ist in Grie-
chenland allgemein akzeptiert. Es wird zudem durch die griechischen Regierungen vor-
angetrieben. Das Affektionsinteresse könnte durch die Restitution und Rückgabe erfüllt
werden. Die identitätsstiftende Rolle der Marmore würde sich vollständig entfalten.

Es kann auch argumentiert werden, dass die
”
Elgin-Marbles“ ein Affektionsinteresse des

British Museum hervorrufen. Die Bedeutung der Objekte ist im Museum aber nicht von
elementarer Bedeutung, sondern sind Ausstellungsstücke von vielen. Die Identität des
British Museum beruht nicht auf den Parthenon-Objekten, sondern aus allen Sammlungen
zusammen.

3.3.5.3 Was der Kulturgüterschutz für eine Restitution bedeutet

Für den vorliegenden Fall ist aus Sicht des Kulturgüterschutzes eine Rückgabe notwendig.
Der Substanzerhalt ist in beiden Ländern gegeben, aber für Griechenland spricht die Ein-
heit des Parthenons. Auch die kulturelle Bindung und dessen Prinzipien sprechen für eine
Restitution und Rückgabe. Die griechischen Interessen in Form der Herkunft, des Zwecks
des Parthenons überwiegen klar gegenüber den britischen Interessen der neuen Bedeutung.
Aus diesen beiden Zielen ergibt sich zudem ein stärkerer kultureller Wert des Parthenons,
wenn die

”
Elgin-Marbles“ zurückgeführt werden und der Parthenon vollständiger wird.

245 Schönenberger 2009, S. 57–58.
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Das wissenschaftliche und öffentliche Interesse sowie die Zugänglichkeit legen keinen Stand-
ort fest. Solange die Werke in öffentlichen Museen246 zugänglich sind, spielt der Standort
direkt keine Rolle. Vielmehr kann an den unterschiedlichen Standorten eine andere Be-
deutung aus den Werken herausgelesen werden.

Das Affektionsinteresse hingegen spricht klar für eine Restitution und Rückgabe. Die
Marmore als Teil des Parthenons haben einen elementaren symbolischen und identitäts-
stiftenden Charakter für Griechenland. Daraus folgt, dass sowohl aus Sicht der primären
als auch der sekundären Ziele des Kulturgüterschutzes eine Restitution und Rückgabe zu
befürworten ist.

3.3.6 Alternativen zu einer Restitution

Für den Fall sind aufgrund der unmöglich unmittelbaren Übertragung des Eigentums Al-
ternativen zu prüfen. Dazu bräuchte es eine Gesetzesänderung, welche durch die aktuelle
britische Regierung nicht beabsichtigt wird.247 Zu möglichen Alternativen zählen Aus-
tauschprogramme, Dauerleihgaben, Wanderausstellungen oder andere Möglichkeiten zur
Zirkulation der Werke.

3.3.6.1 Parthenon Project

Das Parthenon Project ist eine britische Initiative, die unter anderem durch den ehema-
ligen britischen Kulturminister, Lord Ed Vaizey, 2018 begründet wurde.248 Sie hat die
Wiedervereinigung der Objekte des Parthenons zum Ziel. Dies nicht durch eine direk-
te Übertragung des Eigentums auf den griechischen Staat, sondern durch ein cultural
partnership agreement zwischen dem British Museum und dem Akropolis Museum. Die
Initiative anerkennt die Rolle des British Museum als museum of the world, weswegen
ein Austausch von Werken stattfinden sollte. Das Akropolis Museum würde Werke glei-
chen einzigartigen Werts dem British Museum verleihen, welche dann dort ausgestellt
werden würden. Die

”
Elgin-Marbles“ würden in diesem Rahmen als Leihgabe an ihren

Ursprungsort zurückkehren und in deren Kontext ihre kulturelle Bedeutung entfalten.

Eine griechisch-britische Stiftung würde eingerichtet, welche langfristig Bildungs- und
Kulturprogramme finanziert. Diese würde sich insbesondere an die junge Bevölkerung in
beiden Ländern richten. Das Projekt verspricht eine Win-Win-Situation für beide Seiten,
welche mit dem British Museum Act von 1963 vereinbar wäre. Entscheidend ist bei diesem
Projekt, dass sich beide Seiten einigen, dass sie sich uneins sind (agree to disagree) und
die jetzige Ausgangslage für diesen Zweck hinnehmen.249

Bei dieser Alternative würde es sich somit in beide Richtungen um keine Restitution
und keine Rückgabe handeln, sondern um jeweilige Leihgaben. Dieses Projekt würde
somit den Austausch und die Rückkehr der Parthenon-Werke ermöglichen, jedoch ohne
die Übertragung des Eigentums zu vollziehen. Das Projekt wäre zudem abhängig vom

246 Da im vorliegenden Fall sicherlich kein Übergang in Privateigentum stattfinden wird, wurde dieses
Kapitel des Kulturgüterschutzes, welches im ersten Fall gebraucht wurde, nicht weiter diskutiert.

247 Fennell 2024.
248 Kakaounaki 2024.
249 The Parthenon Project o. J.
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Willen der beiden Museen und des gegenseitigen Vertrauens. Es kann ein Ansatz erkannt
werden, welcher aber nicht das Kernproblem löst.

3.3.6.2 Leihgaben

Das Parthenon Project ist eine spezifische Form der Leihgabe. Solche wären auch mit dem
British Museum Act von 1963 vereinbar, es müsste aber von griechischer Seite im Vor-
hinein das Eigentum des British Museum anerkannt werden, was bisher nicht realistisch
erscheint.

Unter der britischen Regierung von Keir Starmer kam es 2025 zu Verhandlungen mit
dem griechischen Premierminister. Es wird eine mehrjährige Leihgabe an Griechenland
verhandelt in Form eines Win-Win-Deals. Die Leihgaben würden während der Renovati-
onsarbeiten, welche in den nächsten Jahren im British Museum geplant sind, stattfinden.
Griechenland würde im Gegenzug wertvolle Werke an Grossbritannien ausleihen.250 Nach
der griechischen Auffassung war die Entwendung der Werke vollständig rechtswidrig.251

Deshalb gibt es an der Idee von Leihgaben Kritik, da diese den Eigentumstitel des Bri-
tish Museum bestätigen und eine Restitution dadurch unmöglich werden würde.252 Dieser
Plan von Starmer deckt sich weitgehend mit dem Parthenon Project, ist aber im Vergleich
zu diesem in Verhandlung.

Das British Museum zeigt sich offen für mögliche Leihgaben an das Akropolis Museum.
Es stellt aber fest, dass von griechischer Seite bisher keine Anfrage für eine Leihgabe
eingereicht wurde, sondern nur für die Restitution und Rückgabe.253 Nicholas Cullinan,
der aktuelle Direktor des British Museum, betont die Rolle des British Museum und
bekräftigt die Meinung des Museums, dass es keine Restitutionen geben werde. Zudem
wolle er keine Änderung des British Museum Act von 1963. Vielmehr sind Leihgaben
seiner Ansicht nach effektiver:254

”
Plans are taking shape. We’d love an innovative partnership with Greece
where we would lend things and they would lend things back, and we can
share knowledge and opportunity rather than debate ownership.“255

Er setzt sich für internationale Kooperation ein und betont die Wichtigkeit des Austau-
sches von Wissen und Gütern. Für ihn sind Leihgaben nur möglich, wenn diese beidseitig
erfolgen. Grundlage für diesen Austausch ist das gegenseitige Vertrauen.

Leihgaben scheinen auch für das Akropolis Museum möglich zu sein. Sie würden zur
Bildung und zur Förderung von Werten und Ideen der griechischen Kultur und ihren
Errungenschaften beitragen. Durch Leihgaben können Kollaborationen, der Dialog und
die Beziehungen zwischen Museen verbessert werden. Dies würde auch zu einem tief-
gründigeren Verständnis der Objekte führen.256

250 Wright u. a. 2024.
251 Times Radio 2023.
252 Wright u. a. 2024.
253 The British Museum o. J.(b).
254 Thomson 2025.
255 Thomson 2025.
256 Acropolis Museum o. J.
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3.3.6.3 Digitaler Zugang und Replika

Eine weitere Möglichkeit wäre ein digitaler Zugang zu den Werken. Die Geschichte, Be-
deutung und der Wert der Parthenon-Marmore könnte auf diese Art auch seinen Sinn
in Griechenland entfalten. Der Einsatz von Virtual-Reality wäre eine gangbare Lösung.
Dieser Gedanke könnte durch eine digitale Rekonstruktion des Parthenons, wie dieser vor
2500 Jahren ausgesehen hätte, weitergedacht werden. In Kombination mit Kopien der
Werke, welche bereits im Akropolis Museum in Form von Rekonstruktionen im Einsatz
sind, kann der Zugang erleichtert werden. Wo die Originalwerke verbleiben, ist aus dieser
Betrachtung nicht zentral.

In Grossbritannien existiert ebenfalls ein Vorschlag, dass die Parthenon-Objekte an das
Akropolis Museum restituiert und zurückgegeben werden sollten. In den heutigen Aus-
stellungsräumen der Marmorobjekte sollte dann ein Film über die Geschichte der

”
Elgin-

Marbles“ gezeigt werden, über deren Abbau, den Transport, die behutsame Lagerung
im British Museum und die Rückkehr der Werke in ihre Heimat.257 Mit diesen Mass-
nahmen könnte sich das British Museum als Museum zeigen, das globale Verantwortung
übernimmt. Gleichzeitig würde das Museum aber den Beginn vieler anderer Restitutions-
forderungen riskieren.

3.3.7 Präzedenzfälle von Restitutionen

Wie bereits erwähnt, besitzt nicht nur das British Museum
”
Elgin-Marbles“. Weitere Ob-

jekte befinden sich in Paris, München, Kopenhagen und Wien. Auch in den vatikanischen
Museen, in einem Museum in Palermo (Italien) und Heidelberg (Deutschland) befanden
sich bis vor wenigen Jahren ebenso einige der Objekte.

2006 entschied sich die Antikensammlung der Heidelberger Universität dazu, ihr Fragment
an Griechenland zu restituieren, aufgrund der Überzeugung, dass eine Zusammentragung
des Fragments mit dem Parthenon wissenschaftlich und kulturell notwendig sei.258 Es
handelte sich um die erste solche Restitution und Rückgabe der Objekte des Parthen-
ons.259

Auch aus dem Museum Antonino Salinas in Palermo ist ein Fragment 2022 nach Athen
zurückgekehrt. Es handelte sich zunächst um eine Leihgabe auf acht Jahre, welche inzwi-
schen durch eine zwischenstaatliche Vereinbarung zu einer Restitution führte.260

2023 liess Papst Franziskus die drei Fragmente des Parthenons, welche sich in den vati-
kanischen Museen befanden, restituieren und zurückgeben. Dies als Zeichen des Dialogs
und des Friedens.261

Diese drei Präzedenzfälle zeigen, dass Restitutionen von Parthenon-Objekten realisierbar
sind. Auch wenn die erfolgten Restitutionen nur wenige Fragmente umfassen, weisen sie
vielmehr einen symbolischen Charakter auf, der auch die bilateralen Beziehungen verbes-
sern kann.

257 Badawi 2012.
258 Beilharz 2023.
259 Der Spiegel 2006.
260 Acropolis Museum 2022; History Blog 2022.
261 Vatican News 2023.
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Das British Museum verfügt über einen weitaus grösseren Bestand, wobei eine Restitu-
tion und Rückgabe einen direkten Effekt durch eine wichtige fehlende Sammlung und
indirekt durch mögliche weitere Restitutionsforderungen haben würde, die das Museum
dem stärkeren Druck der Öffentlichkeit aussetzen würde.

3.3.8 Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

In Fall der Parthenon-Objekte im British Museum gibt es eine Vielzahl an Argumenten,
welche für und gegen eine Restitution und Rückgabe sprechen:

Für eine Restitution spricht die Bedeutung des Parthenons als Wahrzeichen des heutigen
und antiken Griechenlands. Es handelt sich um einen essenziellen Teil der griechischen
Identität. Aus der Betrachtung des Kulturgüterschutzes ist eine Restitution sinnvoll, da
durch die Wiedervereinigung aller Objekte am Parthenon und dem Akropolis Museum die
Substanz geschützt und die kulturelle Bindung und der kulturelle Wert gesteigert werden
würden. Die Kontextualisierung der Werke mit dem Parthenon, der Akropolis und Athen
würde durch die Ausstellung der Werke vor Ort verstärkt und könnte somit den Kunst-
und Bildungszweck erhöhen. Im Akropolis Museum wäre der Zugang für die Öffentlichkeit
und Wissenschaft gewährleistet. Hinzu kommt das starke Affektionsinteresse, welches von
Griechenland ausgeht. Lord Elgin hat mit seiner Entwendung der Werke diese vor einer
weiteren Zerstörung gerettet, wobei der Abbau selbst zerstörerisch war. Restitutionen
an den griechischen Staat sind derweil bereits erfolgt. Sie zeigen die Machbarkeit der
Rückkehr der Werke auf. Alternativen zu einer Restitution sind der falsche Ansatz, da das
Eigentum beim British Museum bleibt und das Kernanliegen nicht beachtet. Aus diesen
Gründen ist eine Restitution und Rückgabe der

”
Elgin-Marbles“ zu befürworten.

Gegen eine Restitution spricht die Rolle der Parthenon-Objekte als Weltkulturerbe. Des-
wegen ist eine Verteilung der Werke auf mehrere Museen sinnvoll und ermöglichst eine
breitere Zugänglichkeit. Der komplementäre Zugang und Wert der Ausstellungen im Bri-
tish Museum und im Akropolis Museum führen zu einem differenzierteren Verständnis des
antiken Griechenlands. Das British Museum als Museum of all humanity ist dabei ent-
scheidend. In diesem Museum können Werke verschiedenster Hochkulturen betrachtet,
kritisch analysiert und verglichen werden, frei von

”
kulturellem Nationalismus“.

Die
”
Elgin-Marbles“ haben in London eine neue Bedeutung erhalten, die mit einer Re-

stitution geschwächt würde. Eine Restitution würde die Rolle des British Museum als
Weltmuseum gefährden, da sie einen Präzedenzfall für andere mögliche Restitutionsforde-
rungen verursachen könnte. Aus diesen Gründen sind aus dieser Sicht auch Alternativen
zu Restitutionen zu prüfen. Eine Eigentumsübertragung wäre ohne Gesetzesänderung
unmöglich. Die Leihe der Parthenon-Marmoren wäre denkbar im Gegenzug zu Leihgaben
anderer griechischer Kulturgüter. Ferner kann ein digitaler Zugang zusammen mit Repli-
ka für das Akropolis Museum ermöglicht werden. Eine Restitution und Rückgabe ist auf
Grundlage dieser Überlegungen nicht notwendig.

Auch in diesem Fall geht es um eine Abwägung. Die Arbeit favorisiert die Argumente
für eine Restitution, da die Wiedervereinigung der Werke und die damit einhergehen-
de kulturelle Bindung wie auch der kulturelle Wert der Parthenon-Marmore gestärkt
werden. Austausche und Leihgaben von Werken sind zwingend als Überbrückungs- und
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Ergänzungsmassnahmen zu prüfen, denn beim Parthenon und den
”
Elgin-Marbles“ han-

delt es sich nicht nur um nationales Kulturerbe Griechenlands, sondern um das Erbe der
ganzen Menschheit. Eine Restitution und Rückgabe der

”
Elgin-Marbles“ muss deshalb

nach der Abwägung in dieser Arbeit aus Sicht des moralisch-ethischen Aspekts erfolgen.

3.4 Durchsetzung

Eine Durchsetzung der Restitution und Rückgabe gestaltet sich im vorliegenden Fall als
äusserst schwierig, da die Faktenlage sehr unklar ist. Aus rechtlicher Sicht ist trotz der
Verstösse gegen das Firman und aufgrund der Billigung der Ausfahrt der Schiffe mit
den Marmoren das Eigentum rechtmässig an Lord Elgin und schliesslich an das British
Museum gelangt. Die Diskussion einer Durchsetzung ist spekulativ, weswegen hier nur die
relevanten Hindernisse, Anspruchsgrundlagen und Möglichkeiten diskutiert werden. Falls
der griechische Staat das British Museum auf zivilrechtlichem Wege verklagen wollte,
würden sich einige Probleme ergeben: Die Klagefrist von sechs Jahren ist bereits seit
geraumer Zeit verstrichen und wurde nie genutzt. Der British Museum Act untersagt
die Eigentumsübertragung von Kulturgütern. Zudem existieren bereits Präzedenzfälle,
welche bestätigen, dass moralisch-ethische Verpflichtungen den British Museum Act von
1963 nicht übersteuern können.

Für eine Restitutionsklage müsste zudem eine Anspruchsgrundlage bestehen, welche aus
rechtlicher Sicht schwer nachzuweisen ist. Eine Möglichkeit wäre der Verstoss gegen das
Firman beziehungsweise das Ausbleiben eines originalen Firmans, welches die Entfernung
genehmigte. Diese Anspruchsgrundlage ist jedoch vage und das Verhalten des Osmani-
schen Reiches spricht dagegen. Für eine Klage und einen Rechtsfall bräuchte es eine Klage
vor einem Gericht, welches sich als zuständig erklären und das anzuwendende Recht be-
stimmen müsste. Ob es überhaupt zu einer forcierten Durchsetzung kommt, ist unwahr-
scheinlich, da eine solche in diesem Fall bereits deutlich früher erfolgen hätte sollen.

Realistischer wäre eine freiwillige Restitution auf Initiative des British Museum in Zusam-
menarbeit mit dem britischen Staat. Eine Restitution wäre dann erst mit einer Änderung
des British Museum Act von 1963 möglich. Es handelt sich letztlich um eine politische
Entscheidung.

3.5 Fazit für den Parthenon-Objekte-Fall

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Abbau der Werke nicht der Geneh-
migung des Sultans im Firman entsprach. Lord Elgin verstiess mit dem Abbau der mit dem
Parthenon fest verbauten Objekten und der damit verbundenen erheblichen Beschädigung
des Parthenons gegen die im Firman gestellten Bedingungen. Sein ursprüngliches Ziel war
lediglich die Anfertigung von Kopien und Skizzen, nicht aber der Abbau ganzer Skulpturen
und Friese. Er nutzte die Schwäche des Osmanischen Reichs und dessen Interesse an guten
Beziehungen zu Grossbritannien aufgrund der Angst eines französischen Angriffs aus, um
die Objekte zu entfernen. Dafür bestach und drohte er den zuständigen lokalen Behörden
Athens. Die nachträgliche Billigung von Lord Elgins Verhalten und der Ausfuhr führt zur
Schlussfolgerung, dass die Übertragung des Eigentums rechtens war. Im vorliegenden Fall
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ergeben sich Restitutionshindernisse durch die Verjährung einer möglichen zivilrechtlichen
Klagefrist seitens Griechenlands, durch das Veräusserungsverbot des British Museum Act
von 1963, durch Präzedenzfälle abgelehnter Restitutionen sowie durch die Beweislast. Das
Soft Law hat nur eine unterstützende Wirkung auf die Forderungen Griechenlands. Aus
rechtlicher Sicht muss aber keine Restitution und Rückgabe erfolgen.

Die moralisch-ethischen Aspekte sprechen sowohl für als auch gegen eine Restitution. Aus
Sicht des Kulturgüterschutzes ist eine Rückgabe der Werke für die Wiedervereinigung,
die kulturelle Bindung und den kulturellen Wert der

”
Elgin-Marbles“ und des Parthenons

zu befürworten. Gegen eine Restitution sprechen die Rolle des British Museum als Welt-
museum, die Zugänglichkeit der Werke aufgrund ihrer Rolle als Weltkulturerbe sowie die
Bedeutung der Werke für Grossbritannien. Alternativen zu einer Restitution sind eben-
falls zu prüfen. Sie können als Überbrückungsmassnahmen dienen oder permanent sein.
Nach einer Abwägung der Argumente muss eine Restitution und Rückgabe aus moralisch-
ethischer Sicht stattfinden, da die kulturelle Bindung und identitätsstiftende Rolle der
Parthenon-Objekte in Griechenland weitaus ausgeprägter ist als in Grossbritannien.

Eine forcierte Durchsetzung auf rechtlichem Weg scheint für den Fall sehr schwer zu sein.
Die Restitutionshindernisse müssen auch überwunden werden, was in naher Zukunft nicht
realistisch erscheint.

Somit ergibt sich für den Fall kein klares Bild, was dazu führt, dass eine Restitution bis
auf Weiteres nicht erzwingbar ist, sondern nur aufgrund von Freiwilligkeit und Änderung
des British Museum Act erfolgen kann. Die Argumentationen auf beiden Seiten bleiben
entsprechend unverändert.

”
[The] Parthenon sculptures were legally exported from their country of origin. The title

of the British Museum to the Marbles is unimpeachable.“ 262

Lord Inglewood (Governor spokesman), House of the Lords 17. Februar 1996

”
You must understand what the Parthenon Marbles mean to us. They are our pride.

They are our sacrifices. They are the supreme symbol of nobility. They are a tribute to
democratic philosophy. They are our aspiration and our name. They are the essence of

Greekness.“ 263

Melina Mercouri, griechische Kulturministerin (1981-1989 sowie 1993-1994)

262 St. Clair 1998, S. 341.
263 Dassin o. J.



4 Gemälde des Klosters Sijena im
MNAC

4.1 Ausgangslage

Abbildung 13 : Aufnahme des Klosters von der Seite im April 2021264

Das Real Monasterio de Santa Maŕıa de Sijena (vgl. Abbildungen 13 und 15) in der
Provinz Huesca in der Region Aragonien (Spanien) wurde 1188 durch die Königin Sancha
de Aragón als Erziehungs- und Rückzugsort für Frauen des Königshauses und des Adels
Aragoniens gegründet. Im 13. Jahrhundert entstanden die Gemälde in der sala capitular
(nachfolgend Kapitelsaal) des Klosters, welche über die Bögen und Wände des Saals
gemalt wurden. Der Kapitelsaal ist eines der Hauptelemente in Klöstern. Dort wurde
über die Regeln des Klosters diskutiert, die korrekte Ausführung von Bräuchen geprüft,
und Weihegelübde abgelegt. Im Saal wurden die Kapitel der Gründungsverfassung des
Klosters vorgelesen, von wo auch dessen Name kommt.265 Im Kapitelsaal befanden sich die
romanischen Malereien, welche zu den detailreichsten und feinsten des Klosters gehören
(vgl. Abbildung 14). Die ältesten der Werke sind bis auf 1220 zu datieren.266 Die Malereien
zeigen Ausschnitte des Alten und Neuen Testaments.267 Im Verlauf der Jahrhunderte
kam es zu Überschwemmungen und Kriegen. Das Kloster verlor an Bedeutung und musste
zahlreiche Werke für das Überleben verkaufen. Aufgrund der Überschwemmungen und der
Feuchtigkeit, welche von einem unter dem Kloster durchfliessenden Bach ausging, nahmen
die Werke Schäden an. Als Napoleons Truppen 1808 in Aragonien einmarschierten, wurde
das Kloster weiter geplündert.

264 Eigene Aufnahme 2021.
265 Glosario Arquitectónico o. J.
266 Objetivo Aragón TV 2023.
267 Palacios Sánchez 1994, S. 92.
268 Sánchez o. J.
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Abbildung 14 : Aufnahme des Kapitelsaals im Kloster Sijena,
1936 vor der Plünderung und Brandstiftung268

1923 wurde das Kloster durch König Alfonso XIII. zu einem Monumento Nacional (na-
tionalen Monument) deklariert, um das Kloster und die darin enthaltenen Objekte vor
weiteren Entfernungen zu schützen. Anfangs des Spanischen Bürgerkrieges (1936-1939)
wurde das Kloster von Anarchisten besetzt, geplündert und angezündet. Ein Grossteil
der Kunstwerke und religiösen Gegenstände wurde durch die Flammen vernichtet.

Im selben Jahr liess Josep Gudiol, der Konservator der Regionalregierung Kataloniens, die
Objekte aus dem Kloster entfernen. Die Malereien an den Bögen des Kapitelsaals wurden
mithilfe der Technik des Strappo269 herausgelöst. Alle Objekte des Klosters wurden 1940
nach einer Restauration für die konservatorische Lagerung nach Lérida und Barcelona ge-
bracht. Die anderen Objekte befinden sich seither im Museu Nacional d’Art de Catalunya,
kurz MNAC, und werden dort ausgestellt.270

1961 gestattete die nationale Dirección de Bellas Artes (Denkmalschutzbehörde) den wei-
teren Abbau der Werke, ohne Eigentumsübertragung, durch das MNAC, aber mit der
expliziten Bedingung, dass diese nach der Restauration in ein Museum in Aragonien ge-
hen sollten.271

1983, 1992 und 1994 wurden 97 Objekte durch den Orden de San Juan de Jerusalén (Mal-
teserorden) an das MNAC und die Diozöse von Lérida verkauft. Davor waren die Objekte
bereits für die konservatorische Lagerung in den Museen in Barcelona und Lérida gewe-
sen. 1995 wechselte das Kloster vom Bistum Lérida in Katalonien zum Bistum Barbastro-
Monzón in Huesca (Aragonien).272 Dadurch kamen 111 Pfarreien unter die Verwaltung
Aragoniens. Politisch waren diese bereits unter der Verwaltung Aragoniens gewesen, nun
kamen sie auch kirchlich unter die Verwaltung Aragoniens. Zwei Jahre später, 1997, klagte
Aragonien gegen den Verkauf der 97 Objekte und der Wandmalereien. Die Klage wurde
erst 1997 eingereicht, da davor ein Kompetenzenkonflikt aufgrund der Zugehörigkeit der
Pfarreien zu Lérida bestand. Lérida gehört zur Region Katalonien, weshalb Aragonien zu

269 Die Technik des Strappo dient zur Ablösung von Wandmalereien. Dabei wird ein starker Leim auf
die Oberfläche aufgetragen und mit Leinwand und Stoff überdeckt. Nach vollständiger Trocknung
wird die Schicht mit den Pigmenten abgezogen und auf einen neuen Träger gespannt (Universität
Zürich o. J.).

270 DARA Sigena Virtual o. J.; Rivero 2025.
271 DARA Sigena Virtual o. J.; Rivero 2025.
272 DARA Sigena Virtual o. J.
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Abbildung 15 : Landkarte Spaniens mit der Lage des Klosters Sijena und des MNAC
sowie den beiden betroffenen Regionen274

diesem Zeitpunkt keine Klage durchführen konnte. Die 44 Objekte, welche sich in Lérida
befanden, wurden 2017 nach einem Gerichtsurteil durch ein hohes Polizeiaufgebot und
unter kurzzeitiger Aufhebung der Autonomie Kataloniens auf Grundlage der spanischen
Verfassung forciert nach Sijena zurückgebracht.273

2014 forderte die Regionalregierung Aragoniens im Auftrag der Gemeinde Villanueva de
Sijena die Rückgabe der 53 Objekte sowie der Malereien des Kapitelsaals. 2016 ord-
nete ein erstinstanzliches Gericht in Huesca, der Provinz, in der das Kloster liegt, die
Rückgabe dieser Güter an die ursprünglichen Eigentümer, die Comunidad de Religiosas
del Real Monasterio de Sijena (die religiöse Körperschaft des Klosters Sijena), an. Dies
nachdem die Regionalregierung Aragoniens im Auftrag der Gemeinde Villanueva de Si-
jena eine Klage eingereicht hatte. 2016 wurden dann die 53 Objekte aus dem MNAC
zurückgegeben.275 Die Wandmalereien verblieben jedoch im MNAC. Die Regionalregie-
rung Kataloniens intervenierte und bezeichnete das Urteil als

”
Unfug“ und positionierte

sich als Gegenpartei im Konflikt. Sie betonte, dass sie alle legalen Wege nutzen würde, um
die Rückgabe zu verhindern.276 So wurde aus der Rückgabe der Kulturgüter ein Konflikt
zwischen den Nachbarregionen Aragonien und Katalonien. Im Mai 2025 bestätigte das
oberste Gericht Spaniens, das Tribunal Supremo, die beiden vorhergehenden Urteile. Das
Urteil ist abschliessend und kann nicht mehr weitergezogen werden.277

Das Kloster war seit seiner Gründung durch den Malteserorden verwaltet worden, bis die
letzten Nonnen das Kloster 1970 verliessen und nach Valldoreix in ein anderes Kloster
nach Katalonien wechselten. In den 1980er Jahren bis 2021 war das Kloster durch den
Orden von Bethlehem bewohnt. Seit 2021 steht es leer.278 In diesem Fall steht noch die
Durchsetzung des Urteils an, welche aber durch das MNAC, wegen möglicher Schäden, die
während des Transports anfallen könnten, zu verhindern versucht wird. Der Kapitelsaal
(vgl. Abbildung 16) wurde renoviert und steht bereit für die Malereien.

273 Gómez Ruiz 2017.
274 Deberes y recursos educativos o. J.
275 Alós u. a. 2016.
276 Alós u. a. 2016.
277 DARA Sigena Virtual o. J.; Europa Press Nacional 2025.
278 Objetivo Aragón TV 2023.
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Abbildung 16 : Kapitelsaal des Klosters Sijena, restauriert ohne
Malereien, 25. April 2025279

4.2 Rechtliche Aspekte

Für die Malereien des Klosters Sijena im MNAC gibt es eine Reihe von Parteien, die in
den Prozess involviert sind. Diese werden im nächsten Abschnitt bezeichnet. Anschliessend
werden die rechtlichen Grundlagen dargelegt.

4.2.1 Involvierte Parteien

4.2.1.1 Gemeinde Villanueva de Sijena

Die Gemeinde Villanueva de Sijena ist die Gemeinde, auf deren Gebiet sich das Kloster
befindet. Die Gemeinde und deren Einwohner haben ein berechtigtes Interesse an der
Rückkehr der Werke. Sie haben die gewaltsame Plünderung sowie die beiden Entfernungen
1936 und 1961 teilweise miterlebt.

4.2.1.2 Regionalregierung Aragoniens

Das Kloster liegt in der Region Aragonien. Aragonien ist im Rahmen der Autonomie
der Regionen für die Kultur in der Region verantwortlich. Das Kloster ist seit seiner
Gründung 1118 Eigentum der Comunidad de Religiosas del Real Monasterio de Sijena.
Diese Körperschaft gehört dem Malteserorden an. Kulturgüter werden in Spanien jeweils
durch die Regionen verwaltet. Dies geschieht über die Direktion für Kulturerbe der jewei-
ligen Region, hier derjenigen Aragoniens. Die nationale Direktion wird nur einbezogen,
wenn die Güter exportiert werden sollen oder es sich um nationale Museen handelt.280 Die

279 Eigene Aufnahme 2025.
280 Ministerio de Cultura de España o. J.
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Regionalregierung ist zudem für die Debatte zuständig, da es sich primär um das Kul-
turerbe Aragoniens handelt und sich die Regionalregierung Kataloniens in den Konflikt
eingemischt hat. Eine Verhandlung auf gleicher Ebene scheint hierbei sinnvoll.

4.2.1.3 Comunidad de Religiosas del Real Monasterio de Sijena

Der Malteserorden, welcher das Kloster zwischen 1118 und 1970 bewohnte, ist nicht direkt
Eigentümer des Klosters Sijena. Als Eigentümerin ist im Grundbuch von Huesca, der
Provinz, in welcher das Kloster liegt, die Comunidad de Religiosas del Real Monasterio
de Sijena hinterlegt. Dabei handelt es sich nicht direkt um den Orden, sondern um eine
juristische Person, eine Körperschaft, welche über das Eigentum verfügt. Diese juristische
Person ist perpetua, auf Dauer angelegt. Die Körperschaft wird nur aufgelöst, wenn dies
ausdrücklich durch den Heiligen Stuhl angeordnet wird oder sobald die Körperschaft 100
Jahre vollständig inaktiv war. Dies ist so im Kanonischen Recht festgelegt.281

4.2.1.4 Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)

Das MNAC ist neben der Gemeinde Villanueva de Sijena die zentrale Partei im vorliegen-
den Fall, da sich die Malereien in ihm befinden. Das Museum ist zudem von Bedeutung,
da es die Kulturgüter Kataloniens grösstenteils vereint.

4.2.1.5 Regionalregierung Kataloniens

Die Regionalregierung Kataloniens ist ebenfalls durch die Verwaltungsaufgaben der Direk-
tion für Kulturerbe für die Kulturgüter in ihrem Gebiet zuständig. Die Regionalregierung
hat sich hierbei im Konflikt positioniert.

4.2.2 Gesetzliche Grundlagen

Es stellt sich zunächst die Frage, welches Recht während eines Bürgerkrieges anwendbar
ist. Zwischen 1931 und 1936 war Spanien eine Republik. Mit dem Ende des Spanischen
Bürgerkriegs 1939 kam es zu einer autoritären Diktatur unter Francisco Franco. Mit dem
Tod Francos 1975 kam es unter dem Spanischen König Juan Carlos I. zu einem Übergang
zu einer konstitutionellen Monarchie, wie sie heute existiert.

Neben der Frage des Rechts während der Staatsform stellen sich die Fragen, ob die Entfer-
nung der Werke rechtens war, und ob die Durchführenden der Entfernung zu dieser befugt
waren. Wem gehörte das Kloster zu diesem Zeitpunkt, und wer hatte die Verfügungsrechte,
die religiöse Gemeinschaft oder die Region Aragonien? Fand eine Eigentumsübertragung
an das MNAC statt? Für die internationalen Abkommen, die zu diesem Zeitpunkt bereits
bindend waren, wird auf Kapitel 2.2.2 verwiesen. Auch bei diesem Fall ist das Prinzip
der Intertemporalität (tempus regit actum) zu beachten (vgl. Kapitel 2.2.1.). Die Fragen
werden beantwortet, indem zunächst die Klassifizierung des Klosters zum Zeitpunkt der
Entwendung bestimmt wird. Anschliessend werden die Urteile im Zusammenhang mit den

281 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 6, 29–30.
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Malereien des Kapitelsaals vorgestellt. In diesem Fall werden direkt die Urteile verwendet,
da eine weitere Auswertung anderer Rechtsquellen für die Beantwortung des Falles nicht
sinnvoll wäre.

4.2.2.1 Wechsel der Staatsform

Im Verlauf des vorliegenden Falles kam es zu zwei Wechseln der Staatsform. Vor der Ent-
fernung der Werke 1936 war Spanien eine Republik, welche nach dem Bürgerkrieg 1939
durch eine Diktatur ersetzt wurde. Diese Diktatur übernahm die Gesetze der Republik
in Bezug auf den Schutz von Kulturgütern. Mit dem Übergang zu einer konstitutionel-
len Monarchie und der neuen Verfassung von 1978 kam es nicht zu starken Änderungen
der Gesetze betreffend Kulturerbe. Die Gesetze sind teilweise weiterhin gültig oder wur-
den durch neue Gesetze abgelöst, welche aber Übergangsbestimmungen enthalten, die
die ursprünglichen Bezeichnungen und Kulturgüter schützen. Auf diese Gesetze wird im
Folgenden eingegangen.

4.2.2.2 Real decreto-ley vom 28. März 1923 zum Nationalmonument

Das Kloster Sijena wurde am 28. März 1923 durch ein königliches Dekret (Real decreto-
ley) von Alfonso XIII. zu einem Nationalmonument erhoben. Als Monument wurde das
ganze Kloster betrachtet. Der Kapitelsaal wird explizit als Teil des Monuments bezeich-
net. Dadurch wurde das Kloster unter staatlichen Schutz gestellt und Inspektionen durch
die Provinzkommission für historische und künstlerische Denkmäler unterstellt. Die Er-
nennung zum Nationalmonument wurde zudem im Grundbuch vermerkt.

So wurde der Kapitelsaal des Klosters in der Begründung des Dekrets wie folgt beschrie-
ben:

”
Der Kapitelsaal, gelegen zwischen dem Kreuzgang und dem nördlichen Quer-
hausarm, ist vor allem bemerkenswert durch seine Einfassung mit Bögen und
mit Schnitzwerk im Mudéjar-Stil282 sowie durch die reiche gemalte Dekoration
mit schönen Ornamenten, Allegorien und Darstellungen aus dem Leben Jesu
an den Wänden, ausgeführt – wie man annimmt – von sizilianischen Künstlern
in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts; weshalb dieser Saal insgesamt als
ein kostbares Kunstwerk gilt.“283

Das Dekret betont die künstlerische und religiöse Bedeutung der Malereien im Kapitelsaal
als Teil des Klosters.

4.2.2.3 Real decreto-ley vom 9. August 1926 über den Schutz, die Erhaltung und
Mehrung des künstlerischen Reichtums

Das Gesetzesdekret definiert in Artikel 1 das nationale Kulturgut als alle beweglichen und
unbeweglichen Güter, welche zum Erhalt der Nation aus kulturellen oder künstlerischen

282 Der Mudéjar-Stil ist eine Kunst- und Architekturrichtung, welche islamische Dekorations- und Hand-
werkstechniken mit christlichen Bauformen kombiniert (UNESCO o. J.[d]).

283 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016; Sijena o. J. S. 7–8.
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Gründen würdig sind. Diese stehen unter dem Denkmalschutz des Staates. In Artikel
2 litera a werden alle Denkmäler und Teile davon, welche sich auf spanischem Ter-
ritorium befinden, als nationale Kunstschätze behandelt. Dafür mussten sie zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung des Gesetzes ein historisches, künstlerisches, architektonisch-
künstlerisches oder nationales Monument sein. Diese befinden sich im Eigentum des Zen-
tralstaates, der Regionen, der Provinzen oder der öffentlichen oder privaten Körperschaften.
Der Begriff der unbeweglichen Sache wird in Artikel 4 des genannten Gesetzes präzisiert.
Damit gemeint sind Gegenstände oder Bestandteile davon, welche untrennbar mit dem
Gebäude oder Teilen davon verbunden sind. Dies auch wenn die Entfernung und Trennung
möglich wäre, aber dadurch die historische oder künstlerische Bedeutung des unbewegli-
chen Gutes, dem sie angehören, beeinträchtigt würde.284

Die Entfernung, Beschädigung als auch Arbeiten an den Monumenten sind in den Arti-
keln 8, 9 und 11 vollständig untersagt. Dringend notwendige Eingriffe, die im vorherge-
henden Satz genannt wurden, dürfen nur mit expliziter Genehmigung des Ministeriums
für öffentliche Bildung und Schöne Künste durchgeführt werden. Dieses Ministerium exis-
tiert in dieser Form nicht mehr, es kann aber das nachfolgende Ministerium für Kultur
bezeichnet werden.285

Durch die Einstufung als Nationalmonument wurden alle Teile des Klosters und Malereien
an den Wänden als integrale Teile des Klosters betrachtet und somit als Teil des natio-
nalen Kulturschatzes der unbeweglichen Güter. Der Verkauf und jegliche Entwendung
von Objekten aus dem Kloster ist somit rechtswidrig. Ausgenommen bleiben dringend
notwendige Eingriffe mit expliziter Genehmigung.

4.2.2.4 Ley del Patrimonio Histórico-Art́ıstico Nacional vom 10. Dezember 1931

Dieses Gesetz verbietet in Artikel 1 die Veräusserung von unbeweglichen Objekten, welche
älter als 100 Jahre sind und künstlerischer, historischer oder archäologischer Bedeutung
sind. Eine Veräusserung bedarf der Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde in
Form einer öffentlichen Urkunde. In Artikel 11 ist geregelt, dass in keinem Vertrag eine
Veräusserung durch Schenkung oder andere unentgeltliche Übertragung wie auch nicht in
einem entgeltlichen Geschäft erfolgen darf.286 Das Kloster Sijena fällt unter diese Schutz-
bestimmung. Ein Verkauf oder eine Schenkung ist demnach nicht möglich.

4.2.2.5 Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes vom 27. Mai
1931

Im ersten Artikel dieses Dekrets wird der Dirección de Bellas Artes, der Denkmalschutz-
behörde, die Kompetenz gegeben, die Entfernung von Kunstwerken, welche sich in Gefahr
der Zerstörung oder des Verlusts befinden, anzuordnen. Die Werke müssen dann nach Ar-
tikel 2 in ein Provinzmuseum gebracht werden oder, wenn dies nicht möglich ist, in ein
Nationalmuseum. Die Dirección de Bellas Artes ist zuständig für die Erhaltung, Doku-
mentation und Erforschung des kulturellen Erbes Spaniens, wie auch für die Verwaltung

284 Gaceta de Madrid 1926, S. 4–8.
285 Gaceta de Madrid 1926, S. 4–8.
286 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 29.
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von Museen, Archiven und historischen Stätten.287 Das Dekret von 1931 war bis zur
Ablösung durch das nachfolgende Gesetz von 1985 gültig.

4.2.2.6 Ley del Patrimonio Histórico Español vom 25. Juni 1985

Der Schutz, die Anerkennung und der Erhalt des Kulturerbes für künftige Generationen
ist das Ziel dieses Gesetzes.288 Alle Güter, welche bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
geschützt waren, tragen seit dem Inkrafttreten den Namen des Bien de Interés Cultu-
ral (BIC), Kulturgut mit öffentlichem Interesse. Artikel 14 des Gesetzes übernimmt die
Formulierung des Gesetzesdekrets von 1926 wortgleich in Bezug auf die Einheit und die
Untrennbarkeit des unbeweglichen Gutes. Artikel 18 verbietet die Zerstörung und Entfer-
nung jeglicher Teile eines unbeweglichen BIC. Die Genehmigungspflicht für jegliche wird
in Artikel 19 Absatz 1 festgelegt.289 Dieses Gesetz löst das königliche Gesetzesdekret von
1926 wie auch das Dekret von 1931 ab und ergänzt diese.

4.2.3 Die Entfernung der Wandmalereien

Zunächst werden die Ereignisse detailliert wiedergegeben. Darauf folgt die rechtliche Beur-
teilung. Für die folgenden Abschnitte wird auf das Gerichtsurteil des Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Huesca vom 4. Juli 2016 Bezug genommen. Die
Entfernungen fanden grösstenteils 1936 statt. 1961 wurden weitere Teile, die unter einer
Kalkschicht geschützt waren und deshalb während des Brandes keinen Schaden nahmen,
entdeckt und entfernt.

4.2.3.1 Die Vorkommnisse im Detail

Die Entfernung von 1936 fand ohne Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde und
ohne Zustimmung der religiösen Körperschaft, welche das Kloster bewohnte, statt. Die
Entfernung war somit gemäss Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes von 1931 rechtswidrig. Auch wenn die Dirección de Bellas Artes die Entfernung der
Werke nicht autorisierte, genehmigte sie den Transport nach Barcelona, damit die Re-
staurierungsarbeiten an den Werken vereinfacht werden konnten. In Barcelona wurden
die Malereien in die Casa Amatller gebracht, welche in ein Restaurierungsgebäude um-
gewandelt wurde. Als die Restaurationsarbeiten beendet waren, gingen die Objekte 1940
ins MNAC.

1941 forderte der Verwaltungsvorsteher der Provinz Huesca die Rückgabe der Werke bei
der Dirección de Bellas Artes. Diese verneinte die Rückgabe, solange nicht die Zukunft
des Klosters bestimmt wurde. Dieses lag seit der Plünderung durch die Anarchisten 1936
als Ruine vor.

Die Dirección de Bellas Artes bestimmte 1951, dass die Wandmalereien unter der Obhut
Huescas stünden:

287 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 21.
288 Bolet́ın Oficial del Estado 1985, S. 1.
289 Bolet́ın Oficial del Estado 1985, S. 3.
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”
Alle diese Werke [die Malereien] bleiben unter der Obhut der Provinzver-
waltung von Huesca, bis sie – nach der Restaurierung des Klosters – dorthin
überführt werden, um in der Kirche und im Kapitelsaal aufbewahrt und zur
Ausstattung verwendet zu werden.“

Trotz der Entscheidung, dass die Werke unter der Obhut der Provinz Huesca (Aragoni-
en) stehen, verblieben die entwendeten Objekte in Barcelona (Katalonien). Dies geschah
ebenfalls aufgrund der fehlenden Rückforderung durch die Eigentümerin, die religiöse
Körperschaft Sijenas.

1961 fragte das MNAC bei der Denkmalschutzbehörde an, ob die verbleibenden Wandma-
lereien im Kloster Sijena, welche bis zu diesem Zeitpunkt unter einer Kalkschicht geschützt
waren, abgenommen werden dürften. Die Denkmalschutzbehörde willigte unter der Be-
dingung ein, dass die Werke bis zur Rückkehr ins Kloster in Huesca oder Zaragoza, der
Hauptstadt der Region Aragonien, gelagert werden müssten.

Das Gerichtsurteil von 2016 hält fest, dass es nie einen offiziellen Vertrag für eine Leihgabe
der Malereien durch die religiöse Körperschaft an das MNAC gab.

1971 schlossen die vier letzten Nonnen des Klosters Sijena nach dem Wechsel zum Kloster
in Valldoreix einen Schenkungsvertrag mit diesem ab, in welchem sie alle beweglichen
und unbeweglichen Güter Sijenas an die Gemeinschaft Valldoreix übertrugen. Diese Ge-
meinschaft schliesst 1992 einen Leihvertrag mit der Regionalregierung Kataloniens ab, in
welchem die Malereien auf unbestimmte Zeit der Region verliehen wurden.290

4.2.3.2 Die rechtliche Beurteilung der Vorkommnisse

Aus rechtlicher Sicht hat der Aufenthalt der Werke im MNAC keine rechtliche Grundlage
mehr. Der Transport nach Barcelona war durch die Dirección de Bellas Artes gestattet
worden, aber nur für die Restaurierung in der Casa Amatller. Die Ausstellung der Werke
im MNAC war nie vorgesehen, sondern lediglich die konservatorische Lagerung. Nach dem
Código Civil (CC), dem spanischen Zivilgesetzbuch, wird die Hinterlegung von Objekten
(depósito) als Verpflichtung zur Lagerung und Rückgabe dieser gesehen. Ferner ist die
Verwendung des Objekts nicht gestattet, da es sich beim Vertrag primär um eine Hinter-
legung handelt (Art. 1758 CC).291 Die Hinterlegung eines unbeweglichen Gutes scheint
hierbei fragwürdig, da die Malereien als Teil eines unbeweglichen Gutes gelten. Im vorlie-
genden Fall scheint aber die Anwendung des

”
depósito“ sinnvoll, da die Merkmale einer

Hinterlegung gegeben sind.

Das MNAC hatte somit den Besitz in precario. Der Besitz in precario ist im spanischen
Recht durch Richterrecht entstanden und wurde durch das oberste Gericht als Besitz
einer fremden Sache ohne Rechtsgrund, unentgeltlich, allein durch die Duldung des Ei-
gentümers definiert. Der Begriff umfasst neben der geduldeten Nutzung auch den illegiti-
men Besitz ohne Titel. Eine Rückforderungsklage kann somit gegen jeden, der das Objekt
ohne Rechtsgrund besitzt, erhoben werden. Im vorliegenden Fall kann dieses in precario
bei der Ausstellung der Objekte im MNAC festgestellt werden. Der Besitz des MNAC
wurde sowohl von der Dirección de Bellas Artes als auch von der religiösen Körperschaft
geduldet.

290 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 21–23.
291 Bolet́ın Oficial del Estado 1889.
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Die Schenkung aller beweglichen und unbeweglichen Objekte des Klosters Sijena durch
die vier Nonnen war erstens nichtig, da diese nicht die juristische Person der religiösen
Körperschaft des Klosters repräsentierten. In den Verbi Sponsa292 für Nonnen steht, dass
diese die juristische Autonomie des Klosters respektieren müssen und nicht über die re-
gierende Gewalt über das Kloster verfügen. Der Schenkungsvertrag wurde durch die vier
Nonnen, nicht aber durch die Körperschaft signiert, welche über Eigentum verfügen darf.
Zweitens ist aus kirchenrechtlicher Sicht die Schenkung unzulässig, da für Güter hohen
künstlerischen oder historischen Werts die Genehmigung des Heiligen Stuhls notwendig
ist. Eine solche Genehmigung ist nie erfolgt.

Die Schenkung ist in dritter Hinsicht unzulässig, da sie gegen die Artikel 1 und 11 des
Gesetzes von 1931 del Patrimonio Histórico-Art́ıstico Nacional verstösst. Eine Schenkung
wird explizit verboten. Eine Genehmigung durch die Denkmalschutzbehörde in Form einer
öffentlichen Urkunde wurde nicht eingereicht, weswegen die Schenkung nichtig ist.

Der spätere Leihvertrag zwischen dem Malteserorden von Valldoreix und der Regio-
nalregierung Kataloniens ist ebenfalls ungültig, da der Orden von Valldoreix nicht die
Körperschaft Sijenas vertrat.293

Das Eigentum an allen beweglichen und unbeweglichen Objekten des Klosters Sijena liegt
somit weiterhin, in Form einer juristischen Person, bei der religiösen Körperschaft Sijenas.
Nun muss geprüft werden, wie die Malereien zurückgefordert werden können.

4.2.4 Rei vindicatio

Da im vorliegenden Fall keine Eigentumsübertragung stattgefunden hat, kann nicht im
engeren Sinn von einer Restitution gesprochen werden. Der Fall kann dennoch zu den
Fällen von Restitutionen dazugezählt werden, da bis zum Urteil von 2016 nicht klar war,
ob das Eigentum auf die religiöse Körperschaft von Valldoreix übertragen wurde und
somit die Leihgabe an das MNAC rechtens war.

Die rei vindicatio294 wurde durch die Regionalregierung Aragoniens im Auftrag der re-
ligiösen Körperschaft Sijenas ausgeführt. In Artikel 348 CC ist festgelegt, dass der Ei-
gentümer die Sache von jedem Besitzer zurückfordern kann.295 Die Regionalregierung
hat hierbei den Rückführungsauftrag durch die Vertreterin der Föderation aller Klos-
ter des Malteserordens in Spanien erhalten. Diese vertritt die religiösen Körperschaften
Spaniens. Eigentümerin ist wie bereits erwähnt die religiöse Körperschaft Sijenas. Die
zurückzufordernden Güter sind die Wandmalereien, welche 1936 und 1961 aus dem Klos-
ter entfernt wurden und sich unrechtmässig in precario im MNAC in Barcelona befinden.
Entsprechend können die Malereien mit der rei vindicatio zurückgefordert werden.

292 Die Verbi Sponsa sind eine Reihe von verbindlichen Anweisungen an Nonnen, die vom Vatikan
ausgehen. Abschnitt 28 der Verbi Sponsa vom 13. Mai 1999 ist für diesen Fall entscheidend:

”
Die

Föderation, insofern sie den Klöstern dient, muss deren rechtliche Autonomie achten. Sie besitzt
keine Leitungsgewalt über die einzelnen Klöster und kann daher nicht über alle Angelegenheiten
entscheiden, die diese betreffen; ebenso ist sie kein Repräsentationsorgan des Ordens.“ (Der Heilige
Stuhl 1999).

293 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 25–31.
294 Die rei vindicatio stellt die Rückforderungsklage durch den Eigentümer einer Sache dar, welche sich

nicht in seinem Besitz befindet. Sie richtet sich gegen den Besitzer der Sache, welcher nicht über das
Eigentum verfügt.

295 Bolet́ın Oficial del Estado 1889.
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4.2.5 Restitutionshindernisse

Die möglichen Restitutionshindernisse werden nachfolgend dargelegt.

4.2.5.1 Eigentumsübertragung durch Ersitzung

Das MNAC argumentierte, dass die rei vindicatio verjährt sei, da sich das Gut seit 77 Jah-
ren (bis 2013) im Besitz desselben Museums befindet. Die Rückforderungsklage verjährt
bereits 30 Jahre nach dem Abhandenkommen (Art. 1963 CC).296 Das Gericht argumen-
tierte jedoch, dass auf Grundlage mehrfacher Urteile des Obersten Gerichts Spaniens
die Ersitzung nur stattfinden kann, wenn der Besitzer der Sache diese im Willen zur
Übertragung in Eigentum während 30 Jahren besitzt. Der Einwand des MNAC wird ab-
gelehnt, da zum einen das MNAC den Einwand der Ersitzung nie im Vorhinein geltend
machte und zum anderen auf der Website des MNAC steht, dass sich die Malereien als
Leihe im Besitz des Museums befinden. Das MNAC hatte nie den Willen, die Werke in
Privateigentum zu verwandeln.297

4.2.5.2 Die Malereien als Teil des BIC des MNAC

Das MNAC sowie die darin enthaltenen beweglichen Objekte wurden 1962 zu einem BIC
deklariert. Somit sind die Vorschriften anwendbar, welche die Entfernung von Teilen des
BIC verbieten. Eine Entfernung erfordert eine Genehmigung durch die Dirección de Bellas
Artes. Dieses Argument wurde vom Gericht als ungültig betrachtet, da die Werke als Teil
des BIC im MNAC nur aufgrund eines Verstosses gegen den Schutz des BIC des Klosters
Sijena begründet wurde.298

Die Restitutionshindernisse stellen in diesem Fall eine weniger stark vorhandene Ein-
schränkung dar, da sie eine Rückgabe der Werke nicht verunmöglichen, aber in anderen
ähnlichen Fällen eine solche durchaus verhindern könnten.

4.2.6 Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

Bereits 1923 wurde das Kloster Sijena als Nationalmonument deklariert. Dadurch wurden
alle Teile des Klosters und insbesondere der Kapitelsaal als integraler Bestandteil des Klos-
ters betrachtet. Alle fest verankerten Objekte im Kloster wurden zusammen mit diesem als
unbewegliches Gut betrachtet, welches, auch wenn ein Abriss von Teilen möglich wäre, wei-
terhin Teil des unbeweglichen Gutes bleiben würden. Jegliche Zerstörung, Beschädigung
oder Entfernung von Teilen des Klosters ohne Genehmigung durch die Dirección de Bellas
Artes wurde explizit verboten.

Die Entfernung der Wandmalereien des Kapitelsaals Sijenas war 1936 ohne Genehmigung
erfolgt. Der Transport der Werke nach Barcelona in die Casa Amatller war genehmigt wor-
den, aufgrund der dadurch vereinfachten Restaurierungsarbeiten der stark beschädigten
Malereien. Die Dirección de Bellas Artes, hatte 1951 dann bestimmt, dass die Werke nach

296 Bolet́ın Oficial del Estado 1889.
297 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 33–35.
298 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 37.
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Huesca, die Region, in welcher das Kloster steht, zurückkehren müssten, sobald die Re-
staurationsarbeiten abgeschlossen seien. Die Entfernung der Malereien war 1961 durch
die Dirección de Bellas Artes autorisiert worden, sofern die Werke in ein Museum nach
Huesca oder Zaragoza gebracht werden würden.

Das Gericht hielt fest, dass die Werke im MNAC ohne Rechtsgrund in dessen Besitz
seien. Dieses in precario als Besitz ohne Rechtsgrund war möglich, da die Dirección de
Bellas Artes und die Körperschaft Sijenas das in precario duldeten. Ein solches kann aber
jederzeit aufgelöst werden.

Alle beweglichen und unbeweglichen Objekte des Klosters waren durch die letzten vier
Nonnen 1971 unrechtmässig an die Körperschaft in Valldoreix übertragen worden. Dies
aufgrund der fehlenden Willensäusserung durch die juristische Person der Körperschaft,
der fehlenden Genehmigung durch den Vatikan und den Verstoss gegen die Bestimmungen
der BIC.

Die darauffolgende Leihgabe der Werke an die Regionalregierung Kataloniens konnte so-
mit keine Wirkung entfalten, da das Kloster Valldoreix nicht die Verfügungsrechte über
die Werke Sijenas hatte. Die Malereien, welche der religiösen Körperschaft des Klos-
ters Sijena gehören, welches im Grundbuch Huescas eingetragen ist, wurden durch eine
Rückforderungsklage (rei vindicatio) 2016 zurückgefordert.

Eine mögliche Ersitzung der Werke durch das MNAC wie auch der Verstoss gegen das BIC
des MNAC wurden vom Gericht abgelehnt. Das MNAC wurde durch das Gerichtsurteil
des Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca vom 4. Juli 2016 zur
Rückgabe der Werke verpflichtet.

”
Ich verurteile das Museu Nacional d’Art de Catalunya, die [...] Wandgemälde
an die Kapitelhalle des Klosters Villanueva de Sijena (Huesca) zurückzugeben,
wobei zugleich festgestellt wird, dass das von der Beklagten ausgeübte Besitz-
verhältnis auf blossem precario erloschen ist.“299

Mit dem Gerichtsurteil erlischt der Besitz des MNAC wegen eines fehlenden Rechtsgrun-
des. Aus rechtlicher Sicht muss somit eine Rückgabe der unrechtmässig entwendeten Ob-
jekte stattfinden. Auf die erfolgten Einsprachen auf das Gerichtsurteil wird im Kapitel
der Durchsetzung (vgl. Kapitel 4.4) eingegangen.

4.3 Moralisch-ethische Aspekte

Für die moralisch-ethischen Aspekte wird zunächst die Bedeutung der Malereien erläutert,
anschliessend die Zugehörigkeit zum Kulturerbe. Danach folgt die Pflicht des Kulturgüter-
schutzes und der Aspekt des zwischenregionalen Konflikts.

299 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 39.
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4.3.1 Fehlende Erkenntnisse aus den Interviews

Auch für den Fall der Malereien des Klosters Sijena wurde versucht Interviews zu führen.
Das MNAC wie auch die Dirección del patrimonio cultural, die zuständige Behörde Ara-
goniens, wurden schriftlich und telefonisch angefragt. Das MNAC meinte anfangs, dass
ein Interview möglich sei, sagte aber später ab. Die Dirección del patrimonio cultural Ara-
goniens hat sich trotz mehrfacher Anfragen nicht zurückgemeldet. Aus diesem Grund hat
sich die Arbeit an digital verfügbaren Interviews, Debatten und Einschätzungen bedient.
Die jeweiligen Argumente wurden in den folgenden Kapiteln eingebaut.

4.3.2 Bedeutung des Klosters Sijena als Kulturerbe

Das Real Monasterio de Santa Maŕıa de Sijena diente als Frauenkloster, als Rückzugs-
und Erziehungsort für Frauen des Adels und des Königshauses des damaligen Königreiches
Aragonien. Es diente hierbei auch als königliches Grab für Mitglieder des Königshauses,
welche im Kloster verstorben waren. Die historische Bedeutung des Klosters ist für das
Königreich Aragonien eminent wichtig, da es zugleich aufgrund seiner zentralen Lage
zwischen den wichtigsten Städten des Königreiches als königliches Archiv diente (vgl.
Abbildung 17).300 Das Kloster war sehr wohlhabend.

Abbildung 17 : Karte des Königreiches Aragón 1196 mit den wichtigsten Städten und
dem Kloster Sijena301

Der Kapitelsaal stellt den am wertvollsten ausgebauten Teil des Klosters dar. An den
Wänden des Saals waren Szenen aus dem Alten Testament der Bibel dargestellt, während
an den Bögen des Saals Erzählungen aus dem Neuen Testament abgebildet waren. Die
Malereien gehören zum 1200-Stil,302 welcher im Kloster Sijena seine stärkste Ausprägung
in Spanien fand. Die Decke wurde im Stil des Arte Mudéjar dargestellt. Der Kapitel-
saal hat aufgrund seiner Einheit einen zentralen Wert. Sie stellt eine biblia arquitectonica
(architektonische Bibel) dar und wird unter führenden Kunsthistorikerinnen und Kunst-
historiker als

”
Sixtinische Kapelle Spaniens“ bezeichnet.303

Die Malereien des Klosters Sijena zeigen die Geschichte, die Macht und den Reichtum
des Königreiches Aragonien, wie auch die Ängste der Menschen. Das Kloster ist als BIC

300 Objetivo Aragón TV 2023.
301 Objetivo Aragón TV o. J.
302 Der 1200-Stil ist eine kunsthistorische Übergangsphase zwischen der Romantik und der Gotik (Pa-

lacios 2016).
303 Asociación Almendron 2023; Palacios Sánchez 1994, S. 93–94.
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in Form eines religiösen Monuments eingestuft.304 Die BIC repräsentieren die historische,
kulturelle, künstlerische und natürliche Identität der Bevölkerung Aragoniens. Diese Güter
müssen den künftigen Generationen zur Verfügung stehen. Die Werke gehören zum Kul-
turerbe und zur Geschichte Aragoniens und somit auch zu jenen Spaniens.305

4.3.3 Pflicht des Kulturgüterschutzes

Der Kulturgüterschutz ist im vorliegenden Fall von besonderer Bedeutung, da sich die
ursprünglich entwendeten Malereien aus Sijena in einem delikaten Zustand befinden. Eine
Bewegung der Güter müsste höchst behutsam erfolgen und könnte die Werke möglicherweise
beschädigen.

4.3.3.1 Primäre Ziele

Die primären Ziele müssen den sekundären Zielen übergeordnet werden. Der Substanzer-
halt geht hierbei der kulturellen Bindung und dem kulturellen Wert vor.

4.3.3.1.1 Substanzerhalt im Fall

Das Kloster Sijena wurde zwischen 1988 und 2009 umfassend restauriert. Die Probleme
der Feuchtigkeit, welche von einem Bach ausgingen, konnten durch Sanierungsarbeiten
behoben werden. Das Kloster ist zudem vollumfänglich klimatisiert. Der Kapitelsaal wur-
de in dieser Zeit ebenfalls restauriert und verfügt seit der Renovation über die gleiche
Temperatur und Luftfeuchtigkeit wie der Saal im MNAC, in welchem die Wandmalereien
bisher ausgestellt sind, damit nach einer möglichen Rückgabe die Lagerungsbedingungen
konstant gehalten werden können.306 So kann aus der Sicht des Erhalts der Substanz
sowohl das MNAC als auch das Kloster Sijena infrage kommen.

Die Entfernung der Werke aus dem Museum sowie der Rücktransport der Malereien aus
Barcelona nach Sijena könnten den Malereien möglicherweise schaden. Im Gerichtsurteil
von 2016 wird festgehalten, dass der Zustand der Werke sehr delikat, aber stabil ist. Die
Werke sind zum einen aufgrund des Brandes von 1936 zum anderen wegen der Entfernung
der Malereien durch die Technik des Strappo in einem delikaten Zustand. Die Werke wur-
den auf einen Stoff aus Baumwolle abgetragen, welcher wiederum an eine Holzkonstruktion
im MNAC befestigt wurde. Eine Rückgabe ist nur dann möglich, wenn die Malereien nicht
vom Stoff und der Stoff nicht von der Holzkonstruktion entfernt werden. Somit müsste die
gesamte Konstruktion aus dem MNAC nach Sijena gebracht werden. Die im Rahmen des
Urteils befragten Expertinnen und Experten meinten indessen, dass der Transport der
Werke nach Aragonien nicht unmöglich sei und keinen erheblichen Verlust der Malereien
herbeiführen würde.307

Das MNAC und die Regionalregierung Kataloniens dagegen argumentieren, dass ein
Rücktransport sehr gefährlich sei. Nach der Bestätigung des Urteils von 2016 vor dem

304 Gobierno de Aragón – Dirección General de Patrimonio Cultural o. J.(b).
305 Gobierno de Aragón – Dirección General de Patrimonio Cultural o. J.(a).
306 Gobierno de Aragón – Dirección General de Patrimonio Cultural o. J.(b).
307 Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Huesca 2016, S. 38.
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Obersten Gericht im Mai 2025 veröffentlichte das Kuratorium des MNAC eine Stellung-
nahme, welche betonte, dass das MNAC die Rückführung aufgrund der

”
technischen

Unfähigkeit“ des Museums nicht ermöglichen könne.308 Der Bürgermeister der Gemeinde
Sijena entgegnet dem, dass der Transport aufgrund des gut ausgebauten Infrastrukturnet-
zes und der technischen Mittel klimatisierter Lastwagen möglich sein sollte. Der Anwalt
Sijenas meint dazu, dass es sich um Vorwände des MNAC handle, um die Rückkehr der
Werke nach Aragonien zu verhindern.309

Die Malereien gehören zur Einheit des Klosters Sijena. Mit einer Rückgabe der Werke
würde die Einheit wiederhergestellt werden. Die technischen Mittel sind ausreichend und
der Kapitelsaal in Sijena ist bereit für die Werke, weswegen nur ein geringfügiges Risiko der
Beschädigung der Werke besteht. Aus Sicht des Substanzerhaltes ist somit eine Rückgabe
zu befürworten.

4.3.3.1.2 Kulturelle Bindung im Fall

Für die kulturelle Bindung sind die verschiedenen Prinzipien wiederum anzuwenden (vgl.
Kapitel 2.3.4.1.2).

Aus Sicht des allgemeinen Herkunftsprinzips ist eine Rückkehr zu befürworten, da die
Malereien eine kulturelle Bindung zur Gemeinde Sijena entwickelt haben. Die Malereien
wurden für das Kloster gemalt, spezifisch für den Kapitelsaal, um den Reichtum und
die Macht des Königreiches Aragoniens zu zeigen und um Geschichten aus der Bibel
darzustellen. Die kulturelle Bindung besteht hierbei zum Kloster.

Aus Sicht des Rezeptionsprinzips haben die Werke auch eine kulturelle Bindung zu Bar-
celona aufgebaut, da sie sich seit über 80 Jahren dort befinden und einen integralen
Bestandteil der Ausstellungen des MNAC ausmachen. Das Bedeutungsprinzip weist eine
kulturelle Bindung zu ganz Spanien nach, da die Malereien von zentraler künstlerischer
und kultureller Bedeutung sind und den Stil von 1200 in Spanien repräsentieren. Der Ka-
pitelsaal Sijenas wird als Sixtinische Kapelle Spaniens bezeichnet (vgl. Kapitel 4.3.2.). Die
romanischen Malereien gehören zwar zum Kulturerbe Aragoniens, das Bedeutungsprinzip
bevorzugt aber nicht einen Kulturkreis vor dem anderen, weswegen sie als Kulturerbe
ganz Spaniens zu betrachten sind. Dies zeigt sich auch in der Deklaration als BIC.

Eine kulturelle Bindung besteht sowohl zu Sijena als auch zu Barcelona. Trotz beider
Bindungen ist jene zu Sijena und der umliegenden Region stärker ausgeprägt, da die Werke
während 700 Jahren dort waren. Die Bindung zu Barcelona ist nur seit 80 Jahren gegeben.
Aus Sicht der kulturellen Bindung müssen die Werke somit nach Sijena zurückkehren.

4.3.3.1.3 Kultureller Wert im Fall

Der kulturelle Wert der Malereien ist in Barcelona aufgrund der fachgerechten Ausstellung
und Zugänglichkeit sehr hoch. In Sijena wäre er aber weitaus höher, da diese dort mit
den anderen Objekten des Klosters und dem Kapitelsaal verbunden wären. Diese Wie-
dervereinigung der Malereien und des Klosters würde den kulturellen Wert beider stark
ansteigen lassen. Der kulturelle Wert spricht deshalb für eine Rückgabe der Malereien.

308 Museu Nacional d’Art de Catalunya 2025.
309 Aqúı y ahora Aragón TV 2025.



4 Gemälde des Klosters Sijena im MNAC 80

Aus Sicht aller drei primären Ziele ist eine Rückgabe der Werke an das Kloster Sijena
sinnvoll und zu befürworten.

4.3.3.2 Sekundäre Ziele

Die sekundären Ziele sind nicht im engeren Sinne Teil des Kulturgüterschutzes, können
die kulturelle Bindung und den kulturellen Wert aber erhöhen.

4.3.3.2.1 Wissenschaftliches Interesse

Aufgrund der hohen Bedeutung der Werke ergibt sich ein hohes wissenschaftliches Inter-
esse durch Kunstschaffende, Kunstgeschichtsforschende, etc. Wegen der Bedeutung des
Klosters als Rückzugs- und Erziehungsort für den Adel Aragoniens und der gleichzeitigen
Grabstätte, ist das Kloster auch aus historischer Sicht für die Forschung über die Ge-
schichte des Königreiches Aragonien elementar wichtig. Das Kloster diente ebenfalls als
königliches Archiv. Das wissenschaftliche Interesse in der Gemeinde Sijena ist durch das
eigene Institut in Sijena, dem Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, sicherge-
stellt. Dieses wissenschaftliche Interesse ist aber nicht im gleichen Masse ausgeprägt, wie
in der Universitätsstadt Barcelona, wo weitaus mehr Personen schneller Zugriff haben.

Das wissenschaftliche Interesse an den Malereien Sijenas ist an beiden Standorten gewähr-
leistet, es hängt hierbei vielmehr von einer Frage der Zugänglichkeit ab. Da sich die
Werke aber unter öffentlicher Verwaltung Aragoniens befinden, wird das Interesse der
Wissenschaft auch mit einer Rückgabe gewahrt.

4.3.3.2.2 Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit

Das öffentliche Interesse an den Werken ist sehr stark vorhanden. Dies zeigt sich in der
grossen Menge an Personen, welche das Kloster seit seiner Wiedereröffnung 2025 mit
den zurückgegebenen Objekten Sijenas besucht haben. Das öffentliche Interesse an den
Malereien ist auch durch die Zugänglichkeit in einem öffentlichen Museum gewährleistet.
Das Kloster Sijena verfügt über eine ausreichende Infrastruktur für die Öffentlichkeit. Im
Rahmen der Arbeit konnten die in diesem Abschnitt genannten Beobachtungen während
eines Besuchs im Kloster festgestellt werden.

Die Zugänglichkeit für die nationale und internationale Öffentlichkeit ist in Barcelona
mit der Infrastruktur mit Flughafen, Schnellzugsverbindungen und Autobahnen besser
erreichbar als das Kloster in Sijena. Das Kloster verfügt momentan auch nur über be-
schränkte Öffnungszeiten. Aus dieser Betrachtung ist die Zugänglichkeit in Barcelona
stärker ausgeprägt. Da die Zugänglichkeit des Klosters und der Malereien sichergestellt
ist, würde der kulturelle Wert in diesem nicht abnehmen.

4.3.3.2.3 Affektionsinteresse

Die Malereien stehen neben den bereits zurückgegebenen Objekten für eine emotionale
Vergangenheit. Als 1936 Anarchisten ins Kloster einfielen und dieses anzündeten, hinter-
liess dies einen tiefen Schmerz bei der Lokalbevölkerung. Die Bewohner des Dorfes hatten
einige Objekte retten können und löschten den Brand. Das Kloster hat für die Provinz
Huesca eine zentrale Bedeutung, da es für den kulturellen Reichtum der Region steht. Die
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Schönheit des Klosters hat sich in den Köpfen der älteren Generation in Sijena eingeprägt.
Diese emotionale Bindung wurde an die nächste Generation weitergegeben. Die Bindung
zu den Werken kann in der ganzen Region Aragonien beobachtet werden. So gibt es die
Bürgerinitiative SijenaŚı (Ja zu Sijena),310 welche sich stark für die Rückgabe der Werke
engagiert, aber auch das Projekt eines Bewohners Sijenas, welcher den gesamten Kapitel-
saal mit den Malereien digital nachschuf und originalgetreu kolorierte,311 um die Werke in
ihrer ursprünglichen Form sehen zu können (vgl. 4.3.5.).312 Mit einer Rückgabe der Werke
würde dieses Affektionsinteresse berücksichtigt werden, da die romanischen Malereien des
Klosters das Herzstück des Klosters darstellen. Die Objekte haben für die Gemeinde und
Aragonien eine symbolische und identitätsstiftende Rolle.

4.3.3.3 Was der Kulturgüterschutz für eine Rückgabe bedeutet

Aus den primären und sekundären Zielen des Kulturgüterschutzes lässt sich im konkre-
ten Fall kein Hindernis für eine Rückgabe der Werke erkennen. Der Substanzerhalt kann
gewährleistet werden, sofern der Transport durch die entsprechenden Fachkräfte sorgfältig
und ordnungsgemäss verläuft. Der Kapitelsaal im Kloster hat die gleichen klimatischen
Bedingungen wie der Saal im MNAC. Die kulturelle Bindung der Malereien zum Kloster
Sijena ist viel ausgeprägter als zu Barcelona, da sie die Geschichte der Region Aragoni-
en repräsentieren. Das wissenschaftliche Interesse wie auch das öffentliche Interesse an
den Werken ist an beiden Standorten gegeben. Die Zugänglichkeit ist in Barcelona für
eine grössere Menge an Personen gewährleistet. Die Werke sind in Sijena jedoch für In-
teressierte ebenso gut zugänglich. Die starke emotionale Bindung des Klosters und der
Malereien zur lokalen Bevölkerung ist sehr ausgeprägt. Aus diesen Gründen ist aus Sicht
des Kulturgüterschutzes eine Rückgabe der Werke zu befürworten.

4.3.4 Zwischenregionaler Konflikt

Die Frage der Rückgabe der Objekte und der Malereien des Kapitelsaals haben zu Span-
nungen zwischen den benachbarten Regionen Aragonien und Katalonien geführt. Die je-
weiligen Regionalregierungen haben jeweils die Interessen der Institution in ihrer Region
vertreten. Zum einen geht es hierbei um den wirtschaftlichen Effekt, welcher durch die
Wandmalereien ausgelöst wird: Die Landflucht in Spanien hält an. Eine Rückgabe der
Werke und ein Ausbau des Klosters lässt die regionale Bevölkerung auf eine Wieder-
belebung der Region hoffen, welche durch den Anstieg des Tourismus ausgelöst werden
könnte.

Zum anderen zeigt der Konflikt ebenfalls den anhaltenden Kompetenzenkonflikt zwischen
den Regionen, da während der Diktatur zwischen 1939 und 1975 die Autonomie der
Regionen vollständig abgeschafft wurde. Diese Autonomie wurde den Regionen mit der
neuen Verfassung von 1978 gewährt, jedoch halten die Kompetenzstreitigkeiten zwischen
den Regionen an. Während des Gerichtsurteils wurden auch die teilweisen Verletzungen

310 Weitere Informationen unter https://sijenasi.com/.
311 Weitere Informationen sowie der digitale Zugang zum Kapitelsaal finden sich unter htt-

ps://www.elsuenodesigena.com/.
312 Aqúı y ahora Aragón TV 2025; Asociación Almendron 2023; SijenaŚı 2025.
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der Autonomie der Regionen von beiden Seiten kritisiert. Jede Region in Spanien ist für
die Verwaltung des Kulturerbes direkt zuständig.

Ferner kann in diesem Rechtsstreit auch eine Politisierung festgestellt werden. Die vor-
hergehenden Regionalregierungen Kataloniens waren von Parteien mit Unabhängigkeits-
bestrebungen für Katalonien geführt worden, welche aktiv die Zusammenarbeit mit dem
Zentralstaat und anderen Regionen torpedierten, um keine Kompetenzen abgeben zu
müssen.313

In dieser Rückgabedebatte geht es somit nicht nur um einen Rechtsfall, sondern auch um
die regionalen politischen Interessen, die in dieser Debatte kollidieren.

4.3.5 Alternativen zu einer Rückgabe

Aufgrund der Fragilität der Objekte sind Wanderausstellungen der Malereien nicht rea-
lisierbar. Eine Rückgabe der Werke wäre abschliessend. Eine Dauerleihgabe oder eine
befristete Leihgabe an das MNAC wäre eine Möglichkeit. Bei dieser stellt sich jedoch die
Frage des Zwecks einer solchen, da Aragonien die Rückgabe forcieren kann und es aus der
Sicht Aragoniens keinen Grund für den Verbleib der Werke im MNAC gibt.

Der digitale Zugang zu den Werken kann eine gangbare Methode sein. Im Rahmen des
Projekts El sueño de Sijena wurde ein digitaler Kapitelsaal erstellt, mit seiner origina-
len Ausstattung und Färbung der Malereien, wie sie bei der Anfertigung der Malereien
aussahen. Dieser digitale Zugang könnte mit Virtual-Reality oder einem projizierten Saal
möglich sein.

Es kann auch ein Duplikat der Malereien erstellt werden, welches nach Sijena gebracht
wird, falls die Verschiebung der Malereien nicht möglich ist. Die Alternativen zu einer
Rückgabe scheinen in diesem Fall nicht sehr wirkungsvoll zu sein, da ein Gerichtsurteil
bereits die Rückführung angeordnet hat.

4.3.6 Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

Die moralisch-ethischen Argumente begünstigen im vorliegenden Fall die Seite Sijenas und
Aragoniens. Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente kurz zusammengefasst:

Die Bedeutung des Klosters Sijena ist sehr stark mit der Geschichte Aragoniens und Spa-
niens verflochten. Die Malereien des Kapitelssaals sind wegen ihrer künstlerischen Qualität
zentral. Deswegen wird der Kapitelsaal auch als

”
Sixtinische Kapelle“ Spaniens betrach-

tet. Aus diesen Gründen ist das Kloster und all seine Teile Bestandteil des Kulturerbes
der Region Aragonien und ganz Spaniens. Aus Sicht des Kulturgüterschutzes muss eine
Rückgabe der Werke erfolgen, da durch die Rückgabe der Malereien die Substanz, die
kulturelle Bindung und der kulturelle Wert der Objekte gesteigert wird.

Das wissenschaftliche und öffentliche Interesse ist an beiden Standorten gegeben. Die star-
ke emotionale Bindung der Werke an die Bevölkerung Sijenas und ganz Aragoniens kann
anhand der vielen Bürgerbewegungen festgestellt werden. Die Rückgabedebatte zeigt auch
eine politische Seite und einen Konflikt der Autonomie und Kompetenzen der Regionen.

313 Aqúı y ahora Aragón TV 2025.
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Gleichzeitig würde eine Rückgabe der Werke die Region rund um das Kloster stärker
beleben und die Landflucht reduzieren. Um dem Konflikt zwischen den Regionen ent-
gegenzuwirken könnte eine komplementäre Ausstellung zwischen Sijena und Barcelona
etabliert werden, wobei in Barcelona die digitale Zugänglichkeit zum Kloster ermöglicht
werden könnte.

Aus moralisch-ethischer Sicht ist eine Rückgabe der Malereien aus dem Kapitelsaal des
Klosters Sijena zu unterstützen, da die Bedeutung der Werke, der Kulturgüterschutz und
der Konflikt zwischen den Regionen für eine Rückgabe sprechen. Derweil gibt es keine
starke moralisch-ethische Verpflichtung oder Grundlage, welche den Verbleib der Werke
in Barcelona ausreichend rechtfertigt.

4.4 Durchsetzung

Die Durchsetzung einer Restitution im vorliegenden Fall wurde durch das Gericht be-
stimmt. Für die Darstellung einer erzwungenen Durchsetzung werden die gefallenen Ge-
richtsurteile aufgeführt und erläutert.

Am 4. Juli 2016 fällte das Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca das Urteil,
dass das MNAC die Wandmalereien, welche 1936 und 1961 entfernt wurden, an das Klos-
ter Sijena zurückgeben muss. Das MNAC und die Regionalregierung Kataloniens zogen
das Urteil weiter vor die Audiencia Provincial de Huesca, welche das erstinstanzliche Urteil
am 2. Oktober 2020 bestätigte und die Einsprüche der Regionalregierung und des MNAC
ablehnte.314 Das MNAC zog das Urteil vor das Tribunal Supremo, das oberste Gericht
Spaniens weiter, welches am 27. Mai 2025 die beiden vorhergehenden Urteile bestätigte
und alle Einsprüche auf Unregelmässigkeiten während des Prozesses zurückwies. Das Tri-
bunal Supremo gab dem MNAC 20 Tage Zeit, um die Rückgabe einzuleiten.315

Das MNAC betonte seine
”
technische Unfähigkeit“ zur Rückgabe der Werke innerhalb

der Frist. Daraufhin legte die Regionalregierung Aragoniens einen Plan vor, welcher die
Rückgabe in sieben Monaten vorsah. Dieser wurde durch das Gericht akzeptiert. Das
MNAC hat am 8. September 2025 einen eigenen Plan vorgelegt, welcher die Rückgabe in
frühestens 15 Monaten vorsieht. Das Gericht muss nun zunächst prüfen, ob es diesen Plan
akzeptiert oder ob es dem Plan Aragoniens folgt. Sollte der Plan des MNAC akzeptiert
werden, würden die Rückgabe der Malereien frühestens 2027 erfolgen.316

Wie die forcierte Durchsetzung der Rückforderungsklage erfolgen kann, scheint noch nicht
ganz klar. Viel unklarer bleibt jedoch der Zeitpunkt der Rückgabe der Objekte, falls das
Gericht dem Antrag des MNAC stattgibt (Stand 25. September 2025).

314 Audiencia Provincial de Huesca 2020.
315 Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) 2025.
316 Cordero 2025a; Gascón 2025.
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4.5 Fazit für den Sijena-Gemälde-Fall

Die Gemälde, welche 1936 und 1961 aus dem Kloster Sijena entfernt wurden, waren be-
reits vor der Brandstiftung als Teil eines Nationalmonuments deklariert worden. Alle fest
verankerten Teile des Klosters wurden als Teil dieses unbeweglichen Gutes betrachtet, des-
sen Entfernung, Beschädigung oder Zerstörung ohne Zustimmung der Dirección de Bellas
Artes verboten war. Nach dem Brand 1936 wurden die Wandmalereien unrechtmässig
entfernt. Der Transport nach Barcelona in die Casa Amatller für die Restauration war
durch die Denkmalschutzbehörde autorisiert worden, aber mit der Bedingung, dass diese,
nach der erfolgten Restauration und sobald es die Umstände erlaubten, zurück ins Kloster
oder in das Museum von Huesca gebracht werden müssten. Die Entfernung 1961 war mit
der gleichen Bedingung autorisiert worden. An diese Bedingungen hielt sich das MNAC
nicht und stellte die Objekte aus.

Die letzten Nonnen des Klosters Sijena hatten dieses 1971 verlassen und übertrugen al-
le beweglichen und unbeweglichen Güter an das Kloster von Valldoreix in Katalonien.
1992 verlieh dieses der Regionalregierung Kataloniens auf unbestimmte Zeit alle Objekte
Sijenas, darunter auch die Wandmalereien.

2016 klagte die Region Aragonien gegen das MNAC und forderte im Namen der reli-
giösen Körperschaft Sijenas die Rückgabe der Malereien des Kapitelsaals. Das Gericht
ordnete die Rückgabe der Werke an, da nie eine Eigentumsübertragung von der religiösen
Körperschaft Sijenas auf die Körperschaft Valldoreix stattfand. Aus dem ergibt sich die
Ungültigkeit des Leihvertrages zwischen der Regionalregierung Kataloniens und dem Klos-
ter von Valldoreix. Aus rechtlicher Sicht gehören die Wandmalereien als Teil des Klosters
weiterhin der religiösen Körperschaft Sijenas. Die Werke wurden durch eine rei vindicatio
zurückgefordert.

Die zentrale Bedeutung des Klosters und seines Kapitelsaals für die Geschichte Aragoniens
und Spaniens wie auch seine künstlerische Bedeutung führten zur Anerkennung als BIC.
Die Rückgabe der Malereien an das Kloster Sijena würde die Substanz der Malereien
verstärken und sie in ihren Kontext setzen. Durch einen Transport von Barcelona nach
Sijena würden die Güter nicht stark gefährdet, weswegen aus Sicht des Substanzerhaltes
eine Rückgabe sinnvoll wäre. Die kulturelle Bindung der Malereien ist zu Aragonien und
zur Gemeinde Sijena weitaus stärker ausgeprägt als zu Barcelona. Der kulturelle Wert
des Klosters und der Malereien würde in Sijena deutlich verstärkt. Das öffentliche und
wissenschaftliche Interesse würde zwar an beiden Orten gewährleistet sein. Die starke
emotionale Bindung zu Sijena drängt hingegen zu einer Rückgabe. Der Konflikt zwischen
den beiden Regionen könnte mit einer komplementären Ausstellung reduziert werden.

Die Durchsetzung der Rückgabe wird in diesem Fall durch eine forcierte Durchsetzung er-
folgen, da keine Freiwilligkeit des MNAC festgestellt werden kann. Mit dem Urteil des Tri-
bunal Supremo im Mai 2025 ist das abschliessende Urteil zur rechtlichen Lage gefällt wor-
den. Die Rückkehr der Objekte wird sich aber verzögern, da für einen Rücktransport der
Werke viele Rahmenbedingungen geprüft werden müssen. Die Objekte dürften frühestens
2026 oder 2027 nach Sijena zurückkehren.

Im vorliegenden Fall kann die Rückgabe aus rechtlicher und moralisch-ethischer Sicht be-
gründet werden. Die Durchsetzung der Rückgabe der Werke hat begonnen. Es handelt sich
im vorliegenden Fall nicht mehr um die Frage, ob die Werke zurückkehren, sondern wann.
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Die Meinungen zum Gerichtsurteil und die Haltung aller Parteien bleiben unverändert.
Der Fall zeigt exemplarisch, wie eine Rückgabedebatte über Kulturgut politisch instru-
mentalisiert werden und langwierige Gerichtsprozesse verursachen kann.

”
Ich will vor allem, dass man uns nicht täuscht. Ich will, dass die Gemälde von Sijena
nach Aragonien kommen und zwar in der kürzest möglichen Zeit. Technisch ist es

möglich, aber man muss anfangen zu arbeiten.“ 317

Jorge Azcón, Präsident der Regionalregierung Aragoniens, 16. Juni 2025

”
Das Parlament von Katalonien fordert die Regierung auf, alle ihr zur Verfügung

stehenden Rechtsmittel auszuschöpfen, damit die Wandgemälde im MNAC
verbleiben.“ 318

Glòria Freixa, erste Sekretärin des Präsidiums des katalanischen Parlaments,
5. Juni 2025

317 Das Zitat wurde aus dem Spanischen übersetzt (Cordero 2025b).
318 Das Zitat wurde aus dem Spanischen übersetzt (Radio Huesca 2025).



5 Vergleich der Fälle

Für den Vergleich der Fälle werden alle diskutierten Aspekte verglichen. Dazu gehören
die Ausgangslage und die Umstände, unter welchen die Objekte entfernt wurden, die
rechtlichen und moralisch-ethischen Aspekte sowie die Durchsetzung. Der Vergleich der
Fälle soll ein besseres Verständnis für Restitutionsdebatten ermöglichen. In Tabelle 2
werden die Fragestellungen für den Fall zusammengefasst beantwortet. Der Punkt Resti-
tution/Rückgabe fasst zusammen, ob aus der insgesamten Betrachtung eine Restitution
erfolgen sollte. Danach folgt ein detaillierter Vergleich.

Aspekt Benin Parthenon Sijena

Rechtliche Sicht Nein Nein Ja
Moralisch-ethische Sicht Ja Ja Ja
Restitution/Rückgabe Ja Ja Ja
Durchsetzung Nur freiwillig Nur freiwillig Forciert möglich
Status der Forderung Vor Entscheidung Abgewiesen In Vollstreckung

Tabelle 2 : Zusammenfassender Überblick über die drei Fälle

5.1 Ausgangslage im Vergleich

Bemerkenswert ist zunächst, dass die drei Entwendungen in einer Zeitspanne von 100
Jahren an ganz unterschiedlichen Orten stattfanden und trotzdem in der gleichen Zeit
zurückgefordert werden. Die Umstände waren derweil sehr unterschiedlich: Während die
Plünderung in Benin in Form eines Krieges stattfand und die Bronzen als Kriegsbeute be-
schlagnahmt wurden, erfolgte die Entfernung der Teile des Parthenons in Friedenszeiten -
trotz des drohenden Überfalls durch die Franzosen - und aus Privatinteresse Lord Elgins.
Die Entwendungen in Sijena während des Bürgerkrieges waren hingegen Rettungsmass-
nahmen.

Die Kulturgüter befanden sich bei der Entwendung jeweils in einem unterschiedlichen
Zustand. Die Benin-Bronzen waren regulär im Königspalast und keiner direkten Gefahr
ausgesetzt. Der Parthenon befand sich in einem desaströsen Zustand und viele Skulp-
turen gingen verloren. Im Kloster Sijena war nach dem Feuer von 1936 der Kapitelsaal
stark beschädigt. In zwei Fällen kann somit die Gefährdung von Kulturgütern vor der
Entwendung festgestellt werden. Es ist in beiden Fällen erwiesen, dass ohne Entfernung
der Werke diese in einem schlechteren Zustand wären, als sie es jetzt sind. Eine Rettung
der Werke war in beiden Fällen vorgesehen, auch wenn die Mitnahme der Objekte jeweils
auch mit eigenen Interessen verbunden war. Im Fall der Benin-Bronzen hingegen kann
nicht von einer Rettung gesprochen werden.

Der Zeitpunkt, von welchem aus Restitutionen und Rückgaben gefordert wurden, scheint
ähnliche Züge zu haben. In allen drei Fällen wurde innert kurzer Zeit nach der Änderung
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des politischen Systems oder mit der erlangten Unabhängigkeit des Staates die Rückforder-
ung angestrebt. In allen drei Fällen war diese anfangs zurückhaltend und ähnelte eher einer
Rückforderungsanfrage, die mit der Zeit immer stärker und mit schärferem Ton erfolgte.

Die Haltung der Museen, in welchen sich die Objekte befinden, ist in allen drei Fällen
zumindest anfangs zurückhaltend. Im Fall des Museums Rietberg kam es zu einem Dia-
log und ein gemeinsames Ziel wurde festgelegt, welches die eigentliche Restitution und
Rückgabe ermöglichen sollte. In den Fällen des British Museum und des MNAC war je-
weils eine Rückforderung abgelehnt worden, zwar aus anderen Gründen, aber jeweils im
Interesse des Erhalts ihrer Sammlungen.

Bewegung scheint in allen Fällen zu existieren. Obwohl im Parthenon-Objekte-Fall die
Ansicht Grossbritanniens klar scheint, gibt es vermehrt auch Stimmen innerhalb Gross-
britanniens, die eine Restitution fordern. Zudem wird auf Regierungsebene über Leihga-
ben verhandelt. Im Fall der Benin-Bronzen ist eine Entscheidung des Stadtrates Zürich
hängig, während im Fall der Malereien Sijenas die Vollstreckung des Gerichtsurteils an-
steht. Die Meinungen der Öffentlichkeit und der Politik haben aus den drei rechtlichen
und moralisch-ethischen Aspekten auch sehr politische Fragen gemacht, denn es geht um
Kulturerbe, Museumsarbeit und Aufarbeitung der Vergangenheit.

Die Ausgangslagen unterscheiden sich somit aufgrund des Zeitpunktes der Entfernung, den
Gründen der Entfernung, den Rückforderungsbestrebungen durch ehemalige Eigentümer
sowie den Haltungen der Museen, in deren Besitz sich die Objekte befinden. Gemeinsam-
keiten lassen sich beim Entstehungszeitpunkt der Restitutions- und Rückgabeforderungen
sehen. In allen drei Fällen hat zudem eine Politisierung der Restitutionsdebatte stattge-
funden. Dies führt zwangsläufig zu einer emotionalen Debatte.

5.2 Rechtliche Sicht im Vergleich

Aus rechtlicher Sicht scheint bemerkenswert, dass bereits 1897 zwischen
”
zivilisierten“

Staaten ein Gewohnheitsrecht existierte, welches zwar nicht auf den ersten Fall der Benin-
Bronzen anwendbar ist, aber bereits die Schritte in Richtung Verbot von Plünderungen
von Kulturgütern markierte. Im zweiten Fall der Parthenon-Objekte ist als primäre Rechts-
quelle ein Firman, eine Genehmigung, vorzuweisen. Das Original-Firman ist verlorenge-
gangen, weshalb nur eine italienische Übersetzung vorliegt, von der nicht klar ist, inwie-
fern sie das eigentliche Firman wiedergibt. Im dritten Fall Sijenas können bestehende
schriftliche Rechtsquellen genutzt werden. Die Malereien des Klosters waren bereits mit
kulturgüterschützenden Massnahmen ausgestattet worden, welche von den beiden darauf-
folgenden Staatsformen übernommen wurden. In der genaueren Betrachtung handelt es
sich beim Fall der Malereien nicht um eine Restitutionsforderung, sondern um eine rei
vindicatio.

Die Anspruchsgrundlagen für eine Restitution unterscheiden sich zwischen dem Gewohn-
heitsrecht im Landkrieg, Vertragsverletzungen und fehlenden Genehmigungen. Bei den
Parthenon-Objekten und den Wandmalereien Sijenas gab es in beiden Fällen ein staatli-
ches Organ, eine Behörde, welche Genehmigungen für Grabungen im Parthenon und für
die Entfernungen in Sijena erteilte. In beiden Fällen haben die zuständigen Autoritäten
ihre Aufgaben nicht vollständig wahrgenommen: Der Voivode Athens war bestochen und
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bedroht worden und wollte seine Karriere nicht riskieren, während die Denkmalschutz-
behörde Spaniens es versäumte, die gesetzten Bedingungen der Lagerung in Aragonien
durchzusetzen. In beiden Fällen wurden die Verletzungen toleriert.

Die Beurteilung dieser Toleranzen wurde aber in beiden Fällen sehr unterschiedlich ge-
handhabt. In Athen war durch das Tolerieren des rechtswidrigen Verhaltens und seiner
Verstösse gegen das Firman die Entfernung genehmigt und legalisiert worden. Im Fall
Sijenas war das Gericht hingegen anderer Auffassung; das Tolerieren durch die Denkmal-
schutzbehörde und die religiöse Körperschaft Sijenas hatte nicht die Eigentumsübertragung
zur Folge. Der Besitz des MNAC an den Werken wurde als in precario (Besitz ohne
Rechtsgrund) bezeichnet. Diese Diskrepanz zwischen diesen zwei Fällen, in denen auf
sehr ähnlichen Grundlagen gegenteilige Entscheidungen getroffen wurden, zeigt die unter-
schiedlichen Rechtsauffassungen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten.

Restitutionshindernisse im Fall Sijenas konnten überwunden werden, da die Hindernis-
se der Eigentumsübertragung an das MNAC und die Betrachtung als Teil des BIC des
MNAC die Rückgabe der Werke nicht verhinderten. Im Fall der Benin-Bronzen und der
Parthenon-Objekte spielen die Restitutionshindernisse hingegen eine zentrale Rolle: Der
Schutz des gutgläubigen Erwerbs, die Verjährung der Rückforderungsrechte und der Ver-
lust des Eigentumstitels machen eine Restitution der Benin-Bronzen aus dem Museum
Rietberg rechtlich unmöglich. Im Fall der Parthenon-Objekte führen die Restitutions-
hindernisse der Verjährung von Rückforderungsrechten, des British Museum Act, der
Präzedenzfälle und der Beweislast zu einer Unmöglichkeit einer Restitution auf rechtli-
chem Weg. Die Verjährung von Anspruchsgrundlagen und die fehlende Möglichkeit der
rückwirkenden Anwendung stellten hierbei die stärksten Restitutionshindernisse dar.

Das Soft Law ist für die ersten beiden Fälle der Benin-Bronzen und der Parthenon-
Objekte eminent wichtig, da in beiden Fällen eine forcierte Restitution nicht möglich ist.
Die starken moralisch-ethischen Verpflichtungen, welche vom ICOM, der UNESCO und
der UNO ausgehen, zeigen das heute vorherrschende Gewohnheitsrecht auf und bauen
politischen und moralisch-ethischen Druck auf die aktuellen Besitzer der Werke auf.

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im rechtlichen Aspekt zeigen sich insbesondere in
Bezug auf den historischen Zeitpunkt, durch die Staatsform oder den Krieg, dessen Regeln
angewandt werden mussten. Der Vergleich zeigt auch den erheblichen Wandel, welchen
das Recht durchläuft. Wo vor 250 Jahren das Völkerrecht nur als regionales Völkerrecht
galt, bindet es heute alle Staaten und schafft für künftige, unrechtmässige Entwendungen
mehr Rechtssicherheit und Rechtsgrundlagen als in den behandelten Fällen. Das Recht
passt sich den neuen Gegebenheiten an und widerspiegelt auch immer die Werte und
moralisch-ethischen Ansichten des Gesetzgebers.

5.3 Moralisch-ethische Sicht im Vergleich

Auch die moralisch-ethischen Aspekte haben – wie das Recht – einen starken Wandel
durchlaufen. Aber im Vergleich zu den rechtlichen Aspekten gelten die moralisch-ethischen
Prinzipien von heute. Bei den diskutierten Werken handelt es sich um Objekte mit einer
elementaren Bedeutung. Sie stellen nicht nur Kunstgüter dar, es sind auch Kulturgüter,
welche zum kulturellen Erbe einer Region, eines Landes oder der ganzen Welt gehören.
Die Bedeutung der Werke muss deshalb in jedem Fall eruiert werden. Die Werke haben
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zwar eine sehr unterschiedliche Rolle, aber sie alle stehen im Zusammenhang mit der
Legitimation und Demonstration von Macht. Der Parthenon stand für den Höhepunkt
Athens, die Benin-Bronzen für die Geschichte des Königreiches, der Rechtsprechung und
des Oba selbst. Die Malereien Sijenas gehörten zum Kloster Sijena, welches für die Krone
Aragoniens auch als Archiv genutzt wurde. Der Reichtum des Klosters zeigte gleichzeitig
die Macht des Königreiches Aragonien. Die Kulturgüter stellen deswegen auch immer ein
Stück der Geschichte einer Region dar. Deshalb sind die moralisch-ethischen Argumente
jeweils sehr emotional und politisch aufgeladen.

Deswegen wurde mit der Pflicht des Kulturgüterschutzes in allen Fällen mit einem einheit-
lichen Vorgehen sachlich geprüft, ob eine Restitution aufgrund des Schutzes der Werke, der
kulturellen Bindungen und des kulturellen Werts wie auch der weiteren Interessen möglich
und zu befürworten ist. Dies auch aufgrund der Notwendigkeit des Schutzes der Substanz
der Werke, um sie künftigen Generationen zugänglich zu machen. Der Substanzerhalt kann
bei einer Rückgabe der Benin-Bronzen nach Nigeria nicht vollständig garantiert werden,
während im Fall des Parthenons und Sijenas eine Rückkehr der Werke die Substanz der
Werke nicht gefährden würde. Ferner ist der Substanzerhalt auch eine Frage des Erhalts
beziehungsweise der Wiederherstellung einer Sammlung. Die Zugehörigkeit von Werken
ist zentral, da sonst ihre Bedeutung abnimmt.

Werke können kulturelle Bindungen zu verschiedenen Umfeldern entwickeln. Es kann in
allen drei Fällen festgestellt werden, dass die kulturelle Bindung zum Ursprungsort der
Werke am stärksten ausgeprägt ist, weswegen eine Restitution oder Rückgabe aus Sicht
der kulturellen Bindung in allen drei Fällen zu befürworten ist. Dies betrifft auch das
Affektionsinteresse, welches in allen Fällen als sehr stark ausgeprägt nachgewiesen werden
konnte. Die Übertragung in Privateigentum im Fall der Benin-Bronzen beeinträchtigt das
öffentliche und wissenschaftliche Interesse und die Zugänglichkeit der Werke, weshalb aus
den sekundären Zielen keine Restitution erfolgen sollte. In den anderen beiden Fällen sind
diese Punkte gewährleistet.

Alternativen zu Restitutionen sind in den ersten beiden Fällen realistische Möglichkeiten,
welche an den Orten, von denen die Rückforderungen ausgehen, einen Teil des Kulturerbes
darstellen können. Wanderausstellungen und Leihgaben wären ebenfalls möglich, aber
nur, wenn jeweils der Eigentumstitel der aktuellen Eigentümer anerkannt wird und die
Werke auch zurückkehren. Für den dritten Fall der Malereien aus dem Kloster sind die
Alternativen zur Rückgabe weniger zweckerfüllend, da bereits auf rechtlichem Weg eine
Rückgabe erfolgen muss und die Malereien aufgrund ihres fragilen Zustands nur einmal
bewegt werden sollten.

Die moralisch-ethischen Aspekte sind in Restitutions- und Rückgabeforderungen im Grund-
satz einheitlich. Die Bedeutung der Werke ist zentral, um daraus aus moralisch-ethischer
Sicht eine Anspruchsgrundlage zu begründen. Der Kulturgüterschutz stellt ein entschei-
dendes und sachliches Argument dar, welches in allen Fällen geprüft werden muss. Al-
ternativen zu Restitutionen sind immer eine Möglichkeit, die rechtliche Unzugänglichkeit
zu umgehen. Dadurch können die Güter und ihre Bedeutung für die lokale Bevölkerung
zugänglich gemacht werden, sofern die Werke und Interessen erhalten bleiben.

Neben diesen grundsätzlichen Fragen kommen jeweils fallspezifische Bedeutungen von In-
stitutionen wie dem British Museum, zwischenregionale Konflikte, die Rolle im Sklaven-
handel oder die Bedeutung als Kulturerbe hinzu. Diese Argumente sind bei Restitutionen
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und Rückgaben ebenfalls zu beachten. Deswegen werden die entsprechenden Fragestellun-
gen sehr schnell sehr umfangreich. Beim moralisch-ethischen Aspekt muss somit immer
eine Auswahl an Argumenten getroffen werden, welche wiederum gegeneinander abgewo-
gen werden müssen. Denn die Moral ist nicht einheitlich von Region zu Region und von
Staat zu Staat und befindet sich in einem ständigen Wandel.

5.4 Durchsetzung im Vergleich

Die Durchsetzung einer Restitution und Rückgabe kann sowohl forciert als auch freiwillig
geschehen. Eine forcierte Durchsetzung ist nur dann möglich, wenn ein Gerichtsentscheid
die Rückführung anordnet. Damit über eine forcierte Durchsetzung diskutiert werden
kann, braucht es somit primär den Willen einer Partei zu einem Prozess. In den bei-
den ersten Fällen scheint eine forcierte Restitution und Rückgabe sehr unwahrscheinlich.
Vielmehr wäre eine freiwillige Restitution, wenn ein politischer Wille besteht, möglich.

Im Unterschied zu den ersten beiden Fällen ist im dritten Fall die forcierte Rückgabe be-
stimmt worden. Das Tribunal Supremo hat die Rückgabe angeordnet. Fraglich bleibt nur
noch, zu welchem Zeitpunkt die Werke zurückkehren. Selbst wenn eine rechtlich forcierte
Durchsetzung initiiert wird, kann ein Urteil lange verzögert werden. Im Fall der Wand-
malereien sind neun Jahre vergangen, seit das erste Urteil gesprochen wurde. Seitdem das
definitive Urteil von 2025 steht, dauert die Rückkehr der Werke noch mindestens sieben
Monate.

Die Durchsetzung ist nicht Hauptgegenstand der Arbeit, aber wenn rechtliche Anspruchs-
grundlagen bestehen, garantiert die forcierte Durchsetzung die Erfüllung der Rechtspre-
chung.

5.5 Fazit zum Vergleich der Fälle

Die drei Fälle sind in allen Aspekten sehr unterschiedlich. Es sind nie die gleichen Rechts-
quellen anwendbar, die moralisch-ethischen Aspekte weisen jedoch eine gemeinsame Struk-
tur auf. Die freiwillige Durchsetzung ist die einzige Möglichkeit zur Rückkehr der Werke,
wenn keine rechtlichen Anspruchsgrundlagen bestehen. Wenn diese aber bestehen, so ist
die Durchsetzung, auch wenn sie lange dauert, möglich.

Die Betrachtung der drei Fälle auf drei Stufen, von national bis interkontinental, zeigt,
dass sich mit jeder Stufe die Schwierigkeiten und Unklarheiten erhöhen. Auch auf na-
tionaler Ebene gibt es Konflikte, die sich in den Autonomieregelungen für die Regionen
manifestieren. Die Regionen grenzen sich im Konflikt klar ab. Dies ist innerstaatlich pro-
blematisch, da der Zusammenhalt auf nationaler Ebene abnimmt und die Zusammenar-
beit in anderen Bereichen belastet wird. Auf nationaler Ebene bestehen Rechtsnormen,
welche bindend sind und effektiv durchgesetzt werden können. Die moralisch-ethischen
Aspekte sind zwar auch zwischenregional sehr aufgeladen, können aber direkter als bei
internationalen Restitutions- und Rückgabeforderungen diskutiert werden.

Auf internationaler Ebene sind Restitutionsforderungen noch heikler, da die bilateralen
Beziehungen der Staaten auf andere Ziele ausgerichtet sind, als auf Kulturerbe, nämlich
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auf die Wirtschaft, die Verteidigung und den technologischen Fortschritt, um nur ein
paar zu nennen. Auf europäischer Ebene ist die Zusammenarbeit in diesen Bereichen sehr
ausgeprägt. Auf der internationalen Ebene fehlt für Restitutionsforderungen aufgrund
vieler Restitutionshindernisse und fehlender Normen zum Zeitpunkt der Entfernungen
eine rechtlich abschliessende Beurteilung. Dadurch verschiebt sich die Restitutionsdebatte
auf die moralisch-ethischen Argumente und die nationalen Interessen.

Eine Vermischung aller Argumente droht, wodurch alle betroffenen Parteien die moralisch-
ethischen Aspekte zu ihren Gunsten abwägen. Auf europäischer Ebene sind diese Argu-
mente bereits sehr ausgeprägt, welche durch die Selbstbetrachtung des British Museum als
Weltmuseum verschärft werden. Auf interkontinentaler Ebene, insbesondere wenn es um
ehemalige Kolonien geht, stehen die Objekte auch für die koloniale Unterdrückung und
Ausbeutung. Die jungen afrikanischen Staaten können die Objekte als identitätsstiftende
und symbolische Werke ihres Kulturgutes für den Aufbau eines nationalen Zusammenhal-
tes gut nutzen. In diesem Kontext herrscht auf der anderen Seite die Angst vor Reparati-
onszahlungen vor, wie auch die Angst leerer Museen, weswegen Restitutionsforderungen
kategorisch abgelehnt werden. Durch die grössere, geografische Distanz und das fehlende
Wissen über den Zustand des anderen Staates, wird nicht nur mit Fakten, sondern auch
mit Vorurteilen argumentiert.

Der Vergleich der Fälle zeigt somit, dass neben der Ausgangslage, den rechtlichen und
moralisch-ethischen Aspekten und der Durchsetzung auch das Verhältnis der involvierten
Parteien essenziell ist. Der Austausch und Dialog wird durch die Distanz und höhere
Ebene zu einer Diskussion zwischen den Regierungen verwandelt, was die Politisierung
der Restitutions- und Rückgabeforderungen ermöglicht. Dadurch wird die sachliche und
faktenbasierte Analyse untergraben.

Schliesslich zeigen die drei Fälle in welch unterschiedliche Richtungen Restitutionsde-
batten gehen können, und wie abhängig die Restitutionsfrage von den Haltungen der
jeweiligen Regierungen und politischen Parteien ist.



6 Schlussfolgerung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit behandelt die Frage:

Müssen im Rahmen der Restitutionsdebatten die Benin-Bronzen im
Museum Rietberg in Zürich, die Parthenon-Objekte ≪Elgin-Marbles≫ im

British Museum in London und die Gemälde des Klosters Sijena im Museu
Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) in Barcelona, die unter nicht

vollständig geklärten Umständen ihren Eigentümern entwendet wurden,
restituiert und zurückgegeben werden?

Mithilfe der gesammelten Erkenntnisse kann die Fragestellung für die heute geltenden
rechtlichen und moralisch-ethischen Überzeugungen wie folgt beantwortet werden:

1. Im Rahmen der Restitutionsdebatten können die Benin-Bronzen im Museum Riet-
berg aus rechtlicher Sicht nicht zurückgefordert werden, müssen aber aus moralisch-
ethischer Sicht restituiert werden.

2. Die
”
Elgin-Marbles“ können aus rechtlicher Sicht nicht zurückgefordert werden,

müssen aus moralisch-ethischer Sicht aber ebenfalls restituiert werden.

3. Im Fall der Malereien des Klosters Sijena muss eine Rückgabe aus allen Punkten
erfolgen.

Die Benin-Bronzen im Museum Rietberg könnten, sofern der Stadtrat Zürich das Vor-
haben unterstützt, demnächst restituiert werden. Die

”
Elgin-Marbles“ werden nach den

Erkenntnissen dieser Arbeit in naher Zukunft nicht nach Griechenland restituiert werden.
Die Wandmalereien des Klosters Sijena dürften in den nächsten Monaten bis Jahren in
den Kapitelsaal des Klosters Sijena zurückkehren.

Eine Frage, die in diesem Zusammenhang weiterer Untersuchungen bedarf, ist jene der
Einführung neuer rechtlicher Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler Ebe-
ne. Solche Regelungen könnten dem Problem der mangelnden Rechtsquellen entgegenwir-
ken und Restitutionsforderungen fundierter beantworten. Diese müssten aber mit dem
Rechtsprinzip der Intertemporalität vereinbar sein. Einheitliche Analysen der moralisch-
ethischen Verpflichtungen, wie jene der Pflicht des Kulturgüterschutzes, scheinen ebenso
notwendig zu sein, um die Instrumentalisierung von künftigen Restitutionsdebatten zu
reduzieren, damit eine kritisch-sachliche und einzelfallbasierte Auseinandersetzung statt-
finden kann. Diese Beurteilungen müssen aber immer wieder wiederholt werden, um den
neuen rechtlichen und moralisch-ethischen Überzeugungen, die sich im Verlauf der Zeit in
einem stetigen Wandel befinden, gerecht zu werden.
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7 Schlusswort

Die Arbeit habe ich in einem langen Prozess geschrieben. Ich konnte alle drei Fälle in
allen Dimensionen untersuchen und bin zu einer zufriedenstellenden Antwort zu meiner
Ursprungsfrage gekommen.

Durch die Arbeit bin ich ein erstes Mal in das Völkerrecht und in das Lesen von Rechts-
büchern, Gerichtsurteilen und konkreten Gesetzestexten zum Schutz des Kulturgutes ein-
getaucht. Die rechtliche Seite der Fälle war für mich sehr lehrreich, da ich den vielen
Rechtsprinzipien und dem Konstrukt des Gewohnheitsrechts begegnet bin. Erstaunlich
fand ich, wie früh bereits ein Gewohnheitsrecht vorherrschte. Ich war nach dem Nach-
weis eines Gewohnheitsrechts aber überrascht, dass die Einschränkung der

”
zivilisierten“

Staaten galt.

Die moralisch-ethische Seite war für mich ebenfalls völlig neu. Das systematische Vorgehen
des Kulturgüterschutzes war für mich bemerkenswert, ergiebig und gab dem moralisch-
ethischen Aspekt eine gute Ausgangsstruktur. Zum erfolgreichen und effizienten Schreiben
der Arbeit hat das Programm LaTeX geholfen, wie auch die Literatur, welche ich in der
Zentralbibliothek Zürich ausleihen konnte.

Schwierigkeiten ergaben sich für mich insbesondere bei der Durchführung der Interviews.
Ich habe den Kooperationswillen der Museen überschätzt. Ich war deshalb dankbar, dass
das Museum Rietberg zu einem Interview bereit war und die Parteien des Kantons Zürich
mir grösstenteils eine Rückmeldung gaben. Das Problem der Interviews konnte ich unter
anderem durch die Konsultation von digitalen Debatten von britischen Parlamentariern
und von anderen getätigten Interviews wie in der Neuen Zürcher Zeitung oder in der The
Times lösen.

Als Lehren kann ich für künftige Arbeiten ziehen, dass ich für Interviews so früh wie
möglich die Interviewanfragen verschicke und zügig Alternativen suche, wenn sich die
möglichen Interviewpartner nicht zurückmelden. Ich habe gelernt, dass sich nicht alle,
die in einer Diskussion dominieren, auch äussern wollen und Antworten zu bekommen
intensiver und mühsamer sein kann als die Auswertung der gleichen.

Was ich des Weiteren gelernt habe, ist, dass der eigene Besuch von Ausstellungen und
den Orten, wo die Werke fehlen oder ausgestellt werden, sehr lehrreich ist, weil ich so
einen direkten Bezug zu den Werken aufbauen konnte. Das Kloster in Sijena wie auch
die Ausstellung im Museum Rietberg hatte ich bereits besucht und konnte somit selbst
beurteilen, ob die Aussagen der Quellen zutrafen. Dies ist natürlich nicht immer möglich.
Die Arbeit hat mir schliesslich gezeigt, dass zwischen Recht haben, Recht bekommen und
Recht durchsetzen ein langer und anstrengender Weg steht. Ein absolutes Ja oder Nein
gibt es in solch komplizierten Fragen nicht, was für mich neu ist, denn für mich braucht
es immer eine klare Antwort.

Nach Abschluss der Arbeit werde ich noch das MNAC in Barcelona besuchen, um die
Wandmalereien auch endlich zu sehen. Als Bürger Aragoniens handelt es sich nämlich
auch um einen Teil meiner eigenen Geschichte und Identität. Der Besuch im MNAC stellt
somit einen guten Schlusspunkt auf die vorliegende Arbeit dar.
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Gascón, Raúl (8. Sep. 2025). Este es el calendario del MNAC para devolver las piezas
a Sijena: año y medio para una operación de “extrema fragilidad”. In: El Español.
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Herber, Benedikt (18. Aug. 2023).Wem gehören die Bronzen von Benin? In: Das Magazin.
Online: https://www.reporterpreis.de/upload/benediktherber-wem-64f9be952a383.p
df. Zuletzt besucht am 16. 08. 2025.

History Blog (7. Juni 2022). Parthenon Fries: Rückkehr eines Fragments nach Athen. In:
History Blog. Online: https://rrichterblog.blogspot.com/2022/06/parthenon-fries-ru
ckkehr-eines.html. Zuletzt besucht am 17. 09. 2025.

Hitchens, Christopher, Binns, Graham, Browning, Robert (1987). The Elgin marbles:
should they be returned to Greece? London (Chatto Windus) 1987.
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Seibert, Gerhard (2013). São Tomé and Principe. The First Plantation Economy in the
Tropics. Woodbridge, UK (James Currey) 2013.

Sgarbozza, Ilaria (2006). Lusieri, Giovanni Battista. In: Treccanioo. Online: https://ww
w.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-lusieri %28Dizionario-Biografico%29/.
Zuletzt besucht am 09. 09. 2025.

Siehr, Peter (1981). SJZ 77. In: Schweizerische Juristen-Zeitung 77.
Sijena (o. J.). Real Monasterio de Santa Maŕıa de Sijena. In: Ayuntamiento de Villanueva
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10 Einsatz Künstlicher Intelligenz

Die für die Arbeit verwendeten KI-Tools wurden nie für das Generieren von Abschnitten
verwendet.

• Microsoft Copilot: Suche nach Quellen und Zitaten (Kapitel 2-4)

• DeeplWrite: Korrektur auf Rechtschreibung

• ChatGPT 5.0: Suche nach Quellen (Kapitel 2-4)
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Anhang A: Transkript des Interviews
mit Esther Tisa Francini in Zürich

Das Interview wurde von Javier Sütterlin am 19. Mai 2025 mit Esther Tisa Francini am
Museum Rietberg geführt. Das Transkript wurde nur minimal überarbeitet.

Javier Sütterlin: Meine erste Frage wäre, was für eine Bedeutung die Werke für das
Museum Rietberg und die Schweiz, in einem Vergleich zum Oba und Benin-City, haben.

Esther Tisa Francini: Ja, die Werke haben natürlich in Europa eine neue Bedeutung
zusätzlich erlangt oder irgendwie auch die alte Bedeutung natürlich verloren, also nicht
verloren, aber sie haben neue Bedeutungen hinzubekommen. Durch diesen neuen Kontext,
der hier über den Kunsthandel und über die Museen und über Ausstellungen im globalen
Norden, wie die Objekte quasi ausgestellt werden und in welche Narrative, in welchem
Kontext sie hier stehen oder im Rahmen von permanenten Ausstellungen von Sammlungen
der Kunst Afrikas, wie es bei uns ist. Es ist ein Teil eigentlich der Kunstgeschichte Afrikas
und die Beninbronzen sind natürlich besonders alte, eben höfische Kunst. Und die befinden
sich fast in allen Museen, in fast allen Sammlungen, so dass es quasi so ein ≪must have≫ ein
bisschen war oder in den letzten 100-125 Jahren sich so etabliert hat, und dadurch können
wir natürlich einerseits auf die Technik des Bronzegiessens im 15./16. Jahrhundert in
Benin verweisen, auf die Funktion der Objekte, also ihre rituelle, spirituelle Funktion, aber
sie haben nicht mehr diesen direkten Bezug für die Gesellschaft oder das Publikum hier in
Zürich oder in London oder wo auch immer sie stehen. Sie erzählen jetzt für ein Museum
Rietberg eben auch über die Kunstgeschichte, über die globale Kunstgeschichte, auch im
Vergleich zu anderen Bronzeartefakten zum Beispiel. Sie erzählen auch die Geschichte des
Kunsthandels eben ab 1900, was für einen materiellen Wert sie bekommen haben, was
für einen wissenschaftlichen Wert. Auch für Künstler, für die Avantgarde waren sie sehr
wichtig, in den 20er-/30er-Jahren. Das war auch ein Kreis, die haben das auch gesammelt
und ja, natürlich auch für die Museumsgeschichte haben sie eine Bedeutung erlangt in all
diesen Museen, wo sie heute verwahrt werden und wo wir heute eben über die Zukunft
dieser Objekte sprechen.

Javier Sütterlin: Und die kulturellen Unterschiede zu Benin-City liegen dann mehr in
diesem Bereich des Handels?

Esther Tisa Francini: Ja, also hier sind wir natürlich weit, weit davon entfernt, von den
Festen, von den Riten. Die Benin-Gesellschaft, wie sie heute existiert und wie sie heute
auch durchaus diese Werke noch für ihre Geschichte verwenden. Das ist für uns natürlich
sehr viel weiter weg, also insofern eben gab es natürlich diesen Bedeutungswandel, oder es
hat eine neue Bedeutung erlangt, sie wurden teilweise auch eben umgedeutet als Kunst-
werke, die hatten dort wirklich die Funktion eines Archivs, eines sehr lebendigen Archivs
oder des, also diese Werke sind ja quasi, die Geschriebene oder eben in Bronze gegos-
sene Geschichte des Königtums. Die kann man hier natürlich nur fragmentiert erzählen.
Wir haben am Museum Rietberg eine kleine Sammlung, wirklich lose Objekte, die über
einzelne Sammlerinnen und Sammler ans Museum gelangt sind als Geschenk oder auch
als Ankauf durch das Museum Rietberg. Also das ist natürlich dann nicht die gleiche
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Bedeutung, auf keinen Fall, wie sie in Benin-City hätten, wenn man sie dort öffentlich
auch ausstellt oder auch wenn sie vereinzelt vielleicht auch zurück in den Königspalast
gehen, falls es so weit ist, oder es wird auch debattiert, in ein Museum, in ein königliches
Museum [gehen], das noch zu bauen ist. Aber das ist auch in Planung.

Javier Sütterlin: Das Eigentum, würde dieses dann zu Eigentum des Oba und seiner
Familie übergehen oder eben in das Eigentum der NCMM oder des Staates Nigeria?

Esther Tisa Francini: Also jetzt, für das Museum Rietberg, ist ja noch nichts entschie-
den, aber den Rückforderungsantrag haben wir von der NCMM bekommen. Wir standen
aber auch in Austausch, eben auch mit Künstlern, auch mit dem Palast, auch mit Leuten
von der Universität in unserem Projekt Benin-Initiative-Schweiz, um auch wirklich die
Forschung von Anfang an so kollaborativ aufzugleisen, um auch in einen guten Dialog zu
kommen, um dann auch die Zukunft zu diskutieren aufgrund auch wirklich dieser Bedeu-
tung der Objekte. Also die NCMM ist unsere Ansprechorganisation. Und die verwaltet per
Gesetz also im Auftrag des Staates, der Republik Nigeria, alle Kulturgüter, Museen, Mo-
numente in Nigeria. Sie agiert aber schon auch im Auftrag des Oba. Und da gibt es jetzt
eine innernigerianische Vereinbarung oder einfach eine Vereinbarung zwischen dem Palast,
dem Königshaus in Benin-City, und der NCMM, die aber dieses ganze Eigentum verwal-
tet. Wir würden es an die NCMM übergeben. Und die verwaltet das. Und schaut dann mit
dem Oba, wo die Werke ausgestellt werden, welche Werke vielleicht eine ganz spezifische
symbolische spirituelle Bedeutung haben, ob Einzelne ins Museum gehen oder eben auch
allenfalls auch in den Palast. Dann wären sie natürlich nicht öffentlich zugänglich. Oder
nur für die ≪Happy-View≫, für einige Eingeweihte oder die Palastgesellschaft, für Gäste.
Aber so wie die Rückforderungen auch lauten und in dieser ganzen Debatte ist ja sehr
wichtig, dass diese alten, jahrhundertealten Werke auch wirklich für die Gesellschaft, für
die junge Bevölkerung, für Künstler, für Wissenschaftler, aber eigentlich wirklich für die
breite Bevölkerung zugänglich werden.

Javier Sütterlin: In vielen europäischen Ländern gibt es eine grosse Angst, die haben
wir jetzt in der Schweiz nicht, dass eben, wenn man eine Restitution durchführt, dass
das ein Eingeständnis sein könnte, eines Fehlers oder einer Schuld und somit auch Repa-
rationszahlungsforderungen kommen könnten. Wie beurteilen Sie diese Sorge oder diese
Angst?

Esther Tisa Francini: In der Schweiz ist das quasi nicht unsere Kolonialgeschichte
oder direkte Kolonialgeschichte. An diesem Beispiel sind es eben Erwerbungen über den
Kunsthandel, aber in anderen Beispielen kann man natürlich schon auch sagen, dass die
Schweiz von diesem kolonialen System auch profitiert hat und insofern auch beteiligt war,
also aber natürlich eben jetzt das British Museum hat eine ganz andere Verpflichtung oder
steht in einer ganz anderen Linie in dieser Geschichte, die vielleicht noch sehr viel mehr
in der Verantwortung stehen. Dennoch, eben, sehe ich auch die Schweizer Sammlungen,
Institutionen, Universitäten, ja in der Pflicht sich mit diesen gegenwärtigen Fragen oder
auch zu einer friedvollen globalen Gesellschaft beizutragen. Und ich denke, da haben
Museen auch eine soziale Rolle oder auch eine politische Rolle, hier eben in den Austausch
zu gehen und nach fairen und gerechten Lösungen zu suchen.

Javier Sütterlin: Aber Sie sehen keine Gefahr in den möglichen Reparationsforderun-
gen?
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Esther Tisa Francini: Das denke ich, das ist jetzt weniger ein Problem, mit dem sich
die Schweiz in Zukunft konfrontiert sieht. Aber natürlich ist es vielleicht eher dann auf
der Seite, dass man denkt, ja, wir geben jetzt, also das Museum Rietberg hat noch nie
restituiert in diesem Sinne. Wir hatten zur Frage der nationalsozialistischen Verluste vier
Werke entschädigt. Das ist auch ein Teil der Restitution, aber quasi noch nie in diesem
Kontext restituiert.

”
Was heisst das für weitere Bestände?“ Es ist natürlich schon so ein

bisschen der Anfang oder auch von solchen Deakzessionen, Transfer. Und die Sammlungen
verbergen viele Geschichten von, ich sag jetzt mal, auch unrechtmässigen Aneignungen
in verschiedenen Bereichen. Und es ist die Frage eben, wie geht man auch mit anderen
Fällen um, und deshalb ist es schon auch ein wichtiges Zeichen, wenn ein Museum jetzt
zurückgibt, im Sinne von, es ist auch offen und transparent und kritisch zur eigenen
Geschichte, die sich im Museum und in diesen Sammlungen versteckt. Also es ist schon
auch ein möglicher Dammbruch oder der Anfang oder die Spitze des Eisbergs. Aber es
ist auch nicht alles geplündert in dem Stil wie jetzt hier bei Benin, was sich in den
Sammlungen befindet.

Javier Sütterlin: Und in Ihrem Forschungsbericht haben Sie erwähnt, dass eben zum
Beispiel vom Museum Rietberg elf Werke wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich un-
rechtmässig entwendet wurden. Und diese wollen Sie, sind Sie bestrebt, zurückzugeben.
Und die anderen, bei denen man nicht weiss, ob sie unrechtmässig entwendet wurden, wie
will man dort vorgehen?

Esther Tisa Francini: Ja, also wir haben einerseits alles publiziert online, soweit der
Forschungsstand das hergibt. Und wir haben so eine gemeinsame Erklärung auch mit der
nigerianischen Delegation gemeinsam verfasst und auch uns auf diese Kategorie 1 und 2
eigentlich geeinigt und Kategorie 3 und 4, also weil 4 eben, das sind Werke, die später
entstanden sind, die wirklich da ausgenommen werden können, oder die sind jüngeren
Datums. Aber es gibt noch so diese Kategorie 3, die zum Beispiel ein deutscher Ethnologe
in den 1930er Jahren in Benin-City erworben hat. Die Frage ist dann, ob das Teil der
Plünderung ist oder nicht. Aber soweit der Stand der Forschung jetzt ist, würden wir
sagen, dass wir das eher nicht in diesem Bereich sehen. Und da waren wir uns eigent-
lich dann auch einig mit unseren nigerianischen Partnerinnen, eben, dass wir eigentlich
Kategorie 1 und 2 in diesen Topf geben, der zurückgeführt werden sollte, oder wo wir
einfach eine Einigung anstreben. Nicht ich entscheide, auch nicht unsere Direktorin oder
die Afrikakuratorin, sondern es ist der Stadtrat, der hier die Entscheidung treffen wird.

Javier Sütterlin: Haben Sie den Antrag für eine Restitution bereits eingereicht? Haben
Sie da schon Rückmeldungen vom Stadtrat erhalten oder wissen Sie wie der Puls ist?

Esther Tisa Francini: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Wir haben eigentlich den An-
trag oder das, das Vorhaben war geschildert im Stadtrat, oder eine Präsentation gemacht.
Und jetzt geht es darum, eigentlich diesen Stadtratsbeschluss auszuarbeiten, oder indem
die sich das nochmal genauer anschauen und dann aufgrund dieser Vorlage entscheiden,
in den nächsten Monaten.

Javier Sütterlin: Also wird da schon in den nächsten Monaten eine Entscheidung er-
wartet?

Esther Tisa Francini: Wir hoffen, wir hoffen, ja.

Javier Sütterlin: Und wenn es jetzt eben auch um die Resolution geht, gibt es auch
Ansprüche, in diesem Fall die Restitution Study Group, die nicht möchte, dass die Werke
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an Nigeria zurückgegeben werden, sondern in die USA gebracht werden. Wie beurteilen
Sie diesen Punkt?

Esther Tisa Francini: Oder auch hier bleiben sie einfach der Öffentlichkeit zugänglich.
Hier gibt es auch eine Diaspora. Oder dass es eigentlich weiterhin hier zugänglich ist. Und
das ist durchaus auch das Ansinnen der NCMM, weil wenn wir jetzt diesen Eigentum-
stransfer machen, das heisst noch nicht, dass alle Objekte zurückgehen, sondern dass es
teilweise auch eine Leihgabe, eine Dauerleihgabe der NCMM sein kann, das heisst, die
Werke gehören Nigeria, aber sie bleiben hier, um eben auch weiterhin im globalen Norden
und auch für die Diaspora zugänglich zu sein. Aber das ist einfach ein Teil, der auch
zurückgeht, und das gilt es dann in einem zweiten Schritt auszuhandeln, den die NCMM
möchte, wirklich zuerst einfach diesen Transfer des Eigentums und dann entscheiden, was
tatsächlich auch physisch zurückgeht. Ja, die Restitution Study Group hierarchisiert ei-
ne Art, die verschiedenen Opferkategorien oder vertritt die Nachfahren von versklavten
Menschen. Natürlich ist es ein grosses Thema. Es ist ein wichtiges Thema, aber das heisst
nicht, dass dies überwiegt im Sinne, dass hierarchisiert wird. Und da meine ich dann diese
britische Zerstörung und Plünderung des Königreichs, damit wir eigentlich da keine Wie-
dergutmachung leisten, und ich denke, das ist dann auch eigentlich eine innernigerianische
Frage, oder wie sie dann auch mit ihrer eigenen Geschichte der Sklaverei umgeht.

Javier Sütterlin: Es ist ja nicht spezifisch eine Frage der Übertragung des Eigentums,
sondern um eine tiefgründigere Sache.

Esther Tisa Francini: Genau. Es geht dann eben vielleicht wirklich auch um Repara-
tionszahlungen oder vielleicht trotzdem, ja um eine Form der Anerkennung auch dieses
Leidens, das natürlich auch anerkannt werden muss.

Javier Sütterlin: Und was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Botschaft, warum eine Resti-
tution erfolgen muss, wenn sie jetzt klar gestohlen wurden oder unrechtmässig entwendet
wurden?

Esther Tisa Francini: Dass das Museum auch zu dieser Geschichte steht und auch
dieses Unrecht anerkennt. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Paradigmenwechsel
im Umgang mit den Sammlungen, in den Museen. Oder eben ich spreche natürlich nur für
das Museum Rietberg, dass wir das auch anerkennen, und dass wir offen sind für diesen
Dialog.

Javier Sütterlin: Jetzt zum Beispiel für den rechtlichen Aspekt gibt es ja noch nicht
oder für den Zeitraum, welcher hier relevant ist, wirkliche Bestimmungen im Völkerrecht
oder auch auf nationaler Ebene. Sehen Sie da die Notwendigkeit, dass man dort zum
Beispiel im Völkerrecht oder auf nationaler Ebene in der Schweiz Gesetze erlässt, um dies
anzugehen?

Esther Tisa Francini: Ja, ich glaube, das wäre ein riesiges Projekt und jetzt auch im
Vergleich zu den Instrumenten, die vorhanden sind zur Provenienzforschung und auch
Restitutionen im Bereich NS-Raubkunst. Da gibt es auch kein, jetzt in der Schweiz,
Rückgabegesetz zum Beispiel, sondern es gibt die Washingtoner Prinzipien, eben die-
ses Soft Law. Es gibt diese moralische Verpflichtung, die relativ stark ist, die eigentlich
schon auch Handlungsweisen sind. Und es gibt dann zahlreiche Fälle, die auch auf eine
Praxis verweisen. Natürlich, wenn es ein Rechtssystem gibt, gibt es klare Vorgaben und
klare Strukturen, in deren Rahmen man sich bewegen muss. Aber ich habe Zweifel, ob so
etwas durchkommt. Ich denke, dass es ganz wichtig in diesem Bereich ist, dass man das
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etablierte Völkerrecht auch kritisch analysiert. Also wer hat dieses Völkerrecht geschrie-
ben, ist das auch ein eurozentrisches Konstrukt und wie sieht es denn zum Beispiel eben
Nigeria, also mit ihrem Gewohnheitsrecht, oder wie, wie sehen die die Plünderung? Ja,
also ich denke eben, das ist die Schwierigkeit, diese verschiedenen Rechtssysteme zusam-
menzubringen. Ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich denke, dass es schon auch da
gewisse Neuerungen braucht.

Javier Sütterlin: Zum einen gibt es Gesetze und zum anderen, wie setzt man diese
durch?

Esther Tisa Francini: Genau. Also das eine ist eben, dass man auch ja an diesen
Rechtssystemen arbeitet oder an diesen Gesetzen, und die Durchsetzung ist natürlich
noch mal etwas anderes, eben. Es braucht wirklich auch, diese Absichtserklärungen, diesen
Willen. Oder ich meine die UNESCO-Konvention ist auch kein Gesetz. Aber das haben
gewisse Staaten dann in nationales Recht überführt, aber das gilt natürlich dann nicht
rückwirkend. Also ich denke, es ist vor allem auch eine Frage des Rechtsempfindens,
und dass man da verschiedene Rechtsempfindungen miteinander irgendwie in Verbindung
bringt. Oder? Aber ja. Ich bin keine Juristin, das ist für mich Glatteis.

Javier Sütterlin: Und in welcher Rolle sehen Sie zum Beispiel (Schieds-)Gerichte, NGOs,
die Politik und die Öffentlichkeit? Welche Rolle haben diese im Vergleich zu Museen?

Esther Tisa Francini: Ja, also die Politik und die Öffentlichkeit haben sicherlich ein
grosses Gewicht. Es wird sehr viel geschrieben in den Medien, zum Teil sicherlich auch
nicht immer ganz Korrektes oder auch in den Büchern. Ich denke, die Museen, die müssen
sich einfach ihrer Aufgabe auch bewusst sein in der heutigen Gesellschaft, globalen Ge-
sellschaft. Oder durch das Internet in den 80er Jahren, die Digitalisierung hat sich in
den letzten Jahrzehnten doch auch irgendwie die ganze Gesellschaft, sagen wir mal auch
angenähert und Museen werden auch transparenter. Da muss man auch diese Sammlungs-
politiken oder diese unmögliche Deakzession, das man eigentlich ein Museum, auch gar
nicht deakzessioniert, das heisst nicht entsammelt oder dass diese Sammlungen immer so
starr sind. Ich glaube, das bewegt sich, und diese ethischen Richtlinien von ICOM, also des
internationalen Museumsverbandes, die 1986 erstmals erlassen worden, da geht es auch
um Provenienz, um Sorgfaltspflicht und Rückführungen. Da gibt es jetzt eine Neuerung,
die auch in den kommenden Monaten verabschiedet wird. Da erwarte ich schon auch Ei-
niges an neuerer Museumspolitik eigentlich, dass die Museen sich auch wandeln und sich
auch den aktuellen gesellschaftlichen Fragen anpassen.

Javier Sütterlin: Und in diesem Wandel sehen Sie da auch neue Möglichkeiten, zum
Beispiel nicht nur die Restitution, sondern auch Dauerleihgaben, Wanderausstellungen,
. . . ?

Esther Tisa Francini: Ja, unbedingt. Eine Zirkulation von Objekten, einen intensiver-
en Austausch mit den Herkunftsländern, das machen wir seit vielen Jahrzehnten. Dass
wir Ausstellungen auch gemeinsam kuratieren, dass wir Künstler einladen, Wissenschaft-
ler, Kuratoren. Aus allen Ländern oder auch immer wieder punktuell natürlich aus den
Ländern, von denen wir die Sammlungen hier haben, oder, und dass wir so auch einen
Know-How-Transfer haben. Und es ist immer auch ein Geben und Nehmen. Und ich
denke, das betrifft dann auch die Sammlungen oder langfristig nicht nur eigentlich ein
Zusammenarbeiten hier in Zürich, sondern dass man eben auch in die Côte d’Ivoire geht.
Wir werden eine Ausstellung, die wir zu Hans Himmler gemacht haben, die wird jetzt im
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Dezember in Abidjan eröffnet, also dass man auch wirklich vor Ort dann zu Ausstellun-
gen beiträgt und nicht nur hier in Europa oder im globalen Norden, im Westen, das alles
konzentriert. Das ist, glaube ich, die Zukunft, auch dass wir wirklich enger, noch enger
zusammenarbeiten, aber das ist eine grosse Frage der Ressourcen, der finanziellen Mittel,
die es zu bewältigen gilt.

Javier Sütterlin: Insbesondere auch des Willens und des Vertrauens, weil in der Vergan-
genheit gab es oft Bestrebungen, dass eben Kunstwerke zum Beispiel für eine Ausstellung
in den globalen Süden gebracht werden, dann wurden sie wegen mangelndem Vertrauens
und Angst, dass sie eben nicht mehr zurückkommen könnten, nicht gegeben.

Esther Tisa Francini: Genau das war ja eben dann anlässlich von dieser FESTAC-
Ausstellung genau. Ich denke, da hat sich seitdem vieles verändert, aber natürlich auch
nicht nur. Ich kann nur für das Museum Rietberg sprechen. Und ich denke, dass wir da
wirklich seit den 70er-Jahren immer wieder auch im Austausch stehen. Und wie es mit
der Zirkulation der Objekte ist, da ist sicher noch Zurückhaltung, teilweise aber, es wer-
den viele Museen gebaut. Im Senegal wurden Museen gebaut. Es werden weitere Museen
auch gebaut, in der Côte d’Ivoire, also an verschiedenen Orten in Afrika. Jedes Land,
wenn es noch kein Nationalmuseum hat, baut es eines. Also ich denke, das Museum ist
eigentlich auch ein westliches Konstrukt. Die Standards, die wir hier haben, müssen nicht
überall gelten. Und ich denke, es gilt durch verschiedene Projekte, Forschungsprojekte,
Ausstellungsprojekte an diesem Vertrauen auch zu arbeiten, dass man die unterschiedli-
chen Standards auch respektiert, und dass man sich da respektvoll in diesem Austausch
begegnet.

Javier Sütterlin: Es gibt jetzt zum Beispiel im Austausch mit Parteien, die mir oft mit
rückmeldeten, dass sie eine Restitution grundsätzlich befürworten, sich jedoch nicht der
Sicherheit oder der guten Aufbewahrung in den Ländern sicher sind und deshalb eine
Restitution zurückhaltender sehen. Sehen Sie da auch diese Gefahr oder dieses Problem
oder sehen Sie da eben kein Problem zum Beispiel spezifisch für Nigeria oder die Benin-
Bronzen?

Esther Tisa Francini: Nein, da sehe ich jetzt kein Problem. Wir haben diesen Film
in der Ausstellung gezeigt, wo man auch sieht, wie die diese einzelnen Museen oder ein
Erweiterungsbau, ein riesiges Depot, ein riesiges Museum neu bauen. Gut, das MOVAA,
das ist vor allem auch für so, arbeitet viel digital mit einer digitalen Rekonstruktion auch,
eben wird die neueren archäologischen Ausgrabungen in Nigeria im Museum zeigen. Also
ich denke, dass das kein Argument sein muss, auf keinen Fall.

Javier Sütterlin: Und wenn zum Beispiel, jetzt nochmal zurück zum Stadtrat, wenn
jetzt diese Restitutionsanfrage beim Stadtrat jetzt nicht erfolgreich ist, wenn der Stadtrat
diese ablehnt, was für Schritte oder was für Möglichkeiten und Prioritäten setzen Sie
dann?

Esther Tisa Francini: Dann müssen wir nochmals über die Bücher. Damit haben wir
uns jetzt noch nicht auseinandergesetzt.

Javier Sütterlin: Und die Alternativen zu einer Restitution, zum Beispiel jetzt für ih-
ren Forschungsbericht, haben sie dort die Alternativen auch geprüft, oder war dort die
Rückgabe des Eigentums die primäre Bestrebung?
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Esther Tisa Francini: Also zuerst haben wir einfach mal eben die Provenienzen erforscht
von diesen 100 Objekten. Und wir haben auch viel mit Kunsthistorikern und Künstlern
vor Ort diskutiert und um ihre Einschätzungen gebeten. Also was wäre die Frage jetzt?

Javier Sütterlin: Haben Sie Alternativen geprüft?

Esther Tisa Francini: Also, wir haben wirklich zuerst geforscht und eben auch im Dia-
log, also mit ihnen zusammen. Also eigentlich fordern schon alle diesen Eigentumstrans-
fer und diese Anerkennung des Unrechtes. Wir können das hier anerkennen und Bücher
schreiben und Ausstellungen machen. Aber de facto muss ein weiterer Schritt erfolgen,
weil sonst ist das hier schon ein Bekenntnis, man steht dazu, aber es hat wie trotzdem
keine Folgen für die lokale Bevölkerung vor Ort. Da gibt es Kunstwerke, aber es sind quasi
später produzierte und nicht diese alten, die halt essentiell sind, wirklich für die Identität
auch und für die Konstruktion der Zukunft der Gesellschaft vor Ort. Also wir haben
tatsächlich nicht über den Plan B gesprochen, sondern haben eigentlich diesen Plan A
verfolgt, also ja auch auf dem Benin Forum. Das ist auch alles online. Diese Filme, dieser
Austausch, diese verschiedenen Wortmeldungen zielten eigentlich in diese eine Richtung.
Auch mit dieser gemeinsamen Erklärung und dann auch eben dieses Benin Forum, das
wir letzten Herbst veranstaltet haben als zweiten Schritt. Und jetzt wird eigentlich von
Seiten Nigerias erwartet, dass wir den nächsten Schritt gehen, weil es ist auch schon viel
Zeit verstrichen, muss man sagen. Also seit unseren allerersten Anfängen. Das war 2018
die Frage der Provenienz, das war so eine Sammlungsintervention hier am Haus. Da haben
wir schon die Frage gestellt:

”
Ist das alles Raubkunst für die Benin-Bronzen?“ Das war

ein Parcours mit vielen anderen Fragen, aber es war eigentlich essenziell. Wir haben das
ausgestellt im Wege der Kunst. Wir haben jetzt auch diese Benin-Ausstellung gemacht,
ja. Weil es braucht auch diese Sensibilisierungsarbeit, Aufklärung oder auch für unser
Publikum. Wie gehen wir mit unseren Sammlungen um, was stellen wir uns für Fragen
und wohin führt das? Also da braucht es viel Erklärung. Hier, und da haben Nigeriane-
rinnen und Nigerianer, haben dafür auch Verständnis und schätzen auch eigentlich diesen
riesigen Aufwand, den wir betrieben haben für das Wissen, auch um die Objekte, was die
jetzt 125 Jahre hier gemacht haben, in welchen Ausstellungen sie waren, wer sie besessen
hat. Also wir haben so Sammlerbiografien gemacht, aber jetzt müsste der nächste Schritt
erfolgen und der liegt nicht in unserer Hand. Also und in unserer Hand liegt das Ganze
vorzubereiten. Diesen Entscheid trifft der Stadtrat.

Javier Sütterlin: Und eine letzte Frage. Wie könnte die Restitution, die Beziehung
zwischen der Schweiz und Nigeria mit Benin-City oder generell mit dem globalen Süden
verbessern?

Esther Tisa Francini: Ich glaube, die Kulturdiplomatie ist vielleicht nicht zu hoch zu
bewerten in dem Sinne. Es gibt enge wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Schweiz
und Nigeria. Aber ich denke jetzt für einen guten Ausgang dieses Projektes und auch
im Sinne einer Glaubwürdigkeit für alle 8 Museen, also jedes Museum machte das dann
selber quasi diesen Eigentumstransfer eben. Ich rede nur für das Museum Rietberg. Es
wäre natürlich schon ein schöner Abschluss dieses ganzen Projektes. Wir haben klar er-
gebnisoffen geforscht, wir wussten nicht, wohin das das führt, aber ich denke, das ist der
nächste Schritt, auch wenn man international schaut, auch wenn das British Museum die-
sen Schritt vielleicht nie gehen wird. Andere Museen haben das gemacht und auch unseren
Partnerinnen und Partnern gegenüber, mit denen wir jetzt lange Jahre zusammengear-
beitet haben, die Ausstellung gemacht haben, unsere Workshops, glaube ich, müssen wir
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auch unsere Glaubwürdigkeit irgendwie einlösen. Aber ja, die wissen auch, dass es nicht
alles in unserer Hand liegt. Und die Presse eben, da gibt es verschiedene Berichte, auch
sehr kritische. Es gibt diesen Kulturkampf. Da gibt es eben viele Stimmen, die sich auch
dagegen erheben. Im Sinne von:

”
Wir verlieren Eigentum, wo führt das hin?“ Es geht,

glaube ich, schon auch auf dieses Besitzdenken.

Javier Sütterlin: Die Angst der leeren Museen. . .

Esther Tisa Francini: Die Angst der leeren Museen, und da muss ich sagen, also wir
sind ja ein relativ kleines Museum, sicher mit einer grossen Ausstrahlung oder mit einer
relativ kleinen Sammlung, und trotzdem ist die Sammlung noch riesig gross. Man kann
die Sammlung ja auch mit neuen Werken erweitern. Also da bin ich relativ gelassen und
andere Häuser, die ethnologischen Häuser, die klassisch ethnologischen, weil wir sind als
Kunstmuseum quasi gegründet worden und haben doch sowieso andere Selektionskriteri-
en. Die haben Hunderttausende von Werken und ganze Depots gefüllt. Und die Museen
werden kaum leer sein, also nie leer sein.

Javier Sütterlin: Und haben Sie noch weitere Anmerkungen oder etwas, dass ich viel-
leicht vergessen habe?

Esther Tisa Francini: Zu diesem Thema?

Javier Sütterlin: Genau zur spezifischen Debatte.

Esther Tisa Francini: Zur Debatte. Nein, ich denke eben die Öffentlichkeit spielt ei-
ne grosse Rolle, also auch die Medien, wie sie das transportieren, und das ist auch gut,
dass das kontrovers diskutiert wird. Es ist eine Herausforderung. Eigentlich die Argu-
mentation oder eben, weil es ja auch keine rechtlichen Grundgrundlagen gibt, eigentlich
diese Argumente oder diese Legitimität der Rückforderung, weil die [Nigeria] schon seit
den 30er-Jahren immer wieder Rückforderungen gestellt haben, jetzt nicht konkret an die
Schweiz. Aber dass sie das Recht auf diese Werke für sich beanspruchen. Ich glaube, das
geht manchmal dann unter in dieser ganzen Welt, denn es läuft in einer medial sehr heiss
aufgekochten Suppe, und da ist es nicht ganz einfach, da auch wirklich zu argumentie-
ren. Und ja, die Leute zu überzeugen, weil es ist ein neues Feld. Ich glaube, die Museen
waren sehr gut im Sammeln, aber jetzt eben im Endsammeln oder Deakzessionieren, der
Rückführung das ist noch ein neuer Weg.

Javier Sütterlin: Und das wäre dann mehr dieser ethisch moralische Aspekt, weil es
eben diesen rechtlichen Aspekt nicht gibt?

Esther Tisa Francini: Ja, genau.

Javier Sütterlin: Vielen Dank für das Gespräch.



Anhang B: Fragebogen an die
politischen Parteien des Kantons Zürich
betreffend der Restitution der
Benin-Bronzen aus dem Museum
Rietberg in Zürich

Der nachfolgende Fragebogen wurde im Mai 2025 an alle politischen Parteien im Kanton
Zürich verschickt, die einen Kantonsratssitz haben und somit einen Teil der Bevölkerung
vertreten. Namentlich sind das die SVP, FDP, Mitte, CSP, EDU, EVP, GLP, Grüne, SP
und AL.

Anfrage Stellungnahme betreffend der Restitution von Benin-Bronzen der
Stadt Zürich (Museum Rietberg) für die Maturitätsarbeit

Sehr geehrte [Parteiname] des Kantons Zürich,

Mein Name ist Javier Sütterlin. Ich gehe in Uetikon am See an die Kantonsschule.
Im Rahmen meiner Maturitätsarbeit befasse ich mit dem Thema der Restitution von
Kunstgütern, die durch Plünderungen oder auf anderen illegalen Wegen von ihren ur-
sprünglichen Eigentümern entwendet wurden. Dafür analysiere ich drei Fälle, wo Resti-
tutionen gefordert werden. Einer dieser Fälle handelt um die Benin-Bronzen im Museum
Rietberg in Zürich. Darauf aufmerksam wurde ich durch die Ausstellung des Museums Im
Dialog mit Benin. Dabei geht es um Bronzemasken und -figuren, die 1897 während einer
Strafexpedition von den Briten geplündert wurden und heute im Museum Rietberg stehen
(weitere Informationen unter https://rietberg.ch/ausstellungen/imdialogmitbenin).

Ich befasse mich hierbei mit den zentralen Fragen, ob eine Restitution aus rechtlicher und
moralisch-ethischer Sicht erfolgen muss.

Das Museum Rietberg hat in Zusammenarbeit mit anderen schweizerischen Museen die
Benin Initiative Schweiz lanciert und sich zum Ziel erklärt, dass alle Objekte, die 1897
geplündert wurden, restituiert werden sollten.

Ich frage Sie, als eine der relevanten Parteien im Kanton Zürich, um Ihre Meinung an,
um Ihre Sicht auf die Restitutionsdebatte zu erhalten, zumal die Bronzen des Museums
Rietberg der Stadt Zürich gehören. Der Stadtrat wird über die Zukunft der Werke und
über eine Restitution entscheiden, weswegen ich gerne die Meinung Ihrer Partei zu Resti-
tutionen einholen wollte.

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den untenstehenden Fragebogen ausfüllen und mir
bis am 15. Juli 2025 zurückschicken könnten.

Diesen Fragebogen habe ich an alle relevanten Parteien im Kanton verschickt, um ein
möglichst breites Bild von Meinungen und Lösungsvorschlägen zu erhalten. Dies soll auch
bei der Beantwortung der moralisch-ethischen Frage meiner Maturitätsarbeit helfen.
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1. Soll aus Ihrer Sicht eine Restitution der klar geplünderten Benin-Bronzen des Mu-
seums Rietberg an Nigeria erfolgen? Weshalb/Weshalb nicht?

2. Wie ist Ihre Haltung zu den Bestrebungen der Benin Initiative Schweiz (BIS) zur
Restitution von Kunstgütern aus Schweizer Museen, spezifisch dem Museum Riet-
berg in Zürich an Nigeria?

3. Wie stehen Sie zu Alternativen zur Restitution der Kunstgüter (Dauerleihgaben,
Wanderausstellungen, . . . )?

4. Was für eine Rolle nehmen Museen (bspw. das Museum Rietberg) in der Restituti-
onsdebatte an?

5. Sind Sie mit der Rolle der Museen zufrieden?

6. Finden Sie, dass staatliche Museen oder Sammlungen mehr im Rahmen der Resti-
tutionen tun müssen?

7. Finden Sie, dass genügend im Rahmen der Restitution getan wird? Sind die Resti-
tution und Provenienzforschung bereits genügend weit? (Weshalb?)

8. Sind aus Ihrer Sicht Gesetze/Verordnungen notwendig, um den Umgang mit Resti-
tutionsforderungen aus den postkolonialen Ländern zu regeln?

9. Würden Sie der Restitution von geraubten/geplünderten Benin-Bronzen im konkre-
ten Fall des Museums Rietberg zustimmen oder sie ablehnen und weshalb?

10. Müssen aus Ihrer Sicht weitere Massnahmen neben der Restitution der Kunstgüter
folgen (sofern Sie für eine Restitution sind)?

11. Sind die Museen in Nigeria aus Ihrer Sicht bereit, um die Kunstwerke entgegenzu-
nehmen? Trauen Sie den Museen?

12. Haben Sie noch weitere Anliegen oder Kommentare?

Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Rückmeldungen. Gerne kann ich Ihnen nach Abschluss
der Arbeit ein PDF der Maturitätsarbeit gegen Ende Oktober zusenden.



Anhang C: Stellungnahmen der
politischen Parteien des Kantons Zürich
betreffend der Restitution der
Benin-Bronzen aus dem Museum
Rietberg in Zürich

Die Antworten der befragten Parteien zum Fragebogen aus Anhang B wurden bis Mitte
Juli 2025 erhalten und unbearbeitet zusammengetragen.

Antwort der SVP Kanton Zürich

1. Nicht zwangsläufig. Zwar ist die historische Plünderung unbestreitbar, doch eine
pauschale Rückgabe ignoriert die kulturelle, wissenschaftliche und öffentliche Be-
deutung, die diese Objekte heute in europäischen Museen haben. Restitution sollte
sorgfältig, einzelfallbasiert und im Rahmen von Abkommen erfolgen – nicht aus
moralischem Druck allein.

2. Die BIS agiert mit guten Absichten, doch es besteht die Gefahr, dass aus politi-
schem Opportunismus gehandelt wird, ohne die komplexen kulturellen, rechtlichen
und historischen Dimensionen vollständig zu erfassen. Einseitige Restitutionsziele
können den Auftrag öffentlicher Museen untergraben.

3. Diese Alternativen sind durchaus sinnvoll und oft praktikabler. Sie erlauben interna-
tionalen Zugang zu Kulturgütern, fördern Dialog und können bilaterale Beziehungen
stärken – ohne das Eigentum irreversibel zu übertragen. Besonders in Fällen fragli-
cher Empfängersicherheit ist das ein gangbarer Weg.

4. Museen befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen wissenschaftlichem Auftrag,
öffentlichem Bildungsauftrag und politischem Erwartungsdruck. Ihre Rolle sollte
nicht auf moralische Korrekturinstanz reduziert werden – sie sind keine aussenpoli-
tischen Akteure.

5. Nicht immer. Manche Museen agieren übervorsichtig aus Angst vor Reputationsver-
lust und folgen internationalen Trends, ohne eine ausgewogene öffentliche Debatte
zu führen. Andererseits fehlt es einigen Häusern auch an Transparenz und aktiver
Provenienzforschung.

6. Nur, wenn belastbare Belege über illegale Herkunft oder Raub vorliegen. Es ist
nicht Aufgabe staatlicher Institutionen, historische Weltgeschichte moralisch neu zu
bewerten, sondern nüchtern auf Basis von Fakten zu entscheiden.

7. Die Forschung hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht, aber sie ist
aufwendig und teuer. Eine flächendeckende, systematische Provenienzaufarbeitung
ist unrealistisch.
Zudem gibt es keine einheitlichen Standards, was als ”rückgabewürdig”gilt.
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8. Vorsichtig gesagt ja, aber mit klaren Kriterien und Schutzmechanismen. Sonst dro-
hen pauschale Rückgabeforderungen auf politischer Basis, ohne fundierte Prüfung.
Gesetzliche Regelungen müssen auch das kulturelle Erbe der Schweiz und ihre
Sammlungsfreiheit berücksichtigen. Und Gesetze bzw. Verordnungen können auch
eher einschränkend wirken.

9. Ablehnung oder zumindest Zurückhaltung – solange nicht bewiesen ist, wie es wirk-
lich ist und zudem wenn keine klaren rechtlichen Regelungen bestehen und keine
verlässlichen Informationen über die nachhaltige Verwahrung in Nigeria vorliegen.
Es geht auch darum, Verantwortung gegenüber dem Publikum und der Wissenschaft
wahrzunehmen.

10. Falls Restitutionen erfolgen, sollten sie mit langfristigen Kooperationsprogrammen,
Ausbildung von Fachkräften in Herkunftsländern und internationalem Wissensaus-
tausch gekoppelt sein.

11. 11. Hier bestehen berechtigte Zweifel. Die Infrastruktur, politische In-Stabilität und
Korruptionslage in Nigeria werfen Schatten voraus und es gibt mehr Fragen als
Antworten.

12. 12. Eine differenzierte Debatte ist notwendig. Es geht nicht nur um Schuld und
Wiedergutmachung, sondern auch um langfristige Verantwortung für den Schutz
des kulturellen Erbes – weltweit. Emotionale Schnellschüsse schaden dem Ziel nach-
haltiger kultureller Partnerschaft.

Antwort der EDU Kanton Zürich

1. Ja, vorausgesetzt, in Nigeria ist die politische Lage stabil und die Benin-Bronzen sind
dort sicher. Wenn die Situation unsicher ist, haben wir in der Schweiz hingegen eine
Verantwortung, Kulturgüter zu schützen. Der langfristige Schutz der Kulturgüter
hat Vorrang. Gerade in Ländern mit vielen Muslimen besteht das Risiko, dass Kul-
turgüter bewusst zerstört werden. Dieses Risiko könnte bei solchen Bronzen auch
bestehen.

2. Grundsätzlich positiv, allerdings fehlt die Zeit, diese Bestrebungen im Detail zu
studieren.

3. Wenn klar ist, dass das Gut jemand anderem gehört, muss es zurückgegeben werden,
ohne Wenn und Aber.

4. Museen sind immer in der Zwickmühle. Sie haben den Auftrag, zu bewahren, was
sie haben. Solange die Politik oder die Gerichte nicht anders entscheiden, sind die
Museen verpflichtet, ihre Güter zu schützen und nicht herauszugeben. Museen haben
aber auch die Pflicht, ihre Güter gut zu dokumentieren und gegebenenfalls genau
aufzuklären und transparent zu machen, woher diese stammen.

5. Die Frage ist etwas unklar. Die EDU sieht die Verantwortung der Museen wie folgt:
bewahren, schützen, dokumentieren, ehrlich kommunizieren, während die Verant-
wortung der Politik wie folgt ist: verhandeln, entscheiden, Richtlinien vorgeben. Die
Rolle der Gerichte ist: entscheiden, ob Gesetze und internationale Vereinbarungen
korrekt angewandt worden sind.
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6. Wenn Verdacht besteht, dass Unregelmässigkeiten vorgekommen sind, dann sind die
Museen, egal ob staatlich oder nicht, in der Pflicht, Informationen zu beschaffen,
genau alles aufzuarbeiten, und gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber der Po-
litik aktiv zu informieren. Gegebenenfalls müssen sie auch Kontakt herstellen zu
wissenschaftlichen Partnern in den Herkunftsländern der Kulturgüter.

7. Da die EDU sich nicht schwerpunktmässig mit diesem Thema beschäftigt, können
wir hier keine Antwort geben, da wir zu wenig darüber wissen.

8. Nein. Diebstahl ist bereits verboten, die gesetzliche Grundlage ist somit da. Es geht
nun ≪nur≫ noch um die Anwendung von Gesetzen. Restitutionen sind grundsätzlich
immer als Einzelfälle zu betrachten, die einzeln angegangen werden müssen.

9. Im konkreten Fall sind wir zu wenig im Bilde. Wenn die Sicherheit der Kulturgüter
langfristig im Herkunftsland gewährleistet ist, müssen diese zurückgeben werden.

10. Sofern weiterer Schaden passiert ist, muss dieser ersetzt werden.

11. Die Frage können wir mangels genauer Kenntnisse nicht beantworten. Vermutlich
nicht.

12. Danke fürs Engagement und viel Erfolg bei der Maturaarbeit!

Antwort der SP Kanton Zürich Bemerkung: Als Gemeinderätin auf kommunaler Ebe-
ne der Stadt Zürich kann ich nicht für die SP des Kantons Zürich sprechen, da die SP auf
kommunaler und noch mehr auf kantonaler Ebene ein breites Spektrum an Fragen, The-
men und Positionen abdeckt. Ein breiter Konsens besteht jedoch unbestritten in Fragen
der sozialen Gerechtigkeit und im Willen, historisches Unrecht aufzuarbeiten, anzuerken-
nen und Lösungen (zur Wiedergutmachung) aktiv voranzutreiben, und dem Auftrag, sich
mit Fragen der Erinnerungskultur(en), der eurozentristischen Weltsicht und dem Erbe
und den Herausforderungen des Kolonialismus auseinanderzusetzen.

1. Im Grundsatz unterstützen wir die Restitution, die wir als Aushandlungsprozess auf
Augenhöhe und immer als Verpflichtung gegenüber den Eigentümer:innen begrei-
fen. In museologischer Hinsicht verstehen sich die Institutionen als treuhänderische
Verwalter des Menschheitserbes. Historisch betrachtet sind die Museen (mit ethno-
logischen Sammlungen) dabei lebendiges Zeugnis in Bezug auf die Herausbildung
und Tradierung kolonialer, eurozentristischer Perspektiven auf die Welt. Daraus
formuliert sich ganz grundsätzlich der Auftrag zur Provenienzforschung und zur
Verpflichtung der Restitution, Gleichsam wissen Museen um die Rolle dieser Ob-
jekte für die lokale Identität an ihrem jeweiligen Standort. Zentral scheinen mir
daher in diesem Zusammenhang – insbesondere im erweiterten Kontext der Kul-
turgüter, die ein neues Spannungsverhältnis von Kunst (als Eigentum) und Kunst
(als vernikuläre und idenditätsstiftende Objekte) eröffnen – die Fragen der Vermitt-
lung und der Zugänglichkeit. Durch ihre Sammlungen sind (Kunst-)Museen (wie
etwa in Zürich) generell und ≪Völkerkundemuseen≫ im Besonderen zu einem Ort
der gesellschaftlichen Debatte nicht nur über Kunstraub, sondern auch die Verant-
wortung in der Kolonialisierung und kolonialistischen Strukturen und das daraus
hervorgegangene Unrecht geworden. An diesem Punkt entzünden sich sodann ent-
scheidende Weichenstellungen für die Bewertung der Vergangenheit, bei der sich
historische, politische, moralische und juristische Argumentationen überlagen und
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sich im Spannungsfeld von aktivistischen Bewegungen und institutionellen Struktu-
ren durchaus auch behindern. Aus diesen Überlegungen halte ich es auch für wichtig,
dass Museen in diesen komplexen Fragen der Restitution nicht allein gelassen wer-
den. Es braucht eine gesellschaftliche und politische Debatte, die diese Prozesse aus
vielfältigen Perspektiven begleitet und breit abstützt.

2. Wir begrüssen die Bestrebungen der BIS und ich halte das proaktive Vorgehen
und die Positionierung des Museums Rietbergs in dieser Frage für überzeugend. Ich
finde es wichtig und richtig, dass das Museum Rietberg mit seiner Sammlung und
als öffentlich geförderte Institution sich dieser Verantwortung stellt und aktiv im
Rahmen der BIS einbringt.

3. Mit Blick auf eine reflektierte, historisch kontextualisierte Vermittlung und eine brei-
te Zugänglichkeit halte ich Dauerleihgaben und Wanderstellungen für einen wert-
vollen Ansatz, soweit diese Vorhaben im Einvernehmen mit den Besitzer:innen/An-
spruchsberechtigten abgestimmt sind.

4. Aufgrund ihre Sammlungsgeschichte(n) nehmen Museen eine zentrale Rolle ein. Wie
oben erwähnt sind sie u.E. – nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Washington
Abkommens im Zusammenhang von Kunstraub und der Erklärung von Terezin –
auch Brennpunkt identitäts- und gesellschaftlicher Debatten und ihre Sammlungen
Faktum historischer Prozesse geworden. Aus unserer Sicht müssen diese Fragen aber
zwingend auch gesellschaftlich und politisch verhandelt werden.

5. Das können wir pauschal nicht beantworten. Im Falle vom Rietberg Museum aner-
kenne und schätze ich das Vorgehen und das proaktive Vorgehen.

6. Ja. Diese Vorhaben belasten bekanntlich aber auch die personellen und finanziellen
Ressourcen. Um die Ressourcen zu stärken, braucht es einen gesellschaftlichen Kon-
sens und Auftrag und die Politik, die die Museen auf ihrem Weg unterstützen. Die
SP versteht diesen Weg als Auftrag und Verpflichtung und setzt sich dafür ein, dass
mehr getan und erreicht werden kann.

7. Nein. Aber ich verstehe den Komplex der Restitutionen als Prozess, der vor dem
Hintergrund der Nachkriegszeit und im Kontext des Holocausts in Gang gesetzt
und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs beschleunigte wurde. In diesem Prozess
haben sich die diskursiven und faktischen Fragestellungen verlagert. Die Frage der
Restitution braucht den öffentlichen und politischen Diskurs. Diese Aushandlungen
bauen auf gesellschaftlichem Konsens und politischen Mehrheiten, die Restitution
und Provenienzforschung effektiv stärken und handlungsfähig machen.

8. Ja, es braucht Gesetze, die für die Institutionen und ihre Trägerschaften bindend
sind

9. Ja, aber das hängt von der konkreten Gesetzesvorlage ab. Gesetze sind enorm wich-
tig, aber ich schätze, sie können juristisch durchaus umschifft werden. Insofern halte
ich die Positionierung der Institutionen, der Gesellschaft und der Politik für entschei-
dend. Und auf dem Weg zum Erlass den Diskurs, die Gesetze auf dem Fundament
einer öffentlichen Debatte über Kolonialisierung und Raubkunst breit abzustützen
kann.

10. Ja, es sollen idealerweise auch die Frage der Vermittlung und Zugänglichkeit zu den
Kunstgütern gewährleistet sein.
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11. Es ist nicht an uns, diese Frage zu beantworten. Wichtig wäre ein Dialog auf Au-
genhöhe, um diese Fragen ergebnisoffen zu diskutieren und die Museen gegebenen-
falls zu unterstützen.

12. /

Antwort der Mitte Stadt Zürich Es wurde die Stadtpartei angefragt, nachdem die
Kantonalpartei auf diese verwiesen hatte.

1. Grundsätzlich begrüssen wir, wenn bei unbestritten geplündeter Kunst, diese an die
ursprünglichen Eigentümer retourniert wird. Inwiefern vorliegend die Entstehung
der Kunst zu berücksichtigen is und an wen sie zurück zu geben ist, ist eine äusserst
komplexe Frage.

2. Wie begrüssen, dass die Herkunft der Kunstwerke abgeklärt und der Austausch mit
den betroffenen Ländern gesucht wird.

3. Diese Option sollte mit den ursprünglichen Eigentümern unbedingt diskutiert wer-
den. Es handelt sich um wichtige Kunst, die auch in weiteren Ländern zu sehen sein
sollte.

4. Die Museen übernehmen hierbei eine wichtige Rolle. Es ist wichtig, dass sie sich
ihrer Rolle bewusst sind und genau hinschauen.

5. Inzwischen wurde ein Bewusstsein für die Problematik geschaffen und die Thematik
wird unseres Erachtens sehr Ernst genommen

6. Wir sind der Meinung, dass die (meisten) Museen heute bereits viel unternehmen
diesbezüglich.

7. Es wird auf jeden Fall schon viel gemacht. Der Dialog mit den betroffenen Ländern
könnte ev. noch gestärkt werden

8. Nein, wir setzen hier stark auf die Verantwortung und Freiwilligkeit der betroffenen
Museen und den Dialog

9. Eher zustimmen, da das Museum selber sich bereits dafür einsetzt.

10. Nein.

11. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Es muss auf jeden Fall sicherge-
stellt werden, dass die Kunstwerke adäquat ausgestellt und behandelt werden. Sollte
dies nicht möglich sein, wären unbedingt Dauerleihgaben und Wanderausstellungen
zu prüfen.

12. Nein

13.

Antwort der CSP Kanton Zürich

1. Kunst- und Kulturgegenstände, welch durch kriegerische und /oder kriminelle Hand-
lungen den ursprünglichen Eigentümern weggenommen wurden sind nach Ansicht
der CSP zurückzugeben.

2. Die CSP unterstützt diese Bestrebungen.
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3. Die Eigentumsverhältnisse sind vorab zu klären und über eine Leihgabe oder Wan-
derausstellung darf nicht ohne Zustimmung der Eigentümer entschieden werden.

4. Sie haben einerseits die Aufgabe, die Geschichte dieser Kunstwerke aufzuarbeiten,
andererseits für die Dauer der Abklärungen die Kunstwerke sorgfältig zu verwahren,
allenfalls auch auszustellen und die Öffentlichkeit über den Stand der Abklärungen
zu informieren.

5. Die Museen gehen mit diesen Aufgaben sehr unterschiedlich um. Manchmal fehlt es
an Sensibilität für das Thema, manchmal auch am Willen, die Herkunft genau zu
untersuchen. Manchmal fehlt es auch schlicht an den dafür notwendigen Mitteln.
Unter all diesen Aspekten kann man nicht zufrieden sein.

6. Dies kann nicht generell gesagt werden; teilweise wird viel gemacht, teilweise zu
wenig. Staatliche Museen haben aber eine besondere Verantwortung.

7. Siehe bisherige Antworten

8. Das Problem stellt sich nicht nur bei den postkolonialen Ländern. Klare Bestim-
mungen sind sicher hilfreich.

9. Grundsätzlich würden wir dem zustimmen. Bei einer Rückgabe muss aber sicher-
gestellt werden, dass die Kunstwerke im Ursprungsland sicher untergebracht und
professionell aufbewahrt werden.

10. Wichtig ist, dass die Kulturgüter auch dauerhaft geschützt und erhalten werden.

11. Da uns die Verhältnisse zu wenig bekannt sind, wäre hier jede Antwort eine Spekula-
tion. Wie bereits ausgeführt, ist sicherzustellen, dass die Kunstwerke nicht gefährdet
sind.

12. Viel Erfolg bei der Arbeit!

Antwort der AL Kanton Zürich

1. Ja. Deine Frage enthält bereits die Antwort. Es handelt sich bei den Benin-Bronzen
erwiesen und eindeutig um Beutekunst, der Besitz ist illegitim.

2. Wir unterstützen diese Initiativen.

3. Wir haben eine kritische Haltung dazu. Restitutionen haben Vorrang. Dauerleihga-
ben und Wanderausstellungen müssen zwingend mit den Vorbesitzer*innen verhan-
delt werden und auch entsprechend entschädigt werden.

4. Museen sind MItakteur*innen in kolonialen Machtverhältnissen, dies sollte kritisch
reflektiert werden und verantwortungsvoll damit umgegangen werden. Im Fall Mu-
seum Rietberg werden erste Schritte in diese Richtung gemacht.

5. Wie ist Ihre Frage zu verstehen?

6. Museen und Sammlungen haben eine historische Verantwortung, der die meisten auf
Schweizer Ebene nicht oder ungenügend nachkommen. Die Museen müssen mehr
Verantwortung übernehmen. Restitutionen sind, je nach Ergebnis der Abklärungen,
nicht auszuschliessen. Jeder Einzelfall muss angeschaut werden.
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7. Siehe Antwort oben. In der Schweiz wird eindeutig zu wenig getan. Nein, die meisten
Museen beginnen erst mit der Arbeit. Und das nur auf grossen politischen Druck.
Auch ist nicht geklärt, wer für die finanziellen Kosten aufkommen muss. Wir stehen
ziemlich am Anfang.

8. Ja

9. Ja, siehe Antwort 1/2

10. Vollumfängliche Aufarbeitung der Investitionen der Schweiz in kolonisierten Ge-
bieten. Für getätigte Investitionen sollte schliesslich Verantwortung übernommen
werden. Ideell, materiell, finanziell. Dies kann Restitutionen betreffen aber auch
allfällige Reparationszahlungen. Auch ist wichtig, einen öffentlichen Diskurs dazu
zu schaffen.

11. Weshalb sollte den Museen nicht getraut werden? Hier schwingt ein weisser Überleg-
enheitsgedanke mit, der kritisch hinterfragt werden sollte.

12. Nein

Antwort der EVP Kanton Zürich

1. Wir sind klar der Meinung JA

2. Weshalb soll die Kunst nach Nigeria übergeben werden und nicht nach Benin?

3. Grundsätzlich soll die Kunst zurückgeführt werden. Dort kann dann entschieden
werden, ob Dauerleihgaben oder Wanderausstellungen gemacht werden.

4. Eine wichtige Rolle.

5. Diese Frage können wir nicht abschliessend beantworten.

6. Das ist für uns Aussenstehende schwierig zu beurteilen.

7. Es wird schon viel getan, ist aber ausbaufähig.

8. Wir kennen die genaue Gesetzeslage nicht. Falls es keine entsprechenden Gesetze
gibt, sollten aus unserer Sicht solche erlassen werden.

9. Wir würden zustimmen. Geraubte Kunst muss an die entsprechenden Länder/Besitzer
zurückgegeben werden.

10. Nein. Viele Museen können einerseits nichts für die Herkunft der geraubten Kunst,
sofern sie diese Geschenkt bekommen haben. Zudem könnten sich die meisten Mu-
seen keine finanziellen Entschädigungen leisten.

11. Auch hier die Frage, wieso soll die Kunst nach Nigeria übergeben werden und nicht
nach Benin? Es ist nicht unsere Aufgabe dies zu beurteilen. Diese Abklärungen
müssen die Museen untereinander regeln.

12. Nein, danke für die Anfrage.

Fernbleiben von Antworten: GLP, FDP, Grüne Die GLP Kanton Zürich war zu
keiner Stellungnahme bereit, da sich die Partei schwerpunktmässig mit anderen Themen
befasst. Die FDP und die Grünen Kanton Zürich waren trotz mehrfacher schriftlicher und
telefonischer Anfragen nicht zu einer Stellungnahme zum Fragebogen bereit.



Anhang D: Redlichkeitserklärung

124




	Einleitung
	Benin-Bronzen im Museum Rietberg
	Ausgangslage
	Rechtliche Aspekte
	Das Landkriegsrecht
	Bestimmungen vor 1899
	Gerichtsurteil während des Britisch-Amerikanischen Krieges (1812-1815)
	Der Wiener Kongress von 1815
	Der Lieber Code von 1863
	Die Brüsseler Deklaration von 1874
	Das Manuel d'Oxford von 1880
	Manual of Military Law von 1884 (revidiert 1894)

	Haager Landkriegsordnung von 1899
	Völkergewohnheitsrecht oder nicht?
	Voraussetzungen für das Vorhandensein von Gewohnheitsrecht
	Nachweis eines Gewohnheitsrechts
	Anwendung des Gewohnheitsrechts
	Globale Relevanz?


	Internationale Abkommen und Bestrebungen
	Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954
	UNESCO-Konvention gegen illegalen Handel mit Kulturgütern von 1970
	UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt von 1972
	UNIDROIT-Konvention über gestohlene oder illegal exportierte Kulturgüter von 1995
	Zweites Protokoll zur Haager Konvention von 1999
	Soft Law

	Restitutionshindernisse
	Gutglaubensschutz des Erwerbers
	Verjährung des Rückforderungsrechts
	Eigentumsverlust

	Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

	Moralisch-ethische Aspekte
	Erkenntnisse aus den Interviews und dem Fragebogen
	Interview mit der NCMM
	Kurzfilme aus der Ausstellung Im Dialog mit Benin
	Interview mit Esther Tisa Francini
	Fragebogen an die politischen Parteien

	Die Benin-Bronzen als Archive
	Zur Rolle der Museen in der Schweiz
	Pflicht des Kulturgüterschutzes
	Primäre Ziele
	Substanzerhalt
	Kulturelle Bindung
	Kultureller Wert
	Verpflichtungen der Schweiz in internationalen Abkommen
	Substanzerhalt im Fall
	Kulturelle Bindung im Fall
	Kultureller Wert im Fall

	Sekundäre Ziele
	Wissenschaftliches Interesse
	Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit
	Affektionsinteresse

	Übertragung in das Privateigentum des Oba
	Was der Kulturgüterschutz für eine Restitution bedeutet

	Die Rolle des Königtums Benin im Sklavenhandel
	Anerkennung des Unrechts und des verursachten Leids
	Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

	Durchsetzung einer Restitution
	Fazit für den Benin-Bronzen-Fall

	Parthenon-Objekte im British Museum
	Ausgangslage
	Rechtliche Aspekte
	Die Parteien
	Das Osmanische Reich als Souverän
	Das Firman
	Die Ausfuhr
	Der Erwerb der Werke durch Grossbritannien
	Restitutionshindernisse
	Limitation Act von 1623
	Erlöschen von Ansprüchen durch Desinteresse
	British Museum Act von 1963
	Präzedenzfälle
	Beweislast

	Soft Law
	Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

	Moralisch-ethische Aspekte
	Fehlende Erkenntnisse aus den Interviews
	Die Bedeutung des Parthenons
	Nationales oder internationales Kulturerbe?
	Das Selbstverständnis des British Museum
	Pflicht des Kulturgüterschutzes
	Primäre Ziele
	Substanzerhalt im Fall
	Kulturelle Bindung im Fall
	Kultureller Wert im Fall

	Sekundäre Ziele
	Wissenschaftliches Interesse
	Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit
	Affektionsinteresse

	Was der Kulturgüterschutz für eine Restitution bedeutet

	Alternativen zu einer Restitution
	Parthenon Project
	Leihgaben
	Digitaler Zugang und Replika

	Präzedenzfälle von Restitutionen
	Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

	Durchsetzung
	Fazit für den Parthenon-Objekte-Fall

	Gemälde des Klosters Sijena im MNAC
	Ausgangslage
	Rechtliche Aspekte
	Involvierte Parteien
	Gemeinde Villanueva de Sijena
	Regionalregierung Aragoniens
	Comunidad de Religiosas del Real Monasterio de Sijena
	Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
	Regionalregierung Kataloniens

	Gesetzliche Grundlagen
	Wechsel der Staatsform
	Real decreto-ley vom 28. März 1923 zum Nationalmonument
	Real decreto-ley vom 9. August 1926 über den Schutz, die Erhaltung und Mehrung des künstlerischen Reichtums
	Ley del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional vom 10. Dezember 1931
	Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes vom 27. Mai 1931
	Ley del Patrimonio Histórico Español vom 25. Juni 1985

	Die Entfernung der Wandmalereien
	Die Vorkommnisse im Detail
	Die rechtliche Beurteilung der Vorkommnisse

	Rei vindicatio
	Restitutionshindernisse
	Eigentumsübertragung durch Ersitzung
	Die Malereien als Teil des BIC des MNAC

	Zwischenfazit aus rechtlicher Sicht

	Moralisch-ethische Aspekte
	Fehlende Erkenntnisse aus den Interviews
	Bedeutung des Klosters Sijena als Kulturerbe
	Pflicht des Kulturgüterschutzes
	Primäre Ziele
	Substanzerhalt im Fall
	Kulturelle Bindung im Fall
	Kultureller Wert im Fall

	Sekundäre Ziele
	Wissenschaftliches Interesse
	Öffentliches Interesse und Zugänglichkeit
	Affektionsinteresse

	Was der Kulturgüterschutz für eine Rückgabe bedeutet

	Zwischenregionaler Konflikt
	Alternativen zu einer Rückgabe
	Zwischenfazit aus moralisch-ethischer Sicht

	Durchsetzung
	Fazit für den Sijena-Gemälde-Fall

	Vergleich der Fälle
	Ausgangslage im Vergleich
	Rechtliche Sicht im Vergleich
	Moralisch-ethische Sicht im Vergleich
	Durchsetzung im Vergleich
	Fazit zum Vergleich der Fälle

	Schlussfolgerung und Ausblick
	Schlusswort
	Abbildungsverzeichnis
	Quellenverzeichnis
	Einsatz Künstlicher Intelligenz
	Anhang

